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Die Universität Bremen erzeugte seinerzeit Schlagzeilen
und große Irritation, als sie dazu überging, als weiteren
Gesichtspunkt neben ihren üblichen Berufungsverfahren
mit einer bekannten Firma zu kooperieren. Der
langjährige Rektor der Universität, Wilfried Müller, prä-
sentiert in seinem Beitrag Personalberater in univer-
sitären Berufungsverfahren – ein Bericht aus der Univer-
sität Bremen die zugrunde liegenden Überlegungen und
inzwischen gesammelten Erfahrungen.

Herbert Grüner & Anke Schmidt behandeln in ihrem
Beitrag Die Gewinnung professoralen Personals an
künstlerischen Hochschulen: Strategieüberlegungen zur
Qualität von Berufungsverfahren unter chronologischen
und chronometrischen Aspekten. Damit ist zur Einlei-
tung fast schon alles gesagt. Der Zeitfaktor ist ein we-
sentliches Element in Berufungsverfahren. Die Kolleg/ -
innen leiden unter der Vakanz, weil sie trotzdem das
Lehrangebot sichern müssen – es sei denn, sie lassen die
Professur vertreten. Die Bewerber/innen erleben längere
Phasen der Ungewissheit, haben sich eventuell mit
Mehrfachbewerbungen geholfen, und die Hochschule
riskiert, mit ihrem Ruf, wenn sie dann endlich so weit
ist, ins Leere zu laufen, weil ein anderer Ruf bereits an-
genommen wurde.

Die Autoren Frank Dölle & Thomas Schröder haben sich
dem schwierigen Feld der Berufungen an Musikhoch-
schulen zugewandt. Ihre Ergebnisse fassen sie in dem
Aufsatz zusammen: Wer sucht, der findet – wer besser
sucht, findet besser. Empfehlungen zur Gestaltung von
Berufungsverfahren an Musikhochschulen.

In den letzten Jahren gab es schon eine sehr kontroverse
Debatte um die Einsetzung der Hochschulräte/Stiftungs-
räte, die von Seiten des Staates das Gleichgewicht zwi-
schen wachsender Autonomie der Hochschulen und der
weiterhin bestehenden gesellschaftlichen Verantwor-
tung bei Teilrückzug des Staates gewährleisten sollten.
Das Thema gewann neue Brisanz durch Tendenzen in
einzelnen Hochschulgesetz-Novellen, dem Staat Ein -
fluss möglichkeiten zurück zu geben. Marcel Schütz hat
die neue Entwicklung analysiert und legt die Ergebnisse
vor: Erneuerung der „Neuen Steuerung“? Zu neuen (und
alten) Funktionen der Hochschulaufsicht in den Län-
dern: Gestaltung der Hochschulräte.

W.W.
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Diese Doppelausgabe der Zeitschrift Hochschulmanage-
ment ist dem Themenschwerpunkt „Berufungen“ gewid-
met. „Dazu ist doch alles gesagt!“ könnte man meinen.
Aber einerseits ist das Thema so zentral für die jeweilige
Hochschule, dass es dauernde Aufmerksamkeit verdient
hat, und andererseits haben sich die Rahmenbedingun-
gen für diese Berufungen in den letzten 20 Jahren so
sehr verschoben, dass sich eine Neubetrachtung immer
wieder lohnt. Die Aktualität zeigt sich der Redaktion
einer Fachzeitschrift auch in der Zahl der eingereichten
Aufsätze zu diesem Thema. Zum Kreis dieser Einreichun-
gen zählt auch der Artikel von Fred Becker Berufungs-
verfahren für Universitätsprofessoren: Veränderung tut
not......!?, der im „Hochschulwesen“ 4+5/2014 erschie-
nen ist. Dort hieß es im Vorwort: „Alle wissen es, viele
halten Änderungen für dringend notwendig, wenige
werden tätig.“ Dort und in den Beiträgen dieser vorlie-
genden Ausgabe des HM wird herausgearbeitet, wo die
Probleme liegen und warum und wo die Verfahren
geändert werden müssten. Zwei Beiträge beschäftigen
sich außerdem speziell mit Berufungen an künstlerischen
Hochschulen.
Die Ausgabe eröffnet wird mit einem HM-Gespräch
über Berufungserfahrungen aus Sicht eines Ministeri-
ums, das mit Dr. Josef Lange, dem ehemaligen nieder-
sächsischen Staatssekretär im Wissenschaftsministerium
und einem der besten Kenner der Hochschulszene, ge-
führt worden ist. Hier soll bewusst eine ministerielle
Perspektive zu Wort kommen, auch weil alle übrigen
Beiträge Berufungen aus der Perspektive der Hochschu-
len behandeln. Josef Lange kam selbst aus dem Hoch-
schulmanagement, war anschließend Generalsekretär
der damaligen Westdeutschen (und späteren Hoch-
schul-)Rektorenkonferenz, ist heute Vorsitzender des
Hochschulrates der Universität Jena und kennt „diese
andere Seite“ ebenfalls genau.

In einem größeren Überblick über das Dauerthema der
Hochschulen, die Berufungen, analysiert Wolff-Dietrich
Webler in seinem Artikel Berufungen – Erfahrungen und
Lehren daraus die Situation und stellt Chancen und Ge-
fahren heraus. Ihm geht es einerseits um eine wirkliche
Professionalisierung der Ergänzung und Selbstergänzung
der jeweiligen Fakultäten bzw. Fachbereiche, aber ande-
rerseits auch darum, den Berufungen und ihren Aus-
wahlkriterien ein tatsächlich zeitgemäßes Berufsbild der
Professur an Hochschulen zugrunde zu legen. Solange
das nicht geschieht, kämpfen die Hochschulen ständig
mit hausgemachten Problemen. 

Auf dem Hintergrund der sich wandelnden Kontexte, in
denen sich die Universitäten seit Anfang der 1980er
Jahre, seit Beginn der Ausrufung des Wettbewerbs
durch die damalige Bundeswissenschaftsministerin
Dorothee Wilms befinden, stellt das Autorenteam Anne
Friedrichs, Sascha Spoun & Claas Philip Zinth die Kon-
sequenzen vor, die die Leuphana Universität Lüneburg
gezogen hat. In ihrem Artikel Berufungen als Aspekt
strategischen Personalmanagements an Universitäten
wird das Konzept der Leuphana Universität vorgestellt
und begründet, mit dem die Universität „zu neuen
Ufern aufgebrochen ist“.

Seite 62
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Seite 101
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Webler

Seite 92
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Hochschulmanagement (HM): Herr Lange, wie bekannt,
machen gelungene Berufungen auf Professuren einer
Hochschule nach wie vor den Kern ihrer wissenschaftli-
chen Entwicklung aus. Daher haben jahrhundertelang die
jeweiligen Träger der Hochschulen auch die Berufungen
selbst vorgenommen. Dieser zentralen Bedeutung zum
Trotz kommt es jedoch noch immer zu Fehlberufungen. 
Während andere Beiträge die Hochschulsicht repräsen-
tieren werden, wollen wir uns hier vorzugsweise aus der
Perspektive staatlicher Hochschulpolitik und -verwal-
tung der Frage zuwenden, wie diese Personalentschei-
dungen valider gestaltet und den modernen Anforde-
rungen an diese Berufsgruppe besser angepasst werden
können. Zunächst geht es um Berufungsstrategien und
das Zustandekommen des Rufes, dann um den Erfolg
solcher Rufe (also die Attraktivität der berufenden In-
stanz) und schließlich um den Umgang mit den Erfah-
rungen. Haben Ministerien, haben Hochschulen einen
förmlichen Lernprozess aus ihren Berufungsvorgängen
organisiert?
Um sich zunächst über Begriffe zu verständigen: Was ver-
stehen Sie unter der Berufung in eine Professur an Hoch-
schulen? a) Die Besetzung einer staatlichen Stelle für For-
schung und Lehre, b) eine Unternehmensentscheidung
der Unternehmensleitung zur Besetzung einer mittleren
Führungsposition (im Zeichen einer unternehmerischen
Hochschule mit wachsender Autonomie, die nicht an die
Fachbereiche weiter gegeben wird) oder c) die Selbster-
gänzung des Kollegiums mit gewissen Sicherungsschlei-
fen über das Präsidium bis zum Hochschulrat?

Josef Lange (J.L.): Bei der Besetzung von Professuren an
Hochschulen in staatlicher Verantwortung – dazu
zählen auch die Stiftungshochschulen in Niedersachsen
– geht es immer um die Besetzung einer von Steuerzah-
lers Geld finanzierten Position. Insofern gilt der Grund-
satz der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG: „Jeder
Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentli-
chen Amt“. Zugleich ist jedes Berufungsverfahren die
Besetzung einer Führungsposition, die unter fachlichen
Gesichtspunkten von der Fachkenntnis der Fakultäten
oder externen Sachverständigen bestimmt sein muss.
Die Frage der Gewichtung von Selbstergänzung und

top-down-Entscheidung mit Beratung von Außen ist
vor dem Start des Verfahrens zu entscheiden: zu Recht
hat der Wissenschaftsrat bereits 2005 in seinen Emp-
fehlungen zur Ausgestaltung von Berufungsverfahren
auf die Option hingewiesen, dass bei grundlegender
Neustrukturierung einer Fakultät oder eines Faches die
Hochschulleitung im Einvernehmen mit dem Ministe -
rium eine externe Berufungskommission einsetzen kön-
nen soll, um die Umsetzung der strategischen Neu -
orientierung personell absichern zu können. Das gilt im
Übrigen bei jedem Neuaufbau einer Fakultät oder eines
Faches. Niedersachsen hat diese Empfehlungen des
Wissenschaftsrats damals sehr schnell in seinem Hoch-
schulgesetz um gesetzt. 

Berufungspolitik/-strategien
HM: Die Bundesländer verstehen sich auch im Bereich
des Wissenschaftssystems in einer Konkurrenz zueinan-
der. Dazu gehört immer wieder, die best erreichbaren
Köpfe zu berufen. a) Hatte das Land Niedersachsen eine
mit den Hochschulen abgestimmte Strategie auf diesem
Gebiet? b) Ist Ihnen von anderen Bundesländern be-
kannt, dass sie über eine solche Strategie für Berufungen
verfügen? Unter „Strategie” verstehen wir in diesem Zu-
sammenhang eine langfristige Art des Vorgehens – viel-
leicht in bestimmten Schritten und ganzen Etappen – die
z.B. über Wahlperioden weit hinausgeht und die Beru-
fungssituation innerhalb eines Bundeslandes oder einer
einzelnen Hochschule verbessert. Oder haben sie nur
eklektisches, fallbezogenes Vorgehen für eine Einzelbe-
rufung beobachtet?

J.L.: Erstens geht es immer darum, die Besten zu gewin-
nen. Angesichts der zunehmenden Differenzierung der
Wissenschaften im steigenden internationalen wissen-
schaftlichen Wettbewerb kann keine Universität in den
in ihr vertretenen Fächern alle Spezialisierungen berück-
sichtigen. Insofern ist ein Konzept für die zukunftsorien-
tierte Entwicklung eines Faches als Grundlage von Beru-
fungspolitik unerlässlich. Deshalb hat zweitens Nieder-
sachsen für die Freigabe der Ausschreibung jeder Profes-
sur ein Profilpapier verlangt, das die Einpassung der Pro-
fessur in die Entwicklung des Faches in der gegebenen

HM-Gespräch über Berufungserfahrungen mit 
Dr. Josef Lange, dem langjährigen Staatssekretär 
im Wissenschaftsministerium Niedersachsen und 
kommissarischen Gründungsdekan der Fakultät für Medizin
und Gesundheitswissenschaften der Universität Oldenburg
sowie Vorsitzenden des Universitätsrates der Universität Jena.

Josef Lange

HMHM-Gespräch
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Hochschule verlangt. Da drittens alle Hochschulen des
Landes mit Blick auf die Lehre von der ZEvA und alle
Universitäten in der Forschung flächendeckend für alle
Fächer von der Wissenschaftlichen Kommission Nieder-
sachsen begutachtet worden sind, ergab und ergibt sich
daraus die Schwerpunktbildung zumindest der Univer-
sitäten, auf deren Weiterentwicklung das Land bei der
Freigabe von Professuren zur Ausschreibung und bei Be-
rufungsvorschlägen der Hochschulen achtet. 

HM: Zu solchen Teilen einer Gesamtstrategie zählen
strukturelle Bedingungen und Faktoren des Arbeitskli-
mas. Sie können deutsche Hochschulen allgemein als
Arbeitsfeld und auch einen spezifischen Standort attrak-
tiv machen – oder nicht. Zu den strukturellen Bedingun-
gen zählen Karrierebedingungen, Unabhängigkeit, fle-
xible Organisationsformen der Forschung, Bedingungen
der Nachwuchsförderung sowie die Flexibilisierung der
Vertrags- und Vergütungsstruktur.
Spitzenkräfte, die umworben werden, suchen sich sehr
genau aus, wo sie künftig ihre Energie und Ideen inves -
tieren wollen: In aufreibenden Konflikten mit rivalisie-
renden Kollegen und mit einer bremsenden (nicht
immer wissenschaftsgemäßen, wenig lösungsorientier-
ten) Verwaltung oder besser in einem unterstützenden,
innovativen Klima gegenseitigen Respekts. Insofern
lohnt es sich, in solche „weichen” Faktoren zu investie-
ren. Sind Ihnen solche Abwägungsprozesse auch begeg-
net? Gibt es Hochschulen, die hierauf besonders achten?

J.L.: Vielfach umworbene Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler achten in der Tat auch auf die „weichen“
Faktoren. Es gibt Hochschulen, die sich entsprechend
orientieren und dadurch auch Erfolge erzielen, die ihnen
in der Konkurrenz kaum jemand zugetraut hat. In dem
Zusammenhang lohnt sich auch das Investieren in ein in-
novatives, Wissenschaft positiv begleitendes und för-
derndes Klima seitens des Wissenschaftsministeriums,
was sich darin zeigen kann, dass eine Bleibeverhandlung
von einem Hochschulpräsidenten mit Teilnahme des zu-
ständigen Staatssekretärs geführt wird und die Ergeb -
nisse binnen zehn Tagen finalisiert werden. Vertrauen
und Verlässlichkeit sowie Zugewandheit zu Wissenschaft
und Hochschulen sind „weiche“, aber durchaus ent-
scheidende Faktoren in der Berufungs- und damit Wis-
senschaftspolitik. Wissenschaftspolitik ist entscheidend
Personal-, d.h. Berufungspolitik.

HM: Zu solchen Teilen einer Gesamtstrategie zählt auch
die Aufhebung des Verfügungsrahmens für die Vereinba-
rung von Gehältern. Der öffentliche Dienst war ja im
Vergleich zur Wirtschaft oder internationalen Angebo-
ten in der Bindung von Spitzenkräften nicht mehr kon-
kurrenzfähig. Damit wurde zwar nicht die W-Besoldung
aufgehoben, aber für Sonderfälle die nötige Flexibilität
hergestellt. Können Sie das kommentieren? 

J.L.: Bei einem gegebenen Finanzrahmen ist die Flexibi-
lität vor allem für Spitzenwissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler entscheidend. Dennoch sollte die Diskus -
sion ehrlich geführt werden, denn angesichts der Rück-
wärtsentwicklung in einer Reihe von Ländern, die die

Hochschulen wieder kürzer „an die Leine“ der Ministe -
rien legen (wollen), ist die Bedeutung des Beamtensta-
tus der meisten Professuren nicht zu unterschätzen:
auch hier gilt es, Brutto und Netto bei den Bezügen in
der aktiven Dienstzeit wie im Ruhestand fair miteinan-
der zu vergleichen.

HM: Welche Hindernisse bestanden aus der strategi-
schen Sicht eines Bundeslandes für die Berufung von
herausragenden internationalen Experten? In welcher
Beziehung musste sich die Braut „Niedersachsen” he -
rausputzen, um ihre Attraktivität zu steigern? Welche
Rolle spielten z.B. die Ausstattung, der Neuaufbau eines
Instituts sowie der Verfügungsrahmen für die Bezüge,
und wie stellt sich dieser Komplex heute dar?

J.L.: Holen und Halten internationaler Spitzenkräfte be-
deutet vielfach zusätzliches Investieren in Infrastruktur,
die zu verrotten droht aufgrund der Finanzsituation der
Länder und der Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe
Hochschulbau, die sich für die Hochschulen und die
Wissenschaft als strategischer Fehler herausgestellt hat.
Am Verfügungsrahmen ist m. W. in Niedersachsen kein
Berufungs- oder Bleibeverfahren gescheitert.

HM: Das BMBF hat ja seit dem Jahr 2000 mit seiner Ini -
tiative der „Gain Jahrestagungen” systematisch Kontakt
zu deutschen Wissenschaftlern im Ausland aufgenom-
men, um sie über die gegenwärtige Situation an Hoch-
schulen und Forschungsstätten in Deutschland zu infor-
mieren, ihre Wahrnehmungen und Wünsche aufzuneh-
men und sie für eine Rückkehr zu interessieren. Das sind
erste Schritte in einer Strategie, ohne dass schon ein
konkretes Berufungsangebot vorläge.
Auch einzelne Fachbereiche – wie die frühere Fakultät,
heutige Abteilung für Volkswirtschaft der Universität
Mannheim – beobachten in ihrer Fachgemeinschaft in-
ternational die Entwicklung u.a. mit der Frage, ob dort
jemand so positiv auffällt, dass die Fakultät sich für des-
sen/deren Berufung zu interessieren beginnt (s. geson-
derten Bericht). Dort wird eine Strategie verfolgt, die
ggfls. mit einer Berufung endet. Gibt es Ihrer Beobach-
tung nach auch anderswo ähnliche Bedingungen? 

J.L.: Auch einige Hochschulen in Niedersachsen, aber
nach meiner Kenntnis auch in anderen Ländern beob-
achten die fachliche Entwicklung auf internationaler
Ebene intensiv, um ggf. gezielt zur Bewerbung aufzufor-
dern oder „Search Symposia“ zu veranstalten. Allerdings
handelt es sich dabei immer noch um Einzelfälle. 

HM: Haben Sie erlebt, dass eine Hochschule eine Stra-
tegie für Berufungen entwickelt hat? Wenn ja, wie sah
die aus?

J.L.: Gezielte Strategien für Berufungen haben immer
dort eine Rolle gespielt, wo es um Neuaufbau oder Um-
strukturierung infolge eines Generationswechsels in
einem Fach binnen weniger Jahre handelt. Aber eine
solche Strategie muss sich inhaltlich immer an den Erfol-
gen oder Misserfolgen bei Berufungen orientieren und
dann ggf. nachjustiert werden.
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Erarbeitung des Berufungsvorschlages

HM: Wenn ich ihre beruflichen Erfahrungen einmal Re -
vue passieren lasse – vielleicht seinerzeit als studenti-
sches Mitglied einer Berufungskommission, aber dann als
persönlicher Referent eines bayerischen Universitäts -
präsidenten, Generalsekretär der (damaligen) Westdeut-
schen, ab November 1990 Hochschul- Rektorenkonfe-
renz, Staatssekretär in zwei Bundesländern und mit dem
Aufbau einer medizinischen Fakultät betraut gewesen –
dann müsste sie das Thema in vielen Varianten begleitet
haben. Was halten Sie aufgrund dieser Erfahrungen von
den traditionellen Berufungsverfahren im Hinblick a) auf
die Entscheidungsqualität (Sorgfalt der Prüfung der 
Bewerbungsunterlagen, Selektionskriterien, Gewinnung
tatsächlich der bestmöglichen Kandi dat/innen), b) die
Prognosefähigkeit des Verfahrens – wie sich die ausge-
wählte Person in ihren Aufgaben bewähren wird, c) die
kollegiale Einbindung der Entscheidung und d) die Chan-
ce eines guten Starts der Neuberufenen im Kollegium?

J.L.: Für alle Verfahren gilt der Grundsatz „first class
people take first class people, second class people take
third class people”, der auch in der deutschen Fassung
uneingeschränkt gilt: auch bei Berufungsverfahren
„menschelt“ es. Die Prognosefähigkeit bezogen auf Per-
sonen ist so valide oder invalide wie in anderen Verfah-
ren auch. Überall dort, wo – um Hans-Uwe Erichsen,
den früheren Rektor der Universität Münster und Präsi-
denten der HRK zu zitieren – „Kollegialität nicht zur
Kumpanei verkommen ist“, dort ist Kollegialität von Of-
fenheit, aber auch in positivem Sinn von sozialer Kon-
trolle geprägt. Wenn das nicht der Fall ist, muss die
Hochschulleitung eingreifen und ihre Führungsaufgabe
wahrnehmen.

HM: Haben Sie in der Rektorenkonferenz oder in den
Ministerien Debatten über grundlegende Alternativen
zum Berufungsverfahren generell oder im Berufungsver-
fahren selbst erlebt? Wenn ja, wie sahen diese Alternati-
ven aus? Oder wurden solche Ansätze von vornherein
für kaum durchsetzbar gehalten – trotz der offenbaren
Mängel der bestehenden Verfahren?

J.L.: Grundsatzdiskussionen werden immer wieder ge-
führt, aber die nahezu zehn Jahre alten Empfehlungen
des Wissenschaftsrats von 2005 geben die Diskussionen
hinreichend deutlich wider. Die Urteile der obersten
Bundesgerichte in den letzten Jahren berücksichtigen
leider nicht hinreichend die internationale Entwicklung
der Wissenschaft und des internationalen Wettbewerbs
in der Wissenschaft.

HM: Normalerweise wurden Stellen für Professuren,
wenn diese Stellen neu waren, zunächst mit einer inhalt-
lichen Begründung beim Land eingeworben. Damit war
auch die Ausrichtung weitgehend geklärt. Bei Stiftungs-
professuren steht zunächst das Interesse des Stifters im
Vordergrund. Eine mäzenatenhafte Einstellung haben
eher wenige, d.h. wollen die „Wissenschaft an sich” vo -
ranbringen. Die meisten beziehen das auf ein bestimm-
tes Forschungsgebiet, weil das im Firmeninteresse usw.

liegt. Ist bei der Besetzung der Stelle immer die nötige
Unabhängigkeit der Hochschule gewährleistet oder hat
der Stifter auch zur Besetzung Vorstellungen, die er zum
Ausdruck bringt?

J.L.: Der Code of Conduct des Stifterverbands für die
Deutsche Wissenschaft vom 11.08.2011 hat dazu hinrei-
chend Klarheit gebracht. Leider schließt er nicht aus,
dass potentielle Stifter nicht nur Interesse an einem For-
schungsgebiet haben, was zweifellos legitim ist, sondern
auch Vorstellungen zur personellen Besetzung einbrin-
gen. In solchen Fällen kann es nach dem Code of Con-
duct, aber auch nach dem Selbstverständnis einer Hoch-
schule nur dann zu einer Annahme einer Stiftungspro-
fessur durch die Hochschule kommen, wenn der Stifter
auf die personellen Vorstellungen verzichtet und die üb-
lichen gesetzlichen Regelungen zur Besetzung der Pro-
fessur gelten.

HM: Hat das Ministerium in Ihrer Amtszeit auch Listen
zurück gegeben? (Die Antwort kann ja abstrakt ausfal-
len, sodass auf keinen konkreten Fall einer bestimmten
Hochschule rückgeschlossen werden kann).

J.L.: In sehr wenigen Einzelfällen ist es zur Rückgabe ge-
kommen, weil das Procedere nach Aktenlage so rechts-
fehlerhaft war, dass eine „Heilung“ nicht möglich er -
schien. Dazu ist jedoch hervorzuheben, dass das Beru-
fungsmanagement der Hochschulen in den letzten Jah-
ren nachhaltig verbessert worden ist.

HM: Hat das Ministerium auch abweichend von Listen
oder sogar außerhalb von Listen berufen? 

J.L.: In Einzelfällen wurden Berufungen abweichend von
der vorgeschlagenen Reihenfolge nach Darlegung der
Gründe und Anhörung des Präsidiums nach § 48 Abs. 2
Satz 3 NHG vorgenommen. Eine Berufung außerhalb
einer Berufungsliste ist mir nicht erinnerlich.

HM: Nach der heutigen Rechtslage autonomer Hoch-
schulen beruft die Hochschulleitung. Ist das ein Vorteil
oder Nachteil gegenüber der Zeit davor, in der die Ent-
scheidung im Ministerium lag? 

J.L.: Die Berufung durch die Hochschulleitung ist ein
Vorteil wegen der Verkürzung des Verfahrens. Nicht in
allen Wissenschaftsministerien ist es die Regel, dass Be-
rufungsvorschläge der Hochschulen in weniger als ei nem
Monat abschließend mit einem Ruf behandelt werden.

HM: Reicht die Unabhängigkeit des Präsidiums bzw.
Rektorats aus, um notfalls eine Berufungsentscheidung
gegen einen ungeeignet erscheinenden Berufungsvor-
schlag des Fachbereichs zu treffen?

J.L.: In den Ländern, in denen gesetzlich bei Berufung
durch die Hochschulleitung vor Ruferteilung der Hoch-
schulrat beteiligt wird, ist die Unabhängigkeit der Hoch-
schulleitung hinreichend. In der Regel wird es nur eines
Falles einer abweichenden Entscheidung bedürfen, um
alle Beteiligten zu veranlassen, die internen Mechanis-
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men so zu optimieren, dass sachgerechte personenbezo-
gene Entscheidungen getroffen werden. 

HM: In einem Bundesland verfügt die Wissenschafts -
ministerin, dass ihr in Berufungsfragen nicht nur die Vor-
schlagsliste samt Unterlagen, sondern die Unterlagen
aller Bewerber/innen vorgelegt werden. Sie hat ein be-
sonderes Interesse daran, im Sinne der Gleichstellung 
sicherzustellen, dass die Frauen im Verfahren fair behan-
delt worden sind. Als wieder einmal eine Liste für eine
Professur im öffentlichen Recht vorgelegt wird, die nur
aus Männern besteht, lässt sie das Bewerbungsfeld prü-
fen. Als Ergebnis teilt sie der Fakultät mit, dass sie nach
Prüfung der Bewerbungen nicht nur beabsichtige, von
der Reihenfolge der Liste abzuweichen, sondern sogar
eine Bewerberin zu berufen, die nicht auf der Liste
stehe. Sie gebe der Fakultät Gelegenheit zur Stellung -
nahme. Da die Begründung der Nichtberücksichtigung
dieser Bewerbung auf der Liste nicht überzeugend aus-
fällt, beruft sie diese Wissenschaftlerin auf die Professur.
Schon relativ bald wird diese Person zur Richterin beim
Bundesverfassungsgericht ernannt. Es kann sich also
kaum um eine Fehlberufung gehandelt haben. Könnten
Sie sich einen solchen Vorgang und diesen Grad der Un-
abhängigkeit aus der Zeit vor der erweiterten Autono-
mie im Berufungsverfahren auch in einem berufenden
Präsidium vorstellen?

J.L.: Ja.

Sondervoten/Fehlberufungen
HM: Die Beratungen in der Berufungskommission ver-
laufen ja häufig zunächst offen, bevor sich ein mehrheit-
liches Votum abzeichnet. Kommissionsmitgliedern, die
sich diesem Mehrheitsvotum nicht anschließen können,
steht ja das Instrument des Sondervotums offen. Dies
kann als Zeichen pluraler Meinungsvielfalt, querulato-
risch oder als Warnzeichen aufgefasst werden, dass hier
ein Fehlurteil der Mehrheit vorliegen könnte. Welche
Erfahrungen haben Sie mit Sondervoten gesammelt?

J.L.: Berufungsvorschläge mit Sondervoten hat es nach
meiner Erinnerung nur sehr selten gegeben. Die weni-
gen mir erinnerlichen Fälle bezogen sich nicht auf die
Qualität der Vorgeschlagenen, sondern auf die fachliche
Ausrichtung der Besetzung einer Professur.

HM: Haben sich Ihrer Kenntnis nach an solche Erfahrun-
gen Revisionsprozesse zum Verfahren für Berufungen
angeschlossen und zu Verbesserungen geführt?

J.L.: Die Folge solcher Erfahrung war, dass in Folgeberu-
fungsverfahren die Profilpapiere für die Besetzung frei
werdender Professuren sehr viel sorgfältiger vorbereitet
und abgestimmt wurden.

Vielfalt
HM: Neben dem Ziel, eine bestqualifizierte Person zu
gewinnen, besteht als weiteres Ziel, die Disproportiona-
lität der Geschlechterverteilung zugunsten einer Gleich-

verteilung einzudämmen. Vom Gewicht des Themas her
wird Sie das wohl vor allem in jüngerer Zeit beschäftigt
haben. Wie stellte sich das Problem aus Sicht des Minis -
teriums bzw. Ihrer persönlichen Sicht dar?

J.L.: In vielen Fächern, auch in der Medizin, ist zu be-
obachten, dass insbesondere bei den vom akademi-
schen Alter her jüngeren Bewerbungen Frauen exzel-
lente Eindrücke machen und entsprechend auf Be -
rufungslisten kommen. In manchen Ingenieurwissen-
schaften wird die angemessene Geschlechterverteilung
leider noch einige Zeit auf sich warten lassen, weil ent-
sprechende Motivation durch Vorbilder noch nicht
hinreichend möglich ist.

HM: Inzwischen hat sich das im Sinne der europäischen
Anti-Diskriminierungsrichtlinie zum Thema der Vielfalt
erweitert. Nicht nur aus Gründen der Gerechtigkeit,
sondern auch der wachsenden Heterogenität der Stu-
dierenden und des erwünschten internationalen Aus-
tausches in der Forschung heraus ist es sinnvoll, den
Studierenden einen kulturell vielfältigen Lehrkörper ge-
genüber zu stellen. Das scheint sich mir aber in der Min-
derzahl der Fälle auch in den Berufungsvorschlägen do-
kumentiert zu haben. Hat da das Wissenschaftsministe-
rium etwas unternommen?

J.L.: In dieser Frage können Wissenschaftsministerien
sinnvollerweise keine Vorgaben machen, sondern nur
ermuntern und ermutigen. In den Fällen strategischer
Suche nach hervorragend Qualifizierten – „Head Hun-
ting“ – spielt die angestrebte Multikulturalität der Pro-
fessorenschaft eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Doch das geht nicht von heute auf morgen.

HM: Welche Rolle spielt real die Gleichstellungsbeauf-
tragte?

J.L.: Durch die Teilnahme der Gleichstellungsbeauftrag-
ten an den Sitzungen von Berufungskommissionen wer-
den die notwendigen Fragen frühzeitig gestellt, sofern
die Frage der Gleichstellung, insbesondere von jünge-
ren Mitgliedern der Professorengruppe, aber auch der
Mitarbeiter- und Studierendenvertreter nicht ohnehin
be rücksichtigt wird. Auch die in Niedersachsen vorge-
schriebene Stellungnahme der Gleichstellungsbeauf-
tragten zu Berufungsvorschlägen wirkt stilbildend und
förderlich. 

Hausberufungen
HM: Eine weitere Frage betrifft Hausberufungen. Ein in
vieler Hinsicht sensibles Gebiet, denn sie sind in man-
chen Fällen berechtigt, müssen aber vor mancherlei
Missbrauch geschützt werden. Die historischen Gründe
ihres Verbots sind jedoch entfallen. Es gibt also berech-
tigte und unberechtigte Hausberufungen. Wie sind Sie
persönlich und im Hause damit umgegangen?

J.L.: Die gesetzlichen Regelungen in Niedersachsen sind
eindeutig: Hausberufungen nur, wenn die Hausbewer-
ber besser geeignet sind als andere Bewerber. Außerdem
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müssen solche Bewerber in jedem Fall nach der Promo-
tion die Hochschule gewechselt haben oder mindestens
zwei Jahre außerhab der berufenden Hochschule wis-
senschaftlich tätig gewesen sein. Die Hausberufung ist
dennoch kritsch zu sehen: die Möglichkeit darf nicht
dazu führen, dass über gezielte Ausschreibungstexte
„personenscharfe“ Anforderungen definiert werden. Das
gilt insbesondere bei nicht befristeten Professuren. An-
dererseits ist zu berücksichtigen, dass Universitäten in
den Bereichen, in denen sie international führend sind
und ihren exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchs
herangebildet haben, in der Lage sein müssen, diesen
z.B. bei der Abwehr von Rufen nach Außen zu halten,
um Vorsprünge nicht zu verlieren und damit an Wettbe-
werbsfähigkeit einzubüßen.

HM: Das Hausberufungsverbot kann dort berechtigt
sein, wo die Lage des Faches in Deutschland außerhalb
des eigenen Standortes für den Nachwuchs genügend
„Marktchancen” bietet, berufen zu werden. Bei traditio-
nell kleinen Fächern (finn-ungrische Sprachen, Ägypto-
logie usw.) ist das jedoch nicht der Fall. Aber es gibt
auch Dynamiken mittlerer Fächer nach unten. Viele
Fächer (z.B. Bildungssoziologie, Geografie) werden Op -
fer der Profilbildung von Hochschulen, dem euphemisti-
schen Gegenbegriff zur Universitas litterarum und Deck-
begriff für Kürzung. Im Kontext von Berufungen gefähr-
det Profilbildung den Markt. Ob ein Fach durch Kürzun-
gen inzwischen zum kleinen Fach geworden ist, wissen
Berufungskommissionen oft nicht in ausreichendem
Maße. Im Rahmen der Länderspezifika oder sogar der
Autonomie der Hochschulen können Fächer jeweils vor
Ort zusammengestrichen worden sein oder sogar aus-
laufen, ohne dass die überregionalen Summen effekte
bekannt werden. Haben solche Fragen in Ihrer Berufs -
praxis eine Rolle gespielt?

J.L.: Um dem entgegenzuwirken, sind sorgfältige Profil-
papiere erforderlich, die insbesondere bei kleinen Fä -
chern auch die Lage des Faches berücksichtigen müssen.
Die Beteiligung externer Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler an Berufungskommissionen soll der Binnen-
sicht der Einzelhochschule entgegenwirken und die Ge-
samtsicht des Faches einbringen. Damit sind durchaus
positive Erfahrungen verbunden.

HM: Das Hausberufungsverbot kann im Tenure Track bei
Juniorprofessuren aufgehoben werden. Ist das eine posi-
tive Entwicklung?

J.L.: Ja, wenn die Zwischenevaluation und Abschlusseva-
luatiuon eine wirklich harte Evaluation unter Einbezie-
hung externer Gutachterinnen und Gutachter ist.

Berufung anhand eines realistischen 
Berufsbildes?
HM: Es gibt Kontroversen darüber, ob Berufungsverfah-
ren angemessen oder unangemessen die heutigen beruf-
lichen Anforderungen an Professuren als Auswahlkrite -
rien repräsentieren. Eine von prominenter Seite vertre-
tene Position besagt, dass im bisherigen Verfahren ein

angeblich neues „modernes” Berufsbild nicht abgebildet
werden müsse, sondern die traditionelle Berufung in
ihrer Akzentuierung ihre Funktion erfülle. Andererseits
betonen auch Wertkonservative, dass diese Werte u.U.
in immer neuen Kontexten bewahrt und weiter ent-
wickelt werden müssen. Auch sind sie nicht unwandel-
bar. Unter „modern" werden hier keine modischen Kon-
junkturen schlecht legitimierter Veränderungen verstan-
den, sondern – bei Berufungen – eine adäquate, gewich-
tete Abbildung der heute tatsächlich vorfindlichen be-
ruflichen Anforderungen in den Auswahlkriterien. Ge-
schieht dies nicht, dann finden diese Anforderungen ei-
nerseits keinen Eingang in die Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und dann ist andererseits im
Berufungsverfahren auch keine Prognose darüber mög-
lich, ob der Kandidat/die Kandidatin diesen Anforderun-
gen gerecht werden wird. Man könnte auch auf dem
Standpunkt stehen, dass sich die Anforderungen ge-
genüber „früher" (z.B. Mitte der 60er bis Mitte der 80er
Jahre) faktisch gar nicht so sehr verändert haben (viel-
leicht bis auf das Volumen und die Häufigkeit der erwar-
teten Drittmitteleinwerbung), früher lediglich nicht ex-
plizit benannt worden sind. Auch in der Vergangenheit –
– so könnte argumentiert werden – waren nur diejeni-
gen Professoren erfolgreich, die den vielfältigen Anfor-
derungen gewachsen waren.

J.L.: Die Anforderungen an Professorinnen und Professo-
ren haben sich in den letzten 20 Jahren deutlich verän-
dert und finden zunehmend Eingang in die Ausbildung
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Förderlich er-
scheint in dem Zusammenhang die Praxis bei der Beru-
fung von Klinikern in Medizinischen Fakultäten, bei
denen ein Vorort-Besuch durch eine kleine Gruppe der
Berufungskommission in den Kliniken der in die engere
Auswahl Gezogenen inzwischen selbstverständlich ist.
Damit wird eine bessere Einschätzung zur voraussichtli-
chen Erfüllung der Anforderungen erreicht. 

HM: Forschung und Lehre sind im Grundsatz gleich be-
rechtigte (und manche sagen auch: gesellschaftlich
gleich gewichtige) Dienstaufgaben. In der Gewichtung
der Fachbereiche spielt Lehrkompetenz bei Berufungen
jedoch nahezu keine Rolle. (Hat „er” gelehrt? Ja? Das
reicht!). Die Politik hat im Rahmen der LOM zwar ein-
deutige Signale zur Relevanz des Studienerfolges ge-
setzt. Die Auswirkungen bei Berufungsentscheidungen
sind bisher jedoch minimal. In der Öffentlichkeit geraten
die unbefriedigenden Lehrleistungen der Hochschulen,
die sich in unbefriedigenden Studienerfolgsquoten und
Studienabbrecherquoten dokumentieren, immer stärker
in die Kritik. Die Verweise auf die Defizite der Studieren-
den sind weithin nicht mehr glaubhaft. Den Hochschu-
len wird demgegenüber abverlangt, mitgebrachte Defi-
zite der Erstsemester durch Betreuungsleistungen zu
kompensieren, wie das z.B. in den Niederlanden gelun-
gen ist. Haben im Ministerium Fragen der Lehrkompe-
tenz bei den einzelnen Berufungen eine Rolle gespielt
oder fehlte es im Einzelfall an Beurteilungsmaßstäben?

J.L.: Die Frage der Lehrkompetenz ist in Berufungsvor-
schlägen darzulegen. Die studentische Lehrevaluation ist
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ebenfalls zu dokumentieren. Auch sind vorliegende Lehr -
evaluationen am bisherigen Wirkungsort den Bewer-
bungsunterlagen beizufügen. Fehlende Informationen
dazu im Berufungsvorschlag führten regelmäßig zu Rück-
fragen des Ministeriums bei der Hochschule. Der „erzie-
herische Effekt“ solcher Rückfragen war/ist offenkundig.

HM: Die Relevanz der Studienerfolgsquote bei der leis -
tungsorientierten Mittelzuweisung hat nicht zu einem
Umdenken bei der Qualifikation der Lehrenden geführt,
sondern dazu, immer mehr Tutorenmittel für Betreu-
ungsleistungen zu fordern, ohne dass die Lehrenden
etwas dazu lernen. Das ist aber deutlich zu kurz ge-
sprungen. Solange niemand politisch an eine adäquate
Qualifizierung für das faktische Berufsbild herangeht,
wird sich hier wenig ändern. Niemand würde sich in ein
Flugzeug mit Piloten setzen, die den Ausbildungsgrad
heutiger Lehrender haben, geschweige denn sich von
derartigen Ärzten operieren lassen. Es geht hier nicht
um individuelles Verschulden, sondern um Laufbahnfra-
gen des verantwortlichen Dienstherrn.
Wie sehen Sie das Thema?

J.L.: Die adäquate Ausbidung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in der Lehre ist in den letzten Jahren deut-
lich vorangekommen. Die soziale Kontrolle des Kolle -
giums ist nach meiner Wahrnehmung indes nicht hinrei-
chend ausgeprägt, um innerhalb der Professorenschaft
unzureichende Lehre kritisch zu thematisieren. Hier
bleibt für Studiendekane und Dekane, aber insbesonde-
re für das Kollegium noch manches zu tun. Angebote zur
weiteren Qualifikation in der Lehre bestehen, deren
Nutzung ist optimierungsfähig.

HM: Es gibt die Auffassung, dass Deutschland sich leis -
tet, seinen wissenschaftlichen Nachwuchs systematisch
fehl zu qualifizieren, indem nur auf Forschungsleistung
geachtet werde. Allgemeinere Teile des Wissenschafts -
management, darunter die Personalführung, würden ein-
fach nicht zur Kenntnis genommen, von einer anspruchs-
vollen Lehrkompetenz ganz zu schweigen. So gibt es viel
zu viele Professoren, die keine Ahnung von mensch -
lichem Lernen haben, obwohl sie regelmäßig lehren
(Lehr-, Lern- und Motivationstheorien sowie hier herein
reichende Teile der Wissenschaftstheorie nicht beherr-
schen) sowie solche, die miserable Vorgesetzte des von
ihnen abhängigen wissenschaftlichen, technischen und
Verwaltungspersonals sind. Personalführung gehört – wie
Lehrkompetenz – aber offensichtlich zu den Funktionsan-
forderungen. Über Begabung hinaus, die Vieles erleich-
tert, lässt sich das relativ leicht lernen. Die Forderung
geht dahin, die Ausbildung in diesen anderen Dimensio-
nen professioneller Berufsausübung ebenso zur Pflicht zu
erklären und abzufordern wie den Erwerb der For-
schungskompetenz. Das hätte den Vorteil, dieses Kom-
petenzprofil und -niveau durchzusetzen unabhängig von
den jeweiligen Kriterien und der Zusammensetzung der
einzelnen Berufungskommission und ihrem aufgeklärten
Vorgehen. Was halten Sie von einer solchen Lösung?

J.L.: Angesichts der sehr aktuellen Diskussionen zu Aus-
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und seiner

weiteren Qualifizierung insbesondere im PostDoc-Be-
reich beim Wissenschaftsrat und in den Wissenschafts-
organisationen erscheint es mir nicht sinnvoll, jetzt eine
generalisierende Lösung vorzugeben

Nachwuchsförderung und Berufungen
HM: Wenn alle Welt sich auf der Jagd nach Prominenz
befindet – halten Sie die Berufungschancen von Nach-
wuchskräften für befriedigend gelöst? Wir müssen hier
nicht die Gründe für die Einführung der Juniorprofessur
neu diskutieren. Aber Deutschland hat ja schon einmal,
in den 1970er/80er Jahren, ein Nachwuchsmodell in den
Sand gefahren: Die Assistenzprofessur. Haben Ihrer Be-
obachtung nach die Juniorprofessor/innen ausreichend
Chancen, in ihrer Vertragszeit eine unbefristete Professur
zu erreichen oder enden Vertragszeiten zu oft im Unge-
wissen? (Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs)

J.L.: Da die Zahl der Juniorprofessuren nicht die Größen-
ordnung erreicht hat, die bei der Einführung diskutiert
wurde, sind derzeit die Chancen generell nicht unzurei-
chend. Dass die Ausweitung des wissenschaftlichen Per-
sonals durch die Exzelleninitiative in ihren Auswirkun-
gen auf das Gesamtsystem Wissenschaft nicht hinrei-
chend bedacht wurde, wird allmählich deutlich, aber
noch von den hohen Studienanfänger- und Studieren-
denzahlen überlagert. Es erscheint nicht ausgeschlossen,
dass in manchen Bereichen in absehbarer Zeit wieder
über das Instrument der „Fiebiger-Professur“ nachge-
dacht werden muss. Diese Frage muss in den Verhand-
lungen zwischen Bund und Ländern über die Verlänge-
rung des Pakts für Forschung und Innovation wie des
weiteren Verfahrens mit den Prozessen und Program-
men der Exzelleninitiative nach 2017 bedacht werden.

HM: Vieles an der heutigen Situation des Nachwuchses
wird schön geredet von Leuten, die keinerlei Existenz -
ängste zu haben brauchen. Wie kommentieren Sie die
Situationsbeschreibung einer jungen Wissenschaftlerin:
„... oder sie werden nach WissZeitVG befristet, was wie-
derum bedeutet, dass sich die Stelleninhaber/innen
neben ihrer regulären Arbeit innerhalb von sechs Jahren
(plus ggf. Verlängerungen aufgrund der familienpoliti-
schen Komponente) promovieren oder habilitieren müs-
sen, damit sie überhaupt eine berufliche Perspektive
entwickeln können. Dass dies im Rahmen von Lehr-
und/oder Funktionsstellen gar nicht möglich ist, bewei-
sen die letzten Arbeitszeiterhebungen im Mittelbau. ...
Ich habe mich aufgrund dieser, in meinen Augen unver-
antwortlichen, Strukturen” ... umentschieden. „Die wei-
tere Ausbildung von Hochqualifizierten” (z.B. im Wis-
senschaftsmanagement) „halte ich inhaltlich für notwen-
dig; politisch aber für heikel: Letztlich ist doch die einzi-
ge Empfehlung, die man Menschen geben kann, die an
deutschen Universitäten langfristig arbeiten wollen:
schnell promovieren und dann schnell habilitieren, keine
Funktionsstellen und keine Lehrstellen antreten, kriti-
sches Denken minimieren, keine Freizeit in Anspruch
nehmen, überhaupt wenig Ansprüche erheben, didakti-
sche Überlegungen/Konzeptionen vernachlässigen, Seil-
schaften knüpfen, keine Familien gründen, nicht auf-
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mucken. Ich bin ganz persönlich zu dem Schluss gekom-
men, dass ich diese Entwicklungen nicht mittragen
möchte...” Solche Äußerungen begegnen mir öfter.

J.L.: Dass Hochschulen die Möglichkeiten des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes und der grundlosen ersten
Befristung auf zwei Jahre in Beschäftigungsverhältnissen
kumulativ nutzen, ist bezogen auf den Schutz und die
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses nicht
vertretbar. Die Praxis zeigt indes überdeutlich, wie
wenig Vertrauen bei Hochschulen und ihren Verwaltun-
gen in die Verlässlichkeit von Hochschulpolitik herrscht.
Wenn „Gasgeben“ und „Bremsen“ nahezu gleichzeitig
stattfinden und Hochschulpolitik und Rechnungshöfe
auf dem Vollzug der Buchstaben verschiedener Gesetze
ohne Berücksichtigung des Geistes der Gesetze behar-
ren, dann wird dies in der Wissenschaft als Misstrauen
empfunden. Im Misstrauen gedeiht Wissenschaft nicht.

Konsequenzen der Hochschulen aus 
Rufablehnungen und der Aufstellung von 
Berufungsbilanzen

HM: Es soll Hochschulen geben, die regelmäßig als Stär-
ken/Schwächen-Analyse Berufungsbilanzen aufstellen
und dabei Rufannahmen und Rufablehnungen analysie-
ren. Kennen Sie Hochschulen, die so vorgehen? 

J.L.: Ja – es sind erfolgreiche Hochschulen, die solche
Analysen vornehmen und daraus dann Konsequenzen
ziehen.

HM: Eine Rundum-Reformfrage am Schluss: Wenn Sie
eine Neuregelung des Berufungswesens veranlassen
könnten – was würden Sie im Verhältnis von Staat und
Hochschulen, von Hochschul- und Stiftungsräten, von
Hochschulleitungen und Senaten zu Berufungsverfahren

der Fachbereiche oder innerhalb von Fachbereichen vor-
dringlich ändern oder den autonomer gewordenen
Hochschulen empfehlen, zu ändern?

J.L.: Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen in Nieder-
sachsen sind für der Wissenschaft und ihrem internatio-
nalen Wettbewerb verpflichtete Hochschulen hinrei-
chend flexibel, wenn alle Beteiligten den Geist des Ge-
setzes, Wissenschaft zu fördern, ernst nehmen und sich
darüber im Klaren sind, dass Wissenschaft die „Erwar-
tung des Unerwarteten“ ist. Sie müssen in ihrer Einstel-
lung und in ihrem Handeln dieses Unerwartete möglich
machen und – falls erforderlich – dazu flexibel agieren
und reagieren. Wissenschaft braucht Vertrauen, verdient
Vertrauen und lebt vom Vertrauen. Misstrauen beschä-
digt Wissenschaft und zerstört Kreativität. Ministerien
müssen gegenüber der Wissenschaft fehlertolerant wer-
den, denn Wissenschaft lebt auch vom Misserfolg und
den daraus entstehenden neuen Ansätzen.

HM: Herr Lange, wir danken Ihnen für diesen intensiven
Gedanken- und Erfahrungsaustausch!

Auf Seiten der Zeitschrift „Hochschulmanagement” führ-
te das Gespräch Wolff-Dietrich Webler.

n Dr. Josef Lange, von Juni 2013 bis Mai 2014
kommissarischer Gründungsdekan der Fakultät
für Medizin und Gesundheitswissenschaften der
Universität Oldenburg, Vorsitzender des Univer-
sitätsrates der Universität Jena, Mitglied des
Hochschulrats der Universität Leipzig,
E-Mail: j.lange-bornheim@t-online.de
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Berufungen – Erfahrungen und Lehren daraus

Wolff-Dietrich 
Webler

Organisationen stehen und fallen mit den sie tragenden
und treibenden Personen. Berufungen in Professuren an
Hochschulen sind daher – wie hinlänglich bekannt –
äußerst folgenreich. Gelungene Berufungen auf Profes-
suren einer Hochschule machen nach wie vor den Kern
ihrer wissenschaftlichen Entwicklung aus. Fehlentschei-
dungen können ganze Entwicklungskonzepte blockie-
ren. Sie passieren nicht allzu häufig, aber immer noch
viel zu oft. Es gibt auch Fehleranalysen dieser Auswahl-
und Entscheidungsprozesse, aber daraus lernen die
Hochschulen erstaunlich langsam. Der Artikel wendet
sich den Ursachen und dann schwerpunktmäßig der
Frage zu, wie diese Personalentscheidungen valider und
den modernen Anforderungen an diese Berufsgruppe
besser angepasst werden können. Von erfolgreichen Be-
rufungen kann dann gesprochen werden, wenn die be-
rufene Person nicht nur den zu erfüllenden vielfältigen
Funktionen möglichst professionell nachkommt, son-
dern sie auch kreativ weiter entwickelt. Dabei ist ein Re-
levanzgefälle zu beachten, aber nicht auf Forschung al-
lein abzustellen. 
Wie in einem Brennglas führen Berufungen die unter-
schiedlichsten Interessen an diesen Personalentschei-
dungen zusammen. Kein Wunder also, dass es perma-
nent zu Konflikten kommt und kontinuierlich versucht
wird, diese Verfahren zu optimieren. Der nachfolgende
Beitrag klopft Berufungsverfahren aus der Perspektive
der berufenden Institution auf Schwachpunkte ab, be-
leuchtet an einigen Stellen die Probleme aus Sicht der
Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften und kommt an verschiedenen Punkten zu eher
ungewöhnlichen Lösungen. Dabei ist unvermeidlich, als
Kontext jeweils auch viel Bekanntes anzusprechen. In
dieser Form mag der Text gleichzeitig als Nebeneffekt
auch geeignet sein, noch eher unerfahrene Mitglieder
von Berufungskommissionen über das sie erwartende
Verfahren mit seinen Chancen zu informieren, aber auch
Gefahren zu zeigen.

Einführung
In der Universitätsgeschichte hat es zum Verständnis
von Berufungen sehr unterschiedliche Auffassungen ge-
geben. Die aus dem Verständnis der „universitas“ stam-
mende mittelalterliche Vorstellung von der „Selbster-
gänzung des Kollegiums“ wurde vertreten, solange nicht
der Staat Träger der Hochschule war. Als die Hochschu-

len (parallel zum Aufbau des Verwaltungsstaates) zu
Ausbildungsstätten der jeweiligen Staatsbeamten ge-
worden waren, galt strikt die These von der Besetzung
von Professuren als einer rein staatlichen Angelegenheit.
Wenig bekannt ist, dass auch Wilhelm von Humboldt
trotz seiner eigenen universitären Vergangenheit der
Auffassung war, Berufungen seien eine rein staatliche
Aufgabe. Den Fakultäten kam nicht einmal ein Vor-
schlagsrecht zu. 
Erst nach den Erfahrungen mit dem nationalsozialisti-
schen Staat und seiner Berufungspolitik erhielten die
Universitäten nach dem 2. Weltkrieg in Berufungsange-
legenheiten einen Grad an Autonomie, wie fast 300
Jahre nicht. Nun kehrte sich das Verhältnis um. Die Fa-
kultäten legten durchaus im Sinne einer Selbstergänzung
des Kollegiums, also einer Kooptationsentscheidung, die
berühmte Dreierliste in einer bestimmten Rangreihe der
Kandidaten vor, und der Staat musste schon sehr ge-
wichtige Argumente haben, wenn er von dieser Liste ab-
weichen wollte. Zu einer solchen Auffassung einer per-
sönlichen Kooptation passte natürlich auch nicht die
Vorstellung, die Vakanz einer Stelle durch öffentliche
Ausschreibung bekannt zu machen und damit alle Inter-
essierten zu einer Bewerbung einzuladen. Diese Pflicht
zur öffentlichen Ausschreibung setzte übrigens die Assis -
tentenbewegung im Zuge einer Demokratie- und Trans-
parenzdebatte Ende der 1960er Jahre durch, sie kam
also aus der Mitte der Universitäten. Mit der Strategie
des Head Hunting allerdings (im deutschsprachigen
Raum nur selten, aber zunehmend angewandt) kommt
der Kooptationsgedanke zurück, denn hier wird in einer
bestimmten Variante die Selbstergänzung des Kollegi-
ums sogar in nahezu reiner Form praktiziert (vgl. den ge-
sonderten Artikel über Headhunting als Berufungspraxis
der Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim
im nächsten Heft). 
Die Auffassung, bei der Besetzung einer Professur han-
dele es sich um eine Unternehmensentscheidung und
damit letztlich eine Entscheidung des Präsidiums, konn-
te überhaupt erst mit der Interpretation einer Univer-
sität als Unternehmen des Dienstleistungssektors auf-
kommen. Voraussetzung war eine entsprechende Auto-
nomie der Hochschule vom Staat – allerdings eine Auto-
nomie, die dieser Unternehmensphilosophie entspre-
chend „top down“ gedacht war und nicht an die Fach-
bereiche weiter gegeben wurde, denn sie mutierten nun
von ihrer bisherigen Rolle als den eigentlichen Trägern
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der Hochschule, wie noch vor kurzem in nahezu allen
Hochschulgesetzen betont („Die Fachbereiche sind die
Grundeinheiten für Forschung und Lehre“), zu bloßen
Abteilungen eines Unternehmens, abhängig vom Präsi-
dium. Wo liegen Stärken und Schwächen der gegenwär-
tigen Situation?

1. Begriffsklärung
In den Diskussionen über Berufungen an Hochschulen
(Personalauswahlverfahren für Professuren) kreuzen
sich, wie dargestellt, schon beim Begriff interessenbezo-
gene Sichtweisen. Mindestens drei verschiedene Ver-
ständnisse sind anzutreffen, die sich auch in den Hoch-
schulgesetzen niedergeschlagen haben: a) Die staatliche
Besetzung einer Stelle, b) eine Unternehmensentschei-
dung der Unternehmensleitung zur Besetzung einer
mittleren Führungsposition (im Zeichen wachsender Au-
tonomie) oder c) die Selbstergänzung (Kooptation)
durch das Kollegium.

2. Strategische Überlegung oder kollegiale 
Ergänzung?

2.1 Ausgangslage
Berufungen sind zentraler Punkt jeder fachlichen Ent-
wicklung, aber auch der Entwicklung ganzer Teile von
Hochschulen. Wer einmal erlebt hat, wie eine große, ex-
zellente Fakultät nach einer Welle von Emeritierungen
der „gekrönten Häupter“ des betreffenden Faches sich
durch den eher mediokren Rest der Fakultät binnen kür-
zester Zeit in den Keller berufen hat (und sich erst nach
25 Jahren davon erholt hatte), weil die Verbliebenen
keine besseren Kolleginnen und Kollegen neben sich
dulden wollten, der denkt über eine Reihe angeblich un-
umstößlicher Traditionen neu nach. Dann kommen als
Alternativen zur Tradition in den Blick:
• Berufungskommissionen fast ohne interne Beteiligung
• Berufungen durch das Präsidium ohne oder mit nur

schwacher Beteiligung von Fakultätsmitgliedern
• Berufungen abweichend von der Vorschlagsliste
• Head Hunting Verfahren
• Tenure Track
• Dual Career Berufungen (früher mit einem `Ge-

schmäckle´ behaftet).
Wir werden darauf zurück kommen.

Der Wert von Auswahlverfahren hängt vom Einsatz ziel-
führender Kriterien und von der Art ihrer methodischen
Anwendung ab. Dabei sind die üblichen methodischen
Ansprüche der Validität, Reliabilität und Objektivität
einzuhalten. Zielführend sind sie in der Personalauswahl
dann, wenn die Kriterien (und deren Anwendung) den
tatsächlichen Anforderungen an die zu erfüllende Funk-
tion in ihren wesentlichen Dimensionen entsprechen. 
Für gelingende Verfahren müssen also 
a) dem Verfahren ein reales, vollständiges, ausdifferen-

ziertes und in Einzelkriterien operationalisiertes Be-
rufsbild auf einem zu bestimmenden Abstraktions -
niveau 

b) eine Gewichtung der Kriterien nach Relevanz für die
zu erfüllende Funktion

c) eine treffende Beschreibung des gesuchten Bewer-
ber/innenprofils in der Ausschreibung

d) ein ernst zu nehmendes Verfahren der Ermittlung des
Grades, in dem die Kriterien durch Bewerber/innen
erfüllt sind, 

e) die Einübung der an der Entscheidung Beteiligten in
die Anwendung des Verfahrens und 

f) die Sicherung einer zwischen den Kommissionsmit-
gliedern vergleichbaren Anwendung der Kriterien

vorliegen.

Zu a): Berufungsverfahren (als die neben Personalent-
scheidungen für die Hochschulleitung folgenreichsten
Personalentscheidungen für eine Hochschule) müssen
an dem tatsächlichen Berufsbild der Hochschulprofessur
orientiert sein (vgl. Enders/Teichler 1995b, Huber 1995,
Webler 2004, 2009c). Wie der Verfasser in mehreren
Beiträgen (s.u.) im Detail gezeigt hat, ist dies in kaum
einem der heute üblichen Verfahren der Fall, weil ent-
weder der Wandel dieses Berufsbildes nicht zur Kennt-
nis genommen wird oder bekannt ist, aber nicht zugrun-
de gelegt wird. Damit ist nicht nur die einseitige Aus-
richtung an Forschungsleistungen (incl. Leistungen der
Drittmitteleinwerbung) zu Lasten der Lehre gemeint.
Fähigkeiten des Wissenschaftsmanagements einschließ-
lich professioneller Personalführung und Nachwuchsför-
derung gehören ebenso dazu wie die Fähigkeit und Pas-
sung, einer Korporation, einem Kollegium anzugehören
und entsprechend zu handeln.
Zu b): Demzufolge fehlt auch eine Gewichtung der Kri-
terien nach Relevanz für die zu erfüllende Funktion, die
aber angesichts der Vielfalt der beruflichen Anforderun-
gen unverzichtbar sind, sonst sind sie nicht handhabbar
und kommen wieder nicht zur Anwendung. 
Zu c): Eine treffende Beschreibung des gesuchten Be-
werber/innenprofils in der Ausschreibung schützt zu-
mindest teilweise vor einer Flut nicht infrage kommen-
der Bewerbungen und erleichtert die Arbeit der Beru-
fungskommission. Fällt diese Beschreibung allerdings
ganz ungewöhnlich spezifisch aus, nährt sie den Ver-
dacht, dass der gesuchte Bewerber/die Bewerberin
schon gefunden ist. Eine Reihe von Rückfragen hilft
dann den Sinn einer eigenen Bewerbung zu klären.
Zu d): Selbst für die gegenwärtig (unzulässig einge-
schränkt) zur Anwendung kommenden Kriterien der For-
schungsleistungen (incl. Leistungen der Drittmittelein-
werbung) bestehen starke Zweifel, ob ein ernst zu neh-
mendes Verfahren zur Anwendung kommt, mit dem der
Grad ermittelt wird, in dem die Kriterien erfüllt sind. Der
in Verfahren zunehmende Verzicht auf eine eigene inhalt-
liche Prüfung der Publikationen in Naturwissenschaft und
Medizin zugunsten der Übernahme von Impact Faktoren
ist spätestens angesichts der massiven Methodenkritik an
derartigen Rankings und den zahlreichen Manipulations-
möglichkeiten („Gaming“) unverantwortlich geworden.
Darauf basierende Entscheidungen sind schon deshalb
nicht valide, weil statt fachlicher Expertise in einem nicht
fixierbaren Umfang in Wirklichkeit gemessen wird, wie
weit die Bewerber/innen die Möglichkeiten des Gaming
beherrschen und erfolgreich angewandt haben.
Zu e): Immerhin gibt es schon einige Fachbereiche bzw.
kleinere Hochschulen, die die Mitglieder von Berufungs-
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kommissionen schulen lassen. Das ist ein großer Fort-
schritt. Allerdings ist von hier aus nicht einzuschätzen,
ob diesen Schulungen ein ausreichend differenziertes
und vollständiges Berufsbild zugrunde liegt.
Zu f) Eine zwischen den Kommissionsmitgliedern ver-
gleichbare Anwendung der Kriterien muss gesichert
sein. Für Objektivität und Reliabilität des Verfahrens
liegt auf der Hand, dass diese zwischen den Kommissi-
onsmitgliedern vergleichbare Anwendung eingehalten
werden muss. Das geschieht in den üblichen arbeitsteili-
gen Sichtungsverfahren i.d.R. nicht, sondern persönliche
Sichtweisen gehen in die Beurteilung der geprüften
Schriften und den Bericht an die Kommission ein.
Das Risiko von Fehlentscheidungen (nicht aufgrund ille-
gitimer Interessen, sondern aufgrund von Anwendungs-
fehlern) ist damit extrem hoch, ihr Eintritt geradezu
wahrscheinlich. Die Folgen werden dadurch abgemil-
dert, dass angenommen werden kann, dass die Berufe-
nen sich anschließend mit allen Facetten ihres Berufes
konstruktiv auseinander setzen. Ob das allerdings gelin-
gen kann, ist vorher im Auswahlverfahren nicht ermittelt
worden.... Zumindest vielfältige Berichte aus zahlreichen
Fachrichtungen und vielen Hochschulen nähren Zweifel
daran, dass dies immer erfolgreich war. Zu resümieren
sind Abläufe, die von Qualität auf diesem Gebiet deut-
lich entfernt liegen. Daher sind sie für Qualitätssiche-
rung und -steigerung des Systems nicht hinnehmbar.
Diese Kritik bezieht sich auf traditionelle Berufungsver-
fahren. Diese Verfahren reichen weder für (tendenziell)
top down-Strategien, noch für Verfahren der Selbster-
gänzung. Die üblichen Bestandteile von Berufungsver-
fahren reichen nicht aus, um über zwar fachlich bekann-
te, aber persönlich nicht ausreichend vertraute Personen
eine Kooptationsentscheidung zu treffen. Dann eher zu
Bekanntschaften und mehr Zuflucht zu suchen wird mit
vielen Verdächtigungen belegt (old boys network, Vita-
min B usw. usw.), dient aber viele Male eher der Reduk-
tion des Risikos einer Fehlentscheidung. Damit geben
aber im Verfahren Faktoren den Ausschlag, die zulässig
wären, aber im Verfahren gar nicht geprüft worden sind.
Dieser Mangel lässt sich beheben.
Wie „Headhunting“-Verfahren diesem Anspruchsniveau
entsprechen können, wäre ebenfalls zu diskutieren.

2.2 Wie könnte Abhilfe aussehen? Erste Überlegungen
Das Generalproblem jeder Stellenbesetzung, also auch
von Professuren, besteht in dem Prognose-Risiko, ob
diese Person a) die objektiv vorhandenen Anforderun-
gen und b) die (z.B. vom Kollegium) in sie gesetzten Er-
wartungen erfüllen wird. 
Ein Problem von Berufungsverfahren ist also immer wie-
der die Prognose, ob ausgewählte Kandidat/innen sich
in die Entwicklung des Faches, der Forschung und der
Studiensituation am Ort so einbringen werden wie er-
hofft oder die Kommission einer Fehleinschätzung auf-
gesessen ist. Da stellt sich die Frage, mit welchen Mit-
teln eine solche Prognose zutreffender zu gestalten ist.
Um dieses Risiko zu reduzieren, werden a) möglichst
viele Kandidat/innen miteinander verglichen, werden b)
die Auswahlgesichtspunkte verfeinert und c) versucht,
die Merkmale der Kandidat/innen möglichst gründlich
kennen zu lernen.

Berufungen finden (für die betroffenen Kolleg/innen) so
selten statt, dass höherer Aufwand zumutbar ist.
Zu a): Die Vielfalt der Anforderungen an heutige Hoch-
schulprofessoren kann schriftlich (z.B. als Matrix zu Be-
werberleistungen) in das Auswahlverfahren eingebracht
werden. Derartige Analysen des gegenwärtigen Berufs-
bildes liegen veröffentlicht vor.
Zu b): Über die jeweilige Gewichtung der Einzelanforde-
rungen können sich evtl. ganze Hochschulen („bei uns
wird besonderer Wert gelegt auf...“) oder Fachbereiche
oder Institute bzw. Berufungskommissionen einigen.
Zu c): Das „ernst zu nehmende Verfahren der Ermittlung
des Grades, in dem die Kriterien erfüllt sind“ bringt mehr
Arbeit mit sich als bisher. Aber die Folgen der Auswahl -
entscheidungen sind so gravierend und nachhaltig, dass
der Aufwand unverzichtbar ist. Hier müssen tatsächlich
aussagekräftige Dokumente (Schriften, Lehrportfolio, For-
schungsportfolio samt Auswertungskriterien, Kontakte zu
zwei Kennern) und deren sorgfältige Auswertung, Ein-
drücke aus Begegnungen (Tagungen, Projektzusammen-
hänge, andere – nicht flüchtige – Erfahrungen; evtl. zu-
mindest Elemente aus Assessment-Centern, wie vom Ver-
fasser selbst eingesetzt) und schließlich die Leistungen im
Verfahren selbst zugrunde gelegt werden. Um diese Ar-
beitsbelastung tragen zu können, müssten die Bewerbun-
gen schon in einem professionell gestalteten Filter auf
eine bewältigbare Zahl reduziert worden sein, auf die
diese Sorgfalt angewandt werden kann.
Zu d): Schulungen der Mitglieder von Berufungskom-
missionen erscheinen nicht nur zumutbar, sondern kom-
men dem Qualitätsniveau (sprich: der Urteilsfähigkeit)
des ganzen Fachbereichs bzw. der Hochschule insgesamt
zugute und zahlen sich in Rollen als Prüfer, Gutachter in
Habilitations- bzw. Zwischenevaluationsverfahren des
Nachwuchses, als Reviewer von Zeitschriftenartikeln,
Entscheidungen über Kooperationen in gemeinsamen
Forschungsvorhaben aus. Dort wird infolgedessen auf
höherem Niveau agiert und viel Zeit eingespart.
Zu e): Vergleichbare Anwendung der Kriterien: Jede Be-
werbung müsste inhaltlich von zwei Mitgliedern der Be-
rufungskommission geprüft werden – bei Dissens von
einem dritten, wie in Gutachtersituationen sonst auch.

3. Für welche Aufgaben werden Personen 
gesucht?

3.1 Universitäre Aufgaben
3.1.1 Entfaltung der Aufgaben
Zu Anfang des neuen Jahrhunderts hat der Verfasser zu-
sammen mit Elke Wild eine empirische Untersuchung der
Fördersituation des wissenschaftlichen Nachwuchses an
der Universität Bielefeld über alle Fächer hinweg durchge-
führt. Um den Maßstab zur Beurteilung der Qualität der
Förderung zu gewinnen, wurden die beruflichen Anforde-
rungen an Universitätsprofessuren ermittelt. (Weite Teile
dieser Anforderungen gelten auch für die Hochschulen für
angewandte Wissenschaften). Um diese Anforderungen
präsent zu haben, werden die betreffenden Abschnitte
hier nochmal wieder gegeben (vgl. Webler 2003):
„1. Zum Rahmen beruflicher Anforderungen
Der Studie lag in Übereinstimmung mit der einschlägi-
gen internationalen Diskussion eine Zielvorstellung zu-
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grunde: Zum Zeitpunkt der Berufung in eine unbefriste-
te Professur sollten die Voraussetzungen für eine volle
Professionalität aller Hochschultätigkeiten erreicht sein.
Um das beurteilen zu können, müsste ein Anforderungs-
profil an die Kompetenzen künftiger Hochschullehrer/ -
innen vorliegen. Anhand dieses Profils kann an schließend
ein geeignetes Förderkonzept entwickelt werden. Dazu
sind zunächst folgende Schritte notwendig:
1. Feststellung der förmlichen, direkten Anforderungen

an die Professoren (z.B. lt. HRG und Landesgesetzen),
2. Feststellung der gesetzlichen institutionellen Aufga-

ben der Hochschule (wahrzunehmen durch Hoch-
schulpersonal; daher: indirekte Anforderungen),

3. Ergänzung um weitere, faktische Anforderungen in
der Alltagspraxis aufgrund bisheriger Hochschulfor-
schung, Alltagsbeobachtung, Erfahrung und Inter -
views,

4. Ergänzung um Anforderungen aufgrund der unter-
schiedlichen, auch bildungstheoretischen Paradig-
men/Theorien der Hochschule (Universitätsidee W. v.
Humboldts; Technische Hochschulen; Fachhochschu-
len usw.),

5. Berücksichtigung der Kompetenzen, die notwendig
sind, um sich in der Scientific Community und Exper-
tenkultur des Faches erfolgreich bewegen zu können.

Hinter diesen 5 Punkten verbirgt sich eine selbst für er-
fahrene Hochschulmitglieder überraschende Vielfalt, zu
deren Bewältigung nicht der „Ritterschlag der Berufung“
ausreicht, sondern ein breites Band an Kompetenzen
notwendig ist, das Komplexität und Reiz dieses Berufes
ausmachen. In der Vergangenheit war selbst in Kernauf-
gaben der Hochschulen (z.B. Studiengangsentwicklung,
Internationalisierung der Studien) viel guter Wille zu be-
obachten, aber – milde ausgedrückt – die Professiona-
lität hätte noch etwas gesteigert werden können. Die
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zählt zu
den zentralen Aufgaben von Universitäten (und Pädago-
gischen Hochschulen). Daher haben auch die Hoch-
schulgesetze sich der Frage intensiver angenommen;
stellvertretend sei das am Hochschulgesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen gezeigt. Das nordrhein-westfäli-
sche Hochschulgesetz von April 2000 gab den Hoch-
schulen auf, die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses besonders aufmerksam zu begleiten. In § 6 HG
NRW (Evaluation) hieß es: (1) „Die Erfüllung der Aufga-
ben ... bei der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses ... wird zum Zweck der Sicherung und Verbes-
serung ihrer Qualität regelmäßig bewertet. Alle Mitglie-
der und Angehörigen der Hochschule haben die Pflicht,
daran mitzuwirken. ...“ Dieser explizite Auftrag ist in der
Neufassung des Gesetzes vom September 2014 zur Aus-
gestaltung an die Hochschulen verwiesen worden. Darü-
ber hinaus haben die Hochschulen den üblichen Auftrag:
„Sie fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs.“
Diese Förderung muss geeignet sein, a) die formalen An-
forderungen der Berufung in eine Professur bewältigen
zu können wie sie in den Berufungsvoraussetzungen for-
muliert werden und b) den inhaltlichen, darüber hinaus-
gehenden faktischen Anforderungen gewachsen zu sein.
Zu a) Die gesetzlichen Vorgaben beziehen sich auf die
Dienstaufgaben der Professoren, insbesondere die zum

Zeitpunkt einer Berufung gesetzten Voraussetzungen.
Hier werden gefordert:
• Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschule in For-

schung, Kunst und Lehre,
• Mitwirkung an Studienreform und – an Studienbera-

tung,
• an der Verwaltung der Hochschule,
• Abnahme von Prüfungen sowie
• weitere, im Gesetz näher spezifizierte Aufgaben der

Hochschule.

Eine professionelle, testtheoretischen Ansprüchen genü-
gende Ausbildung künftiger Prüfer/innen findet nicht
statt. Die Analyse üblicher Klausuren durch den Verfas-
ser ergab hohe Fehlerhäufigkeit im Aufgabenniveau, der
Bewertung und Notenfindung – und das in z.T. Berufs-
karrieren vorentscheidenden Abschluss-Examina.
Als Berufungsvoraussetzung wird in den Ländergesetzen
(z.B. Bayern, NRW) immer deutlicher auch eine pädago-
gische Eignung gefordert, die durch eine entsprechende
Vorbildung nachgewiesen oder ausnahmsweise im Beru-
fungsverfahren festgestellt wird. Umgekehrt erhält die
Hochschule den Auftrag, dementsprechende Veranstal-
tungen ggfls. im Verbund mit anderen Hochschulen an-
zubieten. Die Aufgaben der Hochschulen, die gesetzlich
zwar der Institution zugeschrieben sind, damit aber auf-
grund der Aufgabenverteilung zu einem großen Teil von
den Professoren erfüllt werden müssen, gehen weit über
die o.g. Aufzählung hinaus. Die Förderung müsste auf
alle diese Tätigkeiten vorbereiten, wenn diese Aufgaben
Ernst genommen werden.

3.1.2 Ausdifferenzierung beruflicher Anforderungen
Schon Ende der 80er Jahre hatte der Verfasser in einer
Erhebung des Weiterbildungsbedarfs beim wissenschaft-
lichen Personal aller Statusgruppen der Universität Bie-
lefeld ein breites Spektrum an beruflichen Anforderun-
gen festgestellt (Webler 1993). Seinerzeit wurden 5 Fel-
der beruflicher Aufgaben unterschieden, in denen der
Bedarf nach entsprechender Weiterbildung erhoben
wurde. Die Ergebnisse sind erstaunlich aktuell:
1. Beruf, Arbeitsplatz, Dienstverhältnis,
2. Lehre und Lernen,
3. Selbstverwaltung, Fakultätsmanagement, Personal-

führung,
4. Forschungsförderung, -management,
5. Rahmenbedingungen der Entwicklung in Forschung,

Lehre, Studium und Beruf.

Die Befragung führte zu einem ausdifferenzierten Profil
gewünschter Weiterbildungsveranstaltungen. Schon
damals hatten die Betroffenen – nicht nur die Nach-
wuchswissenschaftler/innen (im folgenden NW ab-
gekürzt) – Differenzen zwischen eigener Kompetenz
(durch Ausbildung und eigene Weiterbildung erwor-
ben) und beruflichen Anforderungen registriert. Ein
Blick auf das Feld 1 „Beruf, Arbeitsplatz, Dienstverhält-
nis“ zeigt bereits eine erhebliche Ausdifferenzierung
(geordnet nach der von den Befragten bezeichneten
Dringlichkeit und Nützlichkeit):
• Einführung für neue Wissenschaftler an der Universität,
• Mein Arbeitsplatz an der Universität,
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• Rechte an geistigem Eigentum: Copyright und Verwer-
tungsrechte,

• Techniken persönlichen Managements,
• effiziente Zeitplanung/Zeitmanagement (in und außer-

halb von Semesterveranstaltungen),
• Chancen der Organisation von Dienstaufgaben mit

dem PC,
• Umgang mit Öffentlichkeit – Public Relations, Publici-

ty (Verbesserung der Wirksamkeit der öffentlichen
Wirksamkeit eigener Arbeit),

• Elektronische Post – Möglichkeiten der Universität
Bielefeld für internationale wissenschaftliche Kommu-
nikation,

• Wie bewerbe ich mich? (insbesondere für ausschei-
dende Zeitvertragsinhaber/innen).

Das Feld 2 „Lehre und Lernen“ zeigte die folgenden po-
tentiellen Veranstaltungen (Dringlichkeitsfolge):
• Modelle zur Förderung des Praxisbezuges im Studium,
• Lebendiges Lehren,
• Unterstützung ausländischer Studierender,
• Rhetorik,
• Modelle für Orientierungs- und Einführungsveranstal-

tungen,
• Anleitung von Studierenden zum Selbststudium,
• Prüfungsverlauf und Prüferverhalten: die mündliche

Prüfung,
• Aufbau und Durchführung guter Vorlesungen,
• Studierende im Wandel: Motivationen, Lernvorausset-

zungen, Ziele und materielle Lage,
• Förderung eigenen guten Lehrens durch Selbstkontrolle
• Neue Formen des Lehrens und Lernens (u.a. Metho-

den partizipativen Lehrens und Lernens),
• Anleitung von Studierenden zum Lernen,
• Motivationsprobleme bei Studierenden (und Lehrenden).

Seitdem wurde (zunächst von den Hochschuldidaktik-
Zentren, insbesondere dem IZHD Bielefeld) ein breites
Weiterbildungsangebot entwickelt, das sich angesichts
der zeitlichen Beanspruchung der Hochschullehrer ins-
besondere an die NW wendet. Wegen der Nachwuchs-
situation der aktuellen Adressatengruppe
spiegeln die Angebote etwas andere thematische Ak-
zente wider. Als Förderbereiche der NW können heute 5
Themenfelder unterschieden werden:
1. Die Förderung der Forschungsleistungen in Promoti-

ons- und Habilitationsschrift.
2. Die Förderung der Qualifizierung für die Lehre, insbe-

sondere für die im Habilitationsverfahren abzuhalten-
de studiengangsbezogene Lehrveranstaltung und die
im Berufungsverfahren nachzuweisende pädagogische
Eignung, „die durch eine entsprechende Vorbildung
nachgewiesen ... wird“ (z.B. § 36 Abs. 1 Ziff. 2 HG
NRW).

3. Die Förderung der Fähigkeiten in Selbstverwaltung
und Wissenschaftsmanagement.

4. Die praktische, eher informelle Förderung und Ein-
führung des Nachwuchses in die Scientific Communi-
ty und Expertenkultur seines Faches. Diese Förderung
fällt heute noch in weiten Teilen mit Ziff. 1 zusam-
men, wird sich aber künftig öffnen.

5. Karrierestrategische Beratung und Unterstützung...“

Bei der Vielfalt gezeigter Aufgaben (die u.a. erklärt,
warum eine Professur an einer Hochschule zu den inte -
ressantesten Berufen gehört) werden diejenigen, die je
an einem Berufungsverfahren teilgenommen haben,
schnell erkennen, dass diese Verfahren kaum etwas von
diesen Aufgaben widerspiegeln. Gewiss, die vorstehen-
de Liste bedarf noch der Gewichtung. Nehmen wir aber
die letzten 5 Themengruppen, so sind sie in dem Sinne
gleichberechtigt, dass keine von ihnen für eine erfolgrei-
che Berufspraxis fehlen darf. Eine Differenzierung wäre
trotzdem unter einer Prämisse denkbar: Eine gleich-
mäßige Vorbereitung auf diese Anforderungen der Stelle
wird noch an keiner Hochschule geleistet. Wegen der
Spezifität für eine akademische Karriere kann sie auch
erst in den letzten Jahren vor einer möglichen Berufung
stattfinden, um den Aufwand auf den akademischen
Nachwuchs im engeren Sinne zu konzentrieren (Post-
doc-Phase). Vertretbar wäre es, schwerpunktmäßig im
Berufungsverfahren jene Fähigkeiten zu verlangen, a)
deren Erwerb vergleichsweise lange Zeit beansprucht
und b) für die eine Prognose ihrer Verfügbarkeit wegen
ihrer Unverzichtbarkeit schon zum Zeitpunkt der Beru-
fung möglich sein muss. Anderes kann im Wege der
Nachqualifizierung erworben werden, wie das in den Le-
bensläufen vieler bekannter Professoren auch der Fall
war. An einzelnen Hochschulen verpflichten sich Neube-
rufene auch in der Berufungsvereinbarung zu solchen
Nachqualifizierungen in einem bestimmten Zeitraum. 
In eine Kriterienmatrix zur Auswertung der Bewerbun-
gen müsste aber der volle Katalog (auf einer gewissen
Abstraktionsebene) mit eingehen, um erkennen zu kön-
nen, wer schon und in welchem Maße über Teile des
Qualifikationsprofils verfügt.

3.2 Aufgaben der Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften
Die Aufgaben dieser Gruppe von Hochschulen unter-
scheiden sich an den in öffentlichen Debatten vermute-
ten oder betonten Stellen gar nicht oder kaum noch, an
unvermuteten Stellen sehr wohl. Das beginnt damit,
dass das Hochschulrahmengesetz ab 1976 allen Hoch-
schulen, also allen Einrichtungen des Tertiären Bildungs-
bereichs die gleiche Aufgabe zuwies (was oft freiwillig
oder unfreiwillig übersehen wird). Die Ländergesetze
bemühten sich dann allerdings um Differenzierungen,
woran sowohl staatliche Politik zur Abwehr vergleichba-
rer Ausstattungsansprüche und Folgekosten als auch die
Exklusivitätsinteressen der Universitäten interessiert
waren. Umgekehrt führte der steigende Druck aus der
Praxis an einer hochqualifizierenden Ausbildung und aus
den aufstrebenden Fachhochschulen dazu, dass die Auf-
gaben in den Ländergesetzen in regelmäßigen Novellen
immer stärker angeglichen wurden – gerade auch, was
die Forschungsaufgaben betraf.
Immerhin gab es noch die unterschiedlichen Studien-
strukturen, Studienlängen und -profile (grundlagenori-
entiert versus anwendungsorientiert) bis hin zum Her-
kunftsvermerk der Abschlüsse, aus denen Qualitäts-
(und Besoldungs-)unterschiede abgeleitet wurden. Mit
der Bologna-Reform wurde diese Differenz aufgehoben.
Sogar der berufsqualifizierende Anspruch, seit 1976 Auf-
trag aller Hochschulen (§ 7 HRG) und von den Univer-
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sitäten sehr unterschiedlich wahrgenommen, war nun
für alle Studiengänge betont. Selbst das die Fachhoch-
schulen auszeichnende anwendungsorientierte Profil
wurde von Universitäten z.T. übernommen, um Studie-
rende stärker anzuziehen.
Wirkliche Unterschiede liegen – eher unvermutet –
darin, dass den Universitäten explizit die Pflege der Wis-
senschaften und das heißt auch die Pflege der Wissen-
schaftsdisziplinen übertragen ist, was sich besonders
auch in der disziplinären Qualifizierung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses niederschlägt. Es gibt inter-
disziplinäre Promotionen und Habilitationen nur unter
großen Schwierigkeiten und als große Ausnahmen.
Die Fachhochschulen fühlen sich demgegenüber explizit
dem Transfer und den Praxisfeldern verpflichtet. Das
macht sie flexibel und frei, den Dynamiken beruflicher
Anforderungen zu folgen bzw. sie vorwegzunehmen (s. §
8 HRG), verpflichtet sie aber zu besonderer Wissenschaft-
lichkeit, um keinen Brei bzw. kein Patchwork von Versatz-
stücken aus Disziplinen zu produzieren. Diese Praxis (ob
gesellschaftliche Praxis oder natur- bzw. technikwissen-
schaftliche Berufsfelder) geht meist nicht in Disziplingren-
zen auf (eine historische Arbeitsteiligkeit, die ganz ande-
ren Erfordernissen folgte). Infolgedessen liegen Akzentun-
terschiede in den bekannten Profilunterschieden. Hieraus
Prestige-Unterschiede ableiten zu wollen, erinnert an den
historischen Streit speziell in Deutschland über den Wert
(und infolgedessen das Prestige) der allgemeinen gegen -
über der beruflichen Bildung.
Diese relative Unabhängigkeit von der „Pflege der Wis-
senschaften“ bedeutet eine große Stärke. Die Univer-
sitäten haben in den letzten 40 Jahren zunehmende Fle-
xibilität bewiesen, indem sie in nicht unerheblichem
Umfang neue, an solchen Praxisfeldern orientierte, also
ursprünglich interdisziplinäre Disziplinen gründeten: Die
Umweltwissenschaften, Arbeitswissenschaften, Geowis-
senschaften, Gesundheitswissenschaften, Kulturwissen-
schaften, Sozialarbeitswissenschaft usw. oder das Selbst-
verständnis bestehender Disziplinen erheblich erweiter-
ten (z.B. die Forstwissenschaften, ursprünglich eine Na-
turwissenschaft, die heute sich z.B. auch mit dem Frei-
zeitwert der Forsten und der Arbeitssituation der Wald-
arbeiter beschäftigt).

4. Gewinnen der Besten
Es wird immer wieder davon gesprochen, die Besten ge-
winnen zu wollen. Aber die Besten wofür? Also an wel-
chen Anforderungen gemessen? Nur der Forschung
(oder inzwischen sogar nur noch dem Derivat von For-
schung: Zitationsindices oder Impact-Punkten)? Bisher
hat Seltenheitswert, dass das Berufsbild – nach moder-
nen Anforderungen operationalisiert – z.B. als Raster mit
gewichteten Kriterien in einem Verfahren aufgetaucht
ist? Man könnte ja sogar auf die kühne Idee kommen,
dieses Raster in größerem Kreis (z.B. im Senat) zusam-
men mit den Kriterien zu diskutieren, die für Gehaltszu-
schläge (W 3 ++) vorgesehen sind – oder noch kühner:
sie kongruent zu machen. Dann würde man von einem
einheitlichen Leistungsbegriff ausgehen und sich ge-
meinschaftlich über ein gemeinsames berufliches Selbst-
bild verständigen.

In einer Zeit, in der die EFI in ihrem Gutachten 2014
warnend auf die negative Wanderungsbilanz von Wis-
senschaftlern von und nach Deutschland verweist, wird
quasi als Gegenmeldung berichtet, dass der Nobel-
preisträger Thomas Südhof für drei Jahre Gastwissen-
schaftler am Berliner Institut für Gesundheitsforschung
(BIG) werden wird. Das ist offensichtlich kein Gegenbe-
weis, denn er hält nach wie vor seine Professur in Stan-
ford und konnte das deutsche Modell der Berufungen
kaum studieren.

4.1 Berufungsvoraussetzungen
Die in den Hochschulgesetzen beschriebenen Vorausset-
zungen für die Berufung in eine Professur stehen wie alle
derartigen Festlegungen in dem Dilemma, Standards als
Anspruchsebenen festschreiben, aber berechtigte Aus-
nahmen nicht durch allzu starre Regelungen ausschlie -
ßen zu wollen. Also werden Ausnahmen zugelassen. Sie
in bestimmten Fällen im Sinne nicht normierbarer Qua-
lität zu nutzen, ist dann dem Verwaltungsalltag überlas-
sen (und scheitert dann dort nicht selten an mangelnder
Flexibilität der Akteure, die nicht den höheren Zweck
dieser Vorschrift im Blick haben, sondern die textgenaue
Einhaltung – was regelmäßig am pulsierenden Leben
vorbeigeht (2. Semester Verwaltungsrecht). Gleichzeitig
muss Missbrauch und die Aushöhlung der Norm zu
einem Gummiparagraphen verhindert werden – eine
Gratwanderung.
Die Basisforderungen für Professsuren bestehen also in
der Promotion, weitergehenden wissenschaftlichen
oder der Praxisentwicklung dienenden Arbeiten (die in
einigen Fachkulturen nach wie vor erst mit der Habilita-
tion als erfüllt angesehen werden), der pädagogischen
Eignung.
Ein Vergleich mit den Aufgaben, die der gleiche Gesetz-
geber den Hochschulen und damit weitgehend den Pro-
fessor/innen überträgt, zeigt unschwer ein krasses Miss -
verhältnis zwischen Aufgaben und Anforderungen. Viel-
leicht liegt da bereits die Ursache vieler Probleme.

4.2 Berufungen in Professuren an Universitäten
Auch wenn die vom Wissenschaftsrat empfohlene Lehr-
professur von den Universitäten so nicht akzeptiert wor-
den ist, haben sie Differenzierungen eingeführt. Sie be-
treffen vor allem unterschiedlich hohe Lehrdeputate
(und damit unterschiedliche Spielräume für die For-
schung). Das reicht von der völligen Freistellung von
Lehraufgaben bis zu einem Lehrdeputat von 12 SWS. Als
„Normalprofessur“ kann ein Deputat von 8 bzw. 9 SWS
gelten. Als Sonderfall gelten gemeinsame Berufungen an
die Spitze von außeruniversitären Forschungsinstituten;
dort werden jeweils differenzierte Berufungsvereinba-
rungen getroffen. Auf die Verleihung des Titels „Profes-
sor“ wird hier nicht eingegangen.

4.3 Berufungen in Professuren an Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften
Ein Tabuthema betrifft die schon seit längerem aufkom-
mende Konkurrenz zwischen Universitäten und Fach-
hochschulen – auch in Berufungsfragen. Zunächst schei-
nen die Besoldungsgruppe, die (mangelnde) Ausstat-
tung der Professur und das hohe Lehrdeputat an (auch
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ehemaligen) Fachhochschulen eine echte Konkurrenz
auszuschließen. Aber der Verfasser hat immer wieder
Personen erlebt, für die die Bewerbung auf eine solche
Professur an einer Fachhochschule keine Not- bzw. Er-
satzlösung war, sondern die erklärten, den (un-)kollegia-
len Betrieb an Universitäten abzulehnen, explizit anwen-
dungsbezogene Forschung machen zu wollen und Spaß
an der Lehre ohne Massenveranstaltungen hatten. In-
zwischen sind auch Rückberufungen von Professoren an
Fachhochschulen auf eine Universitätsprofessur beob-
achtbar („Rück-“, weil dort ihre Ausbildung erfolgte).
Die Durchlässigkeit nimmt zu, und offensichtlich erfül-
len auch Bewerbungen von dort die universitären Beru-
fungskriterien – was angesichts der gewollt unterschied-
lichen Profile ambivalent bewertet werden kann.
Bei den zahlreichen Evaluationen von Fachbereichen an
Fachhochschulen habe der Verfasser mehrere Fachberei-
che erlebt, in denen bis zu einem Drittel der Professor/ -
innen habilitiert waren – z.B. in Informatik- und BWL-
Fachbereichen. Das kann natürlich immer zu Verlegen-
heitsbewerbungen erklärt werden – als an Universitäten
nicht erfolgreich. Abgesehen davon, dass sich dann die
Universitäten kein gutes Zeugnis über die Qualität ihrer
eigenen Habilitationen ausstellen würden (habilitiert,
aber untauglich), könnte es auch an anderen Entwick-
lungen liegen: Denn gleichzeitig ist zu beobachten, dass
die ehemals scharfen Grenzen zwischen Grundlagen-
und anwendungsbezogener Forschung immer stärker
verschwimmen. 
In der Tat hat der Verfasser erlebt, wie sich exzellente
Praktiker aus führenden Positionen heraus an eine Fach-
hochschule berufen ließen, weil sie das dortige Profil an
Aufgaben noch mehr interessierte als ihr bisheriger Be-
rufsalltag. Die betreffenden Personen haben dabei mit
Sicherheit Gehaltseinbußen in Kauf genommen. Ich
denke dabei auch an die erstaunliche Zusammensetzung
des Lehrkörpers für den ersten Studiengang „Wirt-
schaftsrecht“ in Deutschland, der an der Fachhochschu-
le Nordostniedersachsen eröffnet wurde. 
In den Fachhochschulen standen über viele Jahre bei
Berufungen die Lehr- und Praxisleistungen der Bewer-
ber/ innen im Vordergrund. In den Universitäten kaum
bekannt, gibt es seit Jahren einen KMK-Beschluss, dass
die für eine Berufung in eine Professur an einer Fach-
hochschule geforderten 5 Jahre Berufspraxis-Erfahrung
den an Universitäten für eine Habilitation geforderten 5
Jahren Forschungserfahrung vollständig gleich gestellt
sind. Die KMK machte seinerzeit Ernst mit dem Satz
„gleichwertig, aber anders“. Forschungsleistungen wa -
ren willkommen, hatten – abgesehen von der Disserta-
tion – aber noch kein gleiches Gewicht bei Berufungen.
Das hat sich im letzten Jahrzehnt deutlich gewandelt.
Es gibt immer mehr Biographien mit eher schmaler Pra-
xiserfahrung außerhalb der ursprünglich ausbildenden
Universität, aber z.T. umfangreicher Forschungserfah-
rung. Aus Hochschulleitungen außerhalb der Univer-
sitäten hört man da die Besorgnis, dass eine Stärke der
Fachhochschulen und Teile ihrer Identität verloren
gehen könnten. 
Damit wird auch die Konvergenzthese angesprochen,
die prognostiziert, dass sich Universitäten und (Fach-)
Hochschulen längst in einem (übrigens wechselseitigen

– was heftig bestritten wird) Angleichungsprozess befin-
den; den Lehrkörper an diesen (Fach-)Hochschulen – an
Universitäten sozialisiert und von dort große Teile seiner
Wertmaßstäbe beziehend – zieht es in die prestigeträch-
tigen universitären Paradigmen, und die Universitäten
stehen längst im Wettbewerb um die praxisbezogenen
Studiengänge und Studierenden der Fachhochschulen,
nachdem die Bologna-Reform viele strukturelle Unter-
schiede (längeres Studium, anderes Profil der Universitä-
ten) tendenziell nivelliert hat und die FH-Studiengänge
in vielen Bereichen beruflich mindestens gleich erfolg-
reich und gesellschaftlich sogar vielfach mehr akzeptiert
waren, was sich in Anmeldezahlen und NC niederschlug.
Es gibt Besorgnisse, dass die Auswahlverfahren an Fach-
hochschulen und ihren Nachfolge-Formen mehr und
mehr ihre Fähigkeit verlieren könnten, Bewerber/innen
mit ausgedehnter und reflektierter Praxiserfahrung aus-
zuwählen, weil sich in dem missgeleiteten, aber nach-
vollziehbaren Wunsch nach Anerkennung anhand des
Maßstabes universitärer Profile sich auch traditionelle
akademische Kriterien immer mehr in den Vordergrund
schieben. Berufungsverfahren an diesen Hochschulen
müssten statt dessen aber in ihren Auswahlentscheidun-
gen die Eigenständigkeit und den Eigenwert des Profils
einer anwendungsorientierten Hochschule unterstrei-
chen – das z.T. als Kritik und Gegenentwurf zur traditio-
nellen Universität entwickelt wurde.

5. Bilden die Auswahlverfahren die o.g. 
Anforderungen ausreichend ab?

Drei Kompetenzfelder neben der unumstrittenen For-
schung sind es vor allem, die zumindest in ihrer Gewich-
tung deutlich anders in den Auswahlkriterien abgebildet
werden müssten. a) Eine Gleichstellung der Fähigkeit zur
Lehre (und zwar nach professionellen Maßstäben) mit
den Forschungsfähigkeiten, weil das Gewicht beider ge-
sellschaftlicher Aufgaben vergleichbar ist. Weder gesell-
schaftlich den Betroffenen gegenüber noch volkswirt-
schaftlich sind Nachlässigkeiten in Lehre und Studium zu
verantworten; b) der Fähigkeit zu professionell organi-
sierter Selbstverwaltung, die als Effektivitätsgewinn not-
wendig ist, wenn am Prinzip akademischer Selbstver-
waltung statt professionellen Managements durch Dritte
festgehalten werden soll; ähnlich c) Sozialkompetenzen
als Fähigkeit zur Personalführung, Nachwuchsförderung
und Teamarbeit, in ihrem Gewicht sicherlich geringer
einzustufen als die ersten beiden, aber jedenfalls abzu-
bilden im Verfahren.

6. Der akademische Arbeitsmarkt: Suchen
und Finden von Institution und Person

Die Interessen von beiden Seiten sind meist sehr unter-
schiedlich. Während die berufende Institution ihre Leis -
tungen steigern und ihre Strukturen stärken will, möch-
te die berufene Person in erster Linie ihre eigene Karrie-
re verfolgen. Dazu ist die berufende Hochschule aus
Sicht der Person ein Vehikel, ein Instrument, aber kein
Selbstzweck. Vor einigen Jahren hat eine international
vergleichende Studie ergeben, dass die institutionelle
Bindung deutscher Wissenschaftler/innen an ihre Hoch-
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schule bzw. ihren Fachbereich international am gerings -
ten ist (J. Enders und U. Teichler 1995a). Das wurde zu
einem wesentlichen Teil auf das Hausberufungsverbot
zurückgeführt (das beim Nachwuchs das Signal setzt:
„hier musst Du weg, hier kannst Du auf Dauer nichts
werden“).

6.1 Suchen und Finden von Institution und Person aus
Sicht/Interessen der Person – Attraktivitätssteigerung
der Person
Berufungswillige Wissenschaftler/innen haben sich
schon in ihrem Publikationsverhalten und Auftreten auf
Tagungen ganz den Regeln ihrer Fachgemeinschaft un-
terworfen und versuchen zunächst einmal, für Berufun-
gen ein attraktives Leistungsprofil aufzubauen und die-
ses vor allem bekannt zu machen. Dazu gehört, eigene
Aufsätze in allen wesentlichen Fachzeitschriften des ei-
genen Fachgebietes zu platzieren – was gleichzeitig den
Nachweis liefert, in allen diesen Gutachtersystemen ak-
zeptiert worden zu sein. Daneben beobachten sie den
einschlägigen Arbeitsmarkt, was durch alle möglichen
Anzeigen- und Nachrichtendienste (auch für die Beob-
achtung aus dem Ausland) erleichtert wird.
Nun sind die marktgängigen Auswahlkriterien be-
kanntlich fast ausschließlich auf Forschung abgestellt.
Das führt dazu, dass der wissenschaftliche Nachwuchs
im eigenen Haus sich ebenfalls daran orientiert. Aus
Sicht der Hochschule und ihrer Leitung kommt es
dann zur Kollision zwischen dem Ziel, die Anforderun-
gen insgesamt möglichst gut zu erfüllen (was zeitauf-
wändig ist) und dem individuellen Ziel, die Berufungs -
chancen zu erhöhen. Dem Verfasser haben Nach-
wuchswissenschaftler/innen immer wieder berichtet,
ihnen würde von ihren „Chefs und Chefinnen“ gerade-
zu verboten, Zeit in die Vorbereitung der Lehre zu
stecken. „Das muss so nebenher laufen...“ Die jungen
Kolleg/innen verspürten aber Verantwortung den Stu-
dierenden gegenüber, außerdem machte ihnen Lehre
Spaß. Also handelten sie gegen ihre objektiven Kar-
riereinteressen. Hier gibt es sichtlich Spannungen zwi-
schen Wertesystemen, zwischen zwei Vorstellungen
von Professionalität, denen fälschlicherweise die
Nachwuchskräfte ausgesetzt sind, weil das System
selbst nicht im Stande bzw. Willens ist, diese Span-
nungen verantwortlich aufzulösen.
Berufungswillige potentielle Bewerber/innen für Profes-
suren an Fachhochschulen nehmen häufig zunächst
einen Lehrauftrag an, um selbst zu prüfen, ob Lehre und
der Umgang mit Studierenden ihnen auf Dauer liegen
könnte. Dabei wollen sie auch Lehrerfahrung als Plus-
punkt in einem Berufungsverfahren sammeln. Außerdem
wollen sie die spezifische Kultur des Umgangs an Fach-
hochschulen kennen lernen. Sie erinnern sich ja nur an
ihre eigene Zeit an der Universität, und das aus der Per-
spektive von Studierenden. Ein solcher Lehrauftrag an
einer FH aus der Berufspraxis heraus sieht sicherlich an-
ders aus als ein Lehrauftrag an einer Universität, der (mit
Ausnahme der Arbeitsgemeinschaften im Jurastudium)
eher neben einer Promotion herläuft bzw. der Über-
brückung zu einer (weiteren) Projektstelle dient. Dem-
gegenüber sehen Hochschulleitungen und Dekane/De-

kaninnen in den Lehrbeauftragten strategisch noch
keine kommenden Inhaber von Professuren. In Lehrbe-
auftragte wird in dieser Perspektive auch von Seiten der
Hochschule kaum investiert.
Wenn die marktgängigen Auswahlkriterien zunehmend
(auch) auf Forschung abgestellt werden, geraten Bewer-
ber/innen aus der Praxis in Bedrängnis. Sie werden nur
sehr eingeschränkt im Stande sein, Forschungspublika-
tionen zu produzieren. Dem gedachten Profil nach wäre
es auch wertvoller, Aufsätze zu veröffentlichen, in denen
Praxis reflektiert wird und mit der Motivationsstruktur
von Studierenden in Beziehung gesetzt wird. Das gilt
aber nicht als Forschung, oft nicht einmal als wissen-
schaftliche Publikation (was auf den Einzeltext an-
kommt). Es scheint bedenklich, dass sich potentielle Be-
werber/innen auf diese Weise keine größeren Beru -
fungs chancen erarbeiten können.

6.2 Aus Sicht/Interessen der Institution: 
Attraktivitätssteigerung der Institution
Zur Berufungspolitik als Strategie gehört es, die eigene
Hochschule für Rufe attraktiver zu machen. Dazu müssen
zunächst einmal die Gründe für die Art individueller Be-
rufungsentscheidungen erfasst werden. Nur in wenigen
Präsidien werden bisher systematische Analysen des Ver-
laufs eigener Berufungsverfahren erstellt, der eigenen
Strategie-Entwicklung kaum qualitativ und quantitativ
aufgeschlüsselte Berufungsbilanzen zugrunde gelegt.
Warum konkurrierende Hochschulen in Berufungen er-
folgreicher sind als die eigene, kann häufig mit kaum
mehr als Vermutungen beantwortet werden. Statt dessen
können einerseits die Berufungen an die eigene Hoch-
schule analysiert werden (junge Nachwuchskräfte am An-
fang ihrer Entwicklung oder gestandene, bereits aner-
kannte Wissenschaftler/innen?), andererseits die Wegbe-
rufungen, schließlich abgelehnte Rufe nach außen.
In Fallstudien können dann die Verläufe besser aufge-
klärt werden. Warum gingen diese Wissenschaftler/ -
innen? Was machte die berufenden Universitäten attrak-
tiver als die eigene?
An die Informationen ist nicht ganz einfach heranzu-
kommen. Aber nach einer Rufablehnung kann trotzdem
nach den Gründen gefragt werden. Zwar bleibt auch ein
Quantum ungenannter Gründe, aber den Fakten ist
näher zu kommen. Interessant sind vor allem 
• Gründe für die Ablehnung eines Rufes der eigenen

Hochschule an externe Bewerber/innen,
• Gelungene Rufabwendung: Gründe für die Ablehnung

eines Rufes einer externen Hochschule.

Es lohnt sich, auch die „weichen Standortfaktoren“ als
Teil der Attraktivität eines Rufes sorgfältig zu beachten
(zu Details vgl. Ziff. 13). Die Hochschulen geraten da-
durch in die Lage, nicht nur möglichst exzellent Wissen-
schaft zu betreiben, sondern sich auch um die äußere Er-
scheinung zu kümmern und soweit möglich – auch Ein-
fluss auf die Attraktivität des Standortes zu nehmen.

6.3 Zueinanderfinden von Institution und Person: 
Head Hunting
Der Begriff Head Hunting stammt aus dem US-amerika-
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nischen Personalmanagement und bezeichnet die Suche
nach geeigneten Kandidat/innen zur Besetzung einer
Führungsposition. Im allgemeinen gehört dazu, nicht
selbst zu suchen, sondern eine Personalagentur einzu-
schalten, die – geleitet von einem klaren Anforderungs-
profil – gezielt aber diskret zu suchen beginnt und Kon-
takte herstellt. Zum einen will das einstellende Unter-
nehmen zunächst die Vakanz noch gar nicht öffentlich
machen (noch weniger, wenn es sich um die erst noch
bevorstehende Ablösung eines bisherigen Funktionsin-
habers handelt) und sich nicht durch einen Wust von
Unterlagen unbekannter Bewerber/innen kämpfen, zum
anderen haben die angefragten Personen ebenfalls In-
teresse an absoluter Vertraulichkeit, weil sie nur im Falle
der Einigung an ihrem Herkunftsort erkennen lassen
wollen, dass sie überhaupt gesucht haben oder zumin-
dest für einen Wechsel offen waren.
Dieses Prinzip lässt sich auch auf Hochschulen anwen-
den. Es wurde für die Suche nach Kandidatinnen für die
Position eines Rektors und Hochschulpräsidenten schon
länger eingeführt und wird dort i.d.R. keiner Agentur,
sondern einer Findungskommission übertragen. Es lässt
sich auch auf die Besetzung von Professuren übertragen,
wie die langjährige Praxis der ETH Zürich und der Fakul-
tät für Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim
zeigt (heute die Abteilung für Volkswirtschaftslehre in
der fusionierten Fakultät für Rechtswissenschaft und
Volkswirtschaftslehre; das Beispiel der Volkswirtschafts-
lehre wird in einem gesonderten Text in der nächsten
Ausgabe dargestellt). Beide befinden sich – nicht zuletzt
infolge dieser Personalpolitik – in der Spitze ihrer Liga.
Mehrere Prinzipien kommen zur Anwendung: Dahinter
steht (wie in der Wirtschaft) die Überzeugung, dass
nicht Personen gesucht werden, die selbst (noch) auf der
Suche sind und z.Z. evtl. sogar keine Stelle haben, son-
dern solche, die durch ihren Erfolg auffallen und – zu-
mindest aufgrund ihrer inhaltlichen Leistungen – auf der
Karriereleiter schon weit oben angelangt sind. Sie su-
chen von sich aus keine neue Position. Auch hier möch-
te man sich nicht durch viele unbekannte Bewerbungen
kämpfen und vor allem nicht begründen müssen, warum
bestimmte Fachkolleg/innen nicht favorisiert werden,
die sich (bei einem traditionellen Verfahren mit Aus-
schreibung) beworben hätten.
Für die Abwickelung kann eine Findungskommission
eingesetzt werden, der Vertreter/innen der verschiede-
nen Stausgruppen und die mit Gleichstellungsfragen
beauftragte Person angehören. Die Suche kann aber
auch allen professoralen Kolleg/innen (und bestimm-
ten Mitgliedern des Mittelbaus) obliegen, die sich in
mehreren Wellen von Beratungen über mögliche Kan-
didat/innen verständigen, die ihnen aus der Literatur
oder dem Besuch von Tagungen u.ä. Begegnungen auf-
gefallen sind. Wenn sich das engere Kollegium auf 1-2
Personen geeinigt hat, die in Frage kommen könnten,
werden die anderen Statusgruppen konsultiert und im
Falle von deren Zustimmung zu der gesuchten Person
Kontakt aufgenommen. (Auf das Problem einer dann
rein auf Forschungsleistungen beruhenden Auswahl
wird in dem gesonderten Artikel im nächsten Heft ein-
gegangen.)

7. Berufungsverfahren

7.1 Ausschreibung der Professur – mit heutigen 
beruflichen Anforderungen
Vor der Entscheidung über die (Art der) Ausschreibung
einer Professur steht die Entscheidung über das Anforde-
rungsprofil, das bei der weiteren Personalauswahl leitend
sein soll. Wie auchn in dem Gespräch mit Josef Lange er-
wähnt, gibt es Kontroversen darüber, ob Berufungsver-
fahren angemessen oder unangemessen die heutigen be-
ruflichen Anforderungen an Professuren als Auswahlkri-
terien repräsentieren. Eine von prominenter Seite vertre-
tene Position besagt, dass im bisherigen Verfahren ein
angeblich neues „modernes“ Berufsbild nicht abgebildet
werden müsse, sondern die traditionelle Berufung in
ihrer Akzentuierung ihre Funktion erfülle. Andererseits
betonen auch Wertkonservative, dass diese Werte u.U. in
immer neuen Kontexten bewahrt und weiter entwickelt
werden müssen. Auch sind sie nicht unwandelbar. Unter
„modern“ werden hier keine modischen Konjunkturen
schlecht legitimierter Veränderungen verstanden, son-
dern  bei Berufungen  eine adäquate, gewichtete Abbil-
dung der heute tatsächlich vorfindlichen beruflichen An-
forderungen in den Auswahlkriterien. Geschieht dies
nicht, dann finden diese Anforderungen einerseits keinen
Eingang in die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses und dann ist andererseits im Berufungsverfahren
auch keine Prognose darüber möglich, ob der Kandi-
dat/die Kandidatin diesen Anforderungen gerecht wer-
den wird. Man könnte auch auf dem Standpunkt stehen,
dass sich die Anforderungen gegenüber „früher“ (z.B.
Mitte der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre) faktisch gar
nicht so sehr verändert haben (vielleicht bis auf das Volu-
men und die Häufigkeit der erwarteten Drittmittelein-
werbung), aber früher nicht explizit benannt worden
sind. Auch in der Vergangenheit  so könnte argumentiert
werden waren nur diejenigen Professoren erfolgreich, die
über ... verfügten (und hier könnte eine Aufzählung an-
geblich neuer Anforderungen folgen). 
Trotzdem lohnt die Suche nach Lösungen, die geeignet
sind, die Zahl der Fehlberufungen drastisch zu reduzie-
ren. So gibt es aus der Sicht vieler Betroffener und Per-
sonalräte zahlreiche Professoren, die miserable Vorge-
setzte des von ihnen abhängigen wissenschaftlichen und
nichtwissenschaftlichen Personals sind. Dass es daneben
viele zugewandte und fürsorgliche Kolleg/innen gibt,
kann das nicht ausgleichen. Personalführung gehört aber
zu den Anforderungen  das kann man (über Naturtalent
hinaus, das Vieles erleichtert) relativ leicht lernen – usw.
Die dann folgende Entscheidung darüber, ob überhaupt
ausgeschrieben werden soll, ist erneut von zahlreichen
Interessen abhängig. Zugunsten eines freien Wettbe-
werbs hat der Gesetzgeber die Hochschulen zur Aus-
schreibung verpflichtet – inzwischen mit zahlreichen
Ausnahmen. Das Hochschulgesetz NRW regelt in § 38
diesen Komplex detailliert:
„(1) Die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer sind vom Präsidium auf Vorschlag des Fach-
bereichs öffentlich auszuschreiben. Die Ausschreibung
muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben an-
geben. Von der Ausschreibung einer Professur kann ab-
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gesehen werden, wenn eine Professorin oder ein Profes-
sor in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem be-
fristeten Beschäftigungsverhältnis auf eine Professur in
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem un-
befristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden
soll; von einer Ausschreibung kann in begründeten Fäl-
len auch dann abgesehen werden, wenn eine Juniorpro-
fessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professur in
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem un-
befristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden
soll. Darüber hinaus kann in Ausnahmefällen auf die
Ausschreibung einer Professur verzichtet werden, wenn
durch das Angebot dieser Stelle die Abwanderung einer
Professorin oder eines Professors verhindert werden
kann. Dies setzt voraus, dass ein mindestens gleichwer-
tiger Ruf einer anderen Hochschule vorliegt. Von einer
Ausschreibung kann in Ausnahmefällen auch abgesehen
werden, wenn für die Besetzung der Professur eine in
besonderer Weise qualifizierte Persönlichkeit zur Verfü-
gung steht, deren Gewinnung im Hinblick auf die Stär-
kung der Qualität und Profilbildung im besonderen In-
teresse der Hochschule liegt. Die Entscheidung über den
Verzicht auf die Ausschreibung nach Satz 3, 4 und 6 trifft
das Präsidium auf Vorschlag des Fachbereichs und nach
Anhörung der Gleichstellungsbeauftragten; im Falle des
Satzes 6 bedarf die Entscheidung zusätzlich des Einver-
nehmens des Hochschulrats...“
Von der Regel kann also in fünf (keineswegs seltenen)
Fällen abgesehen werden. Sie sind plausibel. Die ersten
beiden Fälle betreffen Entfristungen bereits vorhande-
ner, mit den bisherigen Aufgaben auch weiterhin betrau-
ter Personen, die für diese Aufgaben schon einmal aus-
gewählt worden sind. Der dritte Fall – die Abwendung
eines externen Rufes durch Angebot einer offensichtlich
günstigeren Stelle – betrifft zwar eine bereits vorhande-
ne Professor/in. Aber geprüft wird nur die Aktualität der
Abwanderungsgefahr durch die Forderung nach einem
auswärtigen Ruf. Ob die Hochschule im Sinne der Qua-
litätssteigerung tatsächlich ein Interesse daran haben
sollte, die Person zu halten, diese Feststellung ist un-
durchsichtig. Hier wäre denkbar, die Entscheidung über
diese Variante der Bleibeverhandlungen (mit Stellen-
wechsel) doch von einem überregionalen Vergleich mit
evtl. Mitbewerber/innen abhängig zu machen. Das
würde die Gefahr reduzieren, dass sich gut vernetzte
Personen einen externen Ruf besorgen, um die eigene
Position am Ort attraktiver gestalten zu können. Eine
Scheinbewerbung an einer anderen Hochschule löst dort
unnötigen Aufwand der Integration dieser Bewerbung in
das dortige Verfahren aus, das außerdem wunschgemäß
auch noch mit Platz 1 auf der dortigen Liste enden soll –
denn ein Listenplatz würde nicht ausreichen. Hier be-
steht sichtlich Änderungsbedarf. Auch ist diese Ausnah-
me nur Professor/innen vorberhalten. Die Hochschule
könnte aber auch herausragende Nachwuchswissen-
schaftler/innen halten wollen – mit und ohne externen
Ruf. Für diesen Fall wurde im 19. Jh. explizit die außer-
ordentliche Professur geschaffen. Jemand, der z.B. an
der Hochschule X ein neues Forschungsgebiet aufgebaut
hat und auf diesem Gebiet Spezialist geworden ist, kann
nicht damit rechnen, dass ausgerechnet mit dieser Aus-

richtung eine Hochschule Y eine Professur ausschreibt.
Ein Hausberufungsverbot, das diese herausragenden
Nachwuchswissenschaftler/innen an ihrer Herkunfts-
hochschule trifft, ist in dieser Konstellation unsinnig,
weil ein externer „Berufungsmarkt“ angenommen wird,
der für diese Spezialisierung so nicht existiert. Die Hoch-
schulen des 19. Jh. haben im Gegenteil für diese Fälle
einen eigenen Berufungsweg in eine a.o. Professur ge-
schaffen – eine besondere Form des „tenure trasck“ der
hier seine historische Wurzel in der Entwicklung der
deutschen Universität des 19. Jh. hat. Das war der histo-
rische Entstehungskontext für zwei Stufen der Professur,
die sich auch in der C3/C4 Stufung und der W2/W3-Dif-
ferenz bis heute erhalten haben – aber unsinnig, weil C 3
und anschließend W 2 keine „Aufstiegsämter“ sind, son-
dern heute die Berufungsvoraussetzungen für beide
Ämter gleich sind, die Pflichten und Rechte ebenfalls
gleich, aber die Gehälter verschieden. Gegenwärtig sieht
der Gesetzgeber diesen Fall, herausragende Nachwuchs-
wissenschaftler/innen durch Verleihung einer Professur
halten zu wollen, gar nicht vor.
Die weiter eingeräumte Möglichkeit der Berufung einer
Einzelperson ohne Ausschreibung, „wenn für die Beset-
zung der Professur eine in besonderer Weise qualifizier-
te Persönlichkeit zur Verfügung steht,“ ist sicherlich po-
sitiv zu werten, aber auch mit Gefahren verbunden.
Wenn es sich um eine prominente Einzelpersönlichkeit
handelt, mag das mit den im Gesetz vorgesehenen Si-
cherungen unstrittig sein. Unter diese Regelung fallen
aber auch die Berufungen durch Head Hunting. Wiede -
rum: dies auch offiziell eingeräumt zu haben, ist sicher-
lich positiv zu werten, wie die überaus erfolgreichen Bei-
spiele der ETH Zürich und der Volkswirtschaft der Uni-
versität Mannheim zeigen. Da dieser Weg, in dem ein
Leistungsvergleich nur im Vorfeld implizit bei der Aus-
wahl der Kandidat/in stattfindet, jedoch auch der Weg
zu Missbrauch sein kann, müsste das Verfahren an ein-
zelnen Stellen transparenter gestaltet werden. Beispiels-
weise könnte erwartet werden, die überhaupt in Erwä-
gung gezogenen Personen mit je einer kurzen Begrün-
dung ihrer Einbeziehung und ihrer Rückstellung akten-
kundig zu machen.

7.2 Auswahl und Funktion der Kommission
Wer sorgt für und sichtet Bewerbungen? Das sind nicht
automatisch Berufungskommissionen, sondern wie das
Beispiel des Head Hunting zeigt, u.U. auch eine Fin-
dungskommission. Wenn sie aber zum Einsatz kommt –
wie wird sie zusammengesetzt? Häufig hat die Zusam-
mensetzung der Berufungskommission schon eine vor-
entscheidende Wirkung. Damit ist nicht der Gruppen-
proporz gemeint. Es muss jeweils überlegt werden, ob
es Mitglieder nur aus dem gleichen Fach soll und nur aus
der gleichen Hochschule – oder ob nicht mindestens ein
Mitglied aus einer anderen Hochschule kommen sollte
bzw. muss – wie das lange Zeit in Norwegen der Fall war.
Ein umsichtiges Dekanat wird dem Fachbereichsrat, der
die Findungs- bzw. Berufungskommission einsetzt, Per-
sonen vorschlagen, die einen guten Überblick über das
Fach haben und bezüglich der wissenschaftlichen Leis -
tung der zu erwartenden Bewerber/innen urteilsfähig
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sind, aber auch solche, die die Interessen ihrer Status-
gruppe an der anstehenden Berufung einbringen und
den Berufungsvorschlag zusätzlich legitimieren. Über -
blick und Legitimation werden auch noch über 2 externe
Mitglieder erzielt, von denen einer aus einem ganz an-
deren Fach kommt und damit mutmaßlich eine andere
Perspektive einbringen kann, ein anderer aus dem glei-
chen Fach einer anderen Hochschule stammt. Einen
Konfliktpunkt bildet immer wieder die Frage, ob der
demnächst ausscheidende Lehrstuhlinhaber an der Aus-
wahl seiner Nachfolge beteiligt wird oder gerade nicht.
Wenn es um Kontinuität eines Lehrstuhls geht, dessen
Inhaber besonders prominent ist, wird sich das vielfach
schon im Ausschreibungstext niederschlagen als Ver-
merk „Nachfolge Prof. X“. Dann steigt auch die Wahr-
scheinlichkeit, den bisherigen Amtsinhaber zu beteiligen
und seine Erfahrung und seinen Überblick zu nutzen.
Dabei muss die Kommission darauf achten, dass auch
bei der Bewerbung von akademischen „Schülern“ des
Amtsinhabers das Leistungsprinzip im Verhältnis zu allen
anderen Bewerbungen gewahrt bleibt. Auch ist zu be-
obachten, dass der Amtsinhaber am Ende seiner Berufs-
laufbahn ein wenig vergessen hat, mit welchen (ver-
gleichsweise geringen) Leistungen er seinerzeit berufen
wurde und nun entsetzt darüber ist, wie relativ wenig
die Bewerber/innen zu diesem Zeitpunkt einer Erstberu-
fung vorzuweisen haben.
Ist jedoch eine Neuausrichtung der Professur beabsich-
tigt, ist eher von einer Beteiligung des bisherigen Amts-
inhabers abzuraten. Einerseits mag er der verhinderten
Fortsetzung seines Lebenswerkes nachtrauern und dage-
gen Widerstand leisten, andererseits mag er für ein
neues Gebiet, das sich entwickelt hat und repräsentiert
werden soll, auch nicht der richtige Experte sein. In
jedem Fall muss eine kollegial und menschlich angemes-
sene Lösung gefunden werden. Hier müssen Fachberei-
che und ihre Repräsentanten manchmal noch an Sozial-
kompetenz hinzugewinnen.

7.3 Varianten des Berufungsverfahrens
Die offiziell zugelassenen Arten der Erstellung von Beru-
fungsvorschlägen kennen mittlerweile eine Reihe von
Varianten, die von den Landeshochschulgesetzen akzep-
tiert und dargestellt werden. Informelle und unerlaubte
(gleichwohl praktizierte) kommen hinzu.
Die Verfahren, in denen eine Institution zu ihren Bewer-
bern bzw. zu Personen kommt, die sie berufen kann, las-
sen sich auf einem Kontinuum von ganz offen bis auf
eine Person zugeschnitten darstellen:
1. offene Ausschreibung ohne Vorarbeiten,
2. offene Ausschreibung, kombiniert mit der gezielten

Einladung an Personen, sich zu bewerben,
3. offene Ausschreibung, aber leitendes Interesse, eine

bestimmte Person zu gewinnen (im Hause selbst oder
extern),

4. Ausschreibung, obwohl nur eine Person gewollt – also
Scheinausschreibung,

5. Verzicht auf Ausschreibung, weil ein breites Potential
bereits bestens bekannt,

6. Verzicht auf Ausschreibung, weil starkes Interesse an
einer (evtl. prominenten) Person vorhanden, die (viel-

leicht in vorsichtigen Vorgesprächen geklärt) einem
Ruf folgen, sich aber nie selbst bewerben würde,

7. Juniorprofessuren im „tenure track“, deren Übernah-
me geprüft werden soll.

Zu 1) Offene Ausschreibung ohne Vorarbeiten: Überzeu-
gung, der Markt gebe genügend interessante Bewerbun-
gen her; dazu gehört auch Vertrauen in die Kommunika-
tionsbahnen des Marktes. Die potentiellen Bewerber/ -
innen werden schon erfahren, dass hier gerade eine va-
kante Stelle besetzt werden soll Ausschreibungstext
offen, d.h. relativ unspezifisch.

Zu 2) Offene Ausschreibung, kombiniert mit der geziel-
ten Einladung an Personen, sich zu bewerben: Zwar In-
teresse, den Markt mit seinen Angeboten auszuschöp-
fen; aber Skepsis, ob die Kommunikationsbahnen des
Marktes funktionieren bzw. ob die vorab schon bekann-
ten Personen, an denen die berufende Stelle Interesse
haben könnte, sich auch bewerben werden: Offene Leis -
tungsorientierung.

Zu 3) Offene Ausschreibung, aber leitendes Interesse,
eine bestimmte Person zu gewinnen (im Hause selbst
oder extern): Zwar überwiegt die Überzeugung, schon
die richtige Person zu kennen, aber man will diese Über-
zeugung bzw. Person durchaus nochmal dem Vergleich
mit anderen Bewerber/innen aussetzen, die vielleicht
nicht gekannt oder bisher übersehen worden waren.
Dieses Verfahren wird auch angewandt, wenn eine
Hausberufung realistisch erwogen, aber in den Wettbe-
werb mit externen Bewerbungen gestellt und durch ex-
terne vergleichende Gutachten nochmal überprüft wird:
Offene Leistungsorientierung.

Zu 4) Ausschreibung, obwohl nur eine Person gewollt –
also Scheinausschreibung: Da die berufende Stelle eine
Dreierliste vorgeschlagen bekommen will, werden Be-
werber/innen gesucht, um die Liste zu füllen. Ein schäbi-
ges Vorgehen, weil beide Seiten – die Bewerber/innen
und die letztlich berufende Stelle – getäuscht werden
und Arbeitszeit und -kraft vergeudet werden.

Zu 5) Verzicht auf Ausschreibung, weil ein breites Po-
tential bereits verfügbar bzw. bestens bekannt: Dies
kann sich z.B. durch ein zeitlich direkt davor liegendes
Berufungsverfahren hergestellt haben. Vielleicht ist im
ersten Verfahren noch keine endgültige Entscheidung
gefallen, da wird eine zweite Berufungschance am glei-
chen Fachbereich im gleichen Gebiet deutlich (z.B. Weg-
berufung eines Kollegen oder Tod und fällige Nachberu-
fung oder zusätzliche neue Stelle). Ein solcher Fall hat in
der Vergangenheit dazu geführt, dass sich ein äußerst
begabter, wegen seiner Fortschrittlichkeit aber in Beru-
fungsverfahren ausgebremster Kandidat auf eine „niedri-
ge“ Professur beworben hatte, die unter der Aufmerk-
samkeitsschwelle gestrenger Beobachter lag. Dann hatte
der gleiche Fachbereich plötzlich eine C4-Stelle zu be-
setzen und bediente sich aus dem Bewerberfeld der ers -
ten Professur – mit dem Erfolg, dass der begabte Nach-
wuchswissenschaftler gegen den Willen externer Gate
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Keeper der „Zunft“ berufen wurde – wie sich schnell
herausstellte ein Gewinn für das Fach.

Zu 6) Verzicht auf Ausschreibung, weil starkes Interesse
an einer Person vorhanden, die (vielleicht in vorsichti-
gen Vorgesprächen geklärt) einem Ruf folgen würde.
Untervariante 1: Beinahe klassischer Fall von Head Hun-
ting; hier lassen die Rahmenbedingungen es zu, keine
Scheinliste erstellen zu müssen (und Kolleg/innen zu
täuschen, wie im Fall 4) sondern hier wird von vornhe -
rein nur eine Person angesprochen und eine Person vor-
geschlagen (vgl. Extratext). 
Untervariante 2: Hier handelt es sich überdies um eine
evtl. prominente Person, die sich nie selbst bewerben
würde. Ist das Interesse des Fachbereichs groß genug,
wird so vorgegangen. Dazu heißt es im HG NRW § 38
(4) l.S.: „Die Berufung von Nichtbewerberinnen und 
-bewerbern ist zulässig.“
Untervariante 3: Berufungsabsicht, weil die Person aus
einer anderen Position hinauskomplimentiert und mit
der Professur gelockt/getröstet werden soll. In der Ver-
gangenheit soll das (natürlich nur angeblich) in mindes -
tens zwei Fällen mit unliebsamen Universitätskanzlern
der Fall gewesen sein, die erfolgreich in Professuren be-
rufen wurden.

Zu 7) Juniorprofessuren im „tenure track“: Keine Aus-
schreibung vorgesehen, weil Inhaber/innen von Junior-
professuren im „tenure track“ auf eine unbefristete Pro-
fessur übernommen werden. Hier erfolgt „lediglich“ ein
Prüfverfahren mit Zwischen- und Abschlussevaluation,
ob die gezeigten Leistungen die Übernahme bzw. Beru-
fung rechtfertigen. Da der entsprechende Maßstab sich
von Fachkultur zu Fachkultur unterscheidet und vielfach
nicht mehr das zweite Buch – die Habilitationsschrift –
gefordert ist, geraten die Juniorprofessor/innen erheb-
lich unter Druck. Hier realistische und vor allem transpa-
rente Anforderungen zu formulieren, ist noch nicht allen
Fachbereichen gelungen.

7.4 Fristen zur Vorlage des Berufungsvorschlags
Der akademische Senat soll meist nach Landesrecht eine
Berufungsordnung erlassen. Dort werden u.a. auch Ver-
fahrensfristen geregelt. In der Vergangenheit ist mit der
Vakanz von Stellen von verschiedenen Seiten Miss -
brauch getrieben worden. Das fing an bei einer neu ge-
gründeten Universität, in der der mathematische Fach-
bereich zunächst die Professuren für reine Mathematik
besetzt hatte, dann aber sehr, sehr viel Zeit hatte, auch
die Stellen für angewandte Mathematik zu besetzen.
Auch Haushaltsjonglagen sind mit vakanten Stellen
möglich – zu Lasten von Lehre und Studium oder zumin-
dest zu Lasten der Kolleg/innen, die die Lücken im Lehr-
angebot mit füllen müssen. Manchmal ist auch reine
Nachlässigkeit nicht auszuschließen. Offensichtlich hat
sich dieses Thema zu einem solchen Problem ausge-
wachsen und war im Bereich der Autonomie nicht zu
lösen, dass der Gesetzgeber eingreifen musste. Im HG
NRW sieht § 37 (1) S. 3 vor: „Ohne Vorschlag des Fach-
bereichs kann sie oder er“ (die Präsidentin oder der Prä-
sident) „eine Professorin oder einen Professor berufen,
wenn der Fachbereich acht Monate nach Einrichtung,

Zuweisung oder Freiwerden der Stelle, bei Freiwerden
durch Erreichen der Altersgrenze drei Monate nach dem
Freiwerden der Stelle, keinen Vorschlag vorgelegt hat,
wenn er der Aufforderung zur Vorlage eines neuen Vor-
schlages bis zum Ablauf von sechs Monaten nicht nach-
gekommen ist oder wenn in dem neuen Vorschlag keine
geeigneten Personen benannt sind, deren Qualifikation
den Anforderungen der Stelle entspricht.“ Und in § 38
(2) S. 2 HG NRW wird geregelt: „Wird eine Stelle frei,
weil die Inhaberin oder der Inhaber die Altersgrenze er-
reicht, soll der Berufungsvorschlag spätestens sechs Mo-
nate vor diesem Zeitpunkt vorgelegt werden.“

8. Auswahlverfahren bis zum Vorschlag
8.1 Bekannte Techniken, um die für die engere Wahl in
Frage kommenden Personen näher kennen zu lernen
Wie schon erwähnt, geht es bei Berufungsverfahren
nicht nur um die Gewinnung angemessener Wissen-
schaftler/innen, sondern auch um die Ergänzung des
Kollegiums. Nicht rechtzeitig erkannte Persönlichkeits-
merkmale können sich für den Rest des Arbeitslebens in
der Zusammenarbeit als sehr konflikthaft und kräftezeh-
rend herausstellen. Daher wird über das offizielle Pro-
gramm hinaus versucht, die in Frage kommenden Perso-
nen näher kennen zu lernen. Dazu bieten sich an:
• Systematische Beobachtungen der Szene auf Tagun-

gen, in Zeitschriften usw.
• Schon im Bewusstsein, demnächst ein Berufungsver-

fahren durchzuführen: Gezielte Einladung vielverspre-
chender Personen zu einer Vortragsreihe, die thema-
tisch wie zufällig im Berufungsgebiet liegt ... mit Vor-
und Nachgespräch (evtl. auch über mögliche Koopera-
tionsprojekte) und gemeinsamem Essen ... Am Ende
der Vortragsreihe hat sich die Entscheidungsbasis be-
reits wesentlich verbessert. 

• Traditionell: Sichten der wichtigsten Schriften, Ken-
nenlernen auf Tagungen, Definition eines engeren
Kreises von aussichtsreichen Bewerbungen, Einladung
zum „Vorsingen“, Vor- und Nachgespräch (evtl. auch
über mögliche Kooperationsprojekte) und gemeinsa-
mes Essen. 

• Manche Zünfte haben einen Gate Keeper, professio-
nell agierende Kolleg/innen, der/die Personalszene sy-
stematisch beobachtet und bei anstehenden Berufun-
gen in einem weiten Spektrum berät, warnt oder sogar
steuert (graue Eminenz): „An ihm/ihr ist nicht vorbei-
zukommen!“ 

8.2 Bekannte Techniken, um die eigene Bewerbungs-/
Verhandlungsposition aufzubessern
Diejenigen, die zu dem „Spiel“ antreten, haben nicht nur
Interesse, sondern auch Strategien, ihre Berufungschan-
cen zu verbessern: 
• Auffallen durch Originalität der Arbeiten; Persönlichkeit; 
• zum Gespräch werden, Nutzung von Medien, wie

- Vorträge auf Tagungen,
- sich zeigen auf Tagungen, Kolloquien usw.,
- Aufsätze in Fachzeitschriften, 
- Übernahme von Lehraufträgen,
- Übernahme von Vertretungsprofessuren.
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8.3 Erarbeitung des Berufungsvorschlages
An vielen Stellen finden sich Berufungsverfahren, in
denen mit Sorgfalt, Phantasie und Engagement vorge-
gangen wird. Sie können als Modelle dienen, bleiben
aber meist unauffällig. Problematisch sind dagegen allzu
oft die nachlässig geführten Verfahren, in denen sich auf
„jahrelanges Urteil“, „Menschenkenntnis“, „die besten
Bewerbungen erkennen wir schon“ und auf scheinbar
bequeme, aber methodisch höchst angreifbare Indikato-
ren verlassen wird. Diesen Verfahren gelten die folgen-
den Anmerkungen.
Allgemein üblich (oder jedenfalls zu empfehlen) ist es,
den Listenvorschlag in fünf Stufen zu erstellen:
1. Treffen der Kommission, Vorbereitung der Auswahl,

- (nochmalige) Klärung des Auftrags im Detail, 
- Aussprache über die Auswahlkriterien und deren

Gewichtung, Abstimmen der Kriterienmatrix,
- Aussprache über Quantität und Qualität (weniger ist

manchmal mehr – aber woran erkennbar?),
- Aussprache über das Interesse an ungewöhnlichen,

nicht dem mainstream entsprechenden Lebensläu-
fen, die Qualität verraten (kann noch diffus sein: ir-
gendwie beeindruckende Details), aber (zunächst)
nicht dem erwarteten fachlichen Profil entsprechen,
ohne völlig abseitig zu sein.

2. Sichtung der Bewerbungen (erster Reduktionsschritt), 
- Zuteilung von Bewerbungsbündeln an Kommissi-

onsmitglieder (jede Bewerbung wird von mindes -
tens zwei Mitgliedern gesichtet), 

- Trennung der wahrscheinlich in Frage kommenden
von den vermutlich auszusortierenden Bewerbungen, 

- Bericht in der Kommission über die Vorsortierungen
anhand der vorbesprochenen Kriterien und einer
Namensliste, die allen vorliegt, 

- Zustimmung herstellen, 
- Zuteilung je einer Gruppe von Bewerbungen den

einzelnen Kommissionsmitgliedern zur genaueren
Prüfung (jede Bewerbung wird von mindestens zwei
Mitgliedern gesichtet). 

3. Nähere Sichtung der Bewerbungen (zweiter Redukti-
onsschritt), 
- individuelle Sichtung der Bewerbungen im Detail, 
- äußere Würdigung der bisherigen wissenschaftli-

chen Arbeit, Lehrerfahrung, Erfahrungen im Wissen-
schaftsmanagement (o.ä. Kontexten),

- kriteriengebundenes Abschätzen mit Hilfe der Krite-
rienmatrix, ob die Person vermutlich unter die letz-
ten 16 Bewerbungen gelangen wird (nur individuel-
les Selektionsziel),

4. Aussprache in der Kommission mit dem Ziel, eine
12er Gruppe von Bewerbungen zu erreichen,
- Zuteilung dieser 12 an je zwei Kommissionsmit -

glieder,
- intensives Lesen und Prüfen der Unterlagen anhand

der vereinbarten Kriterien,
- Eintrag der Werte in die Matrix (Gewichtung der In-

tensität, mit der Kriterien erfüllt sind, mit 1-3
Punkten),

- Ziel: einen persönlichen Vorschlag zu präparieren,
welche der Bewerbungen unter die letzten 8 Bewer-
ber/innen kommen – keine Vorverständigung mit
dem Tandem-Partner (!)

5. Kommissionssitzung (dritter Reduktionsschritt), 
(Auswahl derer, die zum „Vorsingen“, zu Probevor-
trag/Kolloquium und zur Probelehrveranstaltung einge-
laden werden sollen)

- Bericht über Lektüre-Eindrücke und den Gesamtein-
druck der Bewerbung,

- Aussprache über die Bewerbungen,
- Gewichtung der 8er-Gruppe zu einer Rangreihe

(Metaplan-Methode, s.u.),
- Aussprache über das Ergebnis,
- ggfls Reduzierung auf 6 Einzuladende.

6. Erstellen der Vorschlagsliste,
- Treffen mit den Bewerber/innen,
- Probevortrag/Kolloquium,
- Probelehrveranstaltung,
- informelle Aussprache mit den Bewerber/innen,
- Erstellen der Dreier-Liste mit Hilfe der Metaplan-

Methode.

8.4 Entscheidungsfindung mit Hilfe der Metaplan-
Methode
Es gibt Verfahren, in denen sich die Kommission schon
früh einig ist in der Beurteilung des Bewerbungsfeldes.
Dann sind weitere Schritte nicht notwendig. Herrscht je-
doch noch Unklarheit oder zeichnen sich mehrere Favo-
riten ab, die von Gruppen von Kommissionsmitgliedern
unterstützt werden, dann empfiehlt sich das nachste-
hende Verfahren:
Immer dann, wenn in Gruppen zwischen mehreren Al-
ternativen entschieden werden muss und Bewertungen
(bzw. Bewertungsprofile) in einer Gruppe deutlich ge-
macht werden sollen, empfiehlt sich die Entscheidungs-
findung mit Hilfe der Metaplan-Methode (sie ist vielsei-
tig, hier aber auf Berufungen konzentriert). Damit kann
das Gewicht, das eine Gruppe den einzelnen Aspekten
einer Bewerbung zumisst, in einfacher Weise ermittelt
und visualisiert werden. Die Hauptgruppen der gesuch-
ten Merkmale in den Bewerbungen werden auf Karten
aufgetragen und an eine Pinwand gepinnt. 
Die Gruppenmitglieder erhalten eine gleiche Anzahl
von (Klebe-)Punkten, die sie an den Merkmalen auf den
Karten anbringen können. Jedes Merkmal kann nach in-
dividuell wahrgenommener Intensität der Ausprägung
von jedem Mitglied von Null bis zu drei Punkten be-
dacht werden. Aus der Häufung der Punkte ergibt sich
ein anschauliches Bild der Verteilung von Gewichtun-
gen in der Gruppe. Aus der Häufung der Klebepunkte
lässt sich leicht ein Meinungsbild in der Kommission er-
kennen. Daran schließt sich eine abschließende Bera-
tung an, deren Ergebnis in die Entscheidung über die
Liste mündet. Das Entscheidungsverfahren hat folgende
Funktionen:
• Alle Gruppenmitglieder wirken gleichberechtigt am

Entscheidungsverfahren mit.
• Die Verteilung der Präferenzen wird auch in Abstufun-

gen deutlich.
• Durch die Vergabe von Punkten an mehrere Aspekte

bzw. Gruppen von Aspekten werden problematische
ja/nein-Entscheidungen vermieden.

• Jedes Gruppenmitglied ist in der Lage, seine eigenen
Präferenzen/Gewichtungen ins Spektrum der Gesamt-
gruppe einzuordnen.
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• Das Entscheidungsverfahren kann relativ zügig durch-
geführt werden.

• Das Verfahren lockert „festgesessene“ Situationen auf.
• Das Verfahren ist „objektiv“. Die Bereitschaft, die

durch das Verfahren festgestellten Präferenzen zu ak-
zeptieren, ist hoch.

Bei der Durchführung des Verfahrens gilt: 
a) die Zahl der Punkte, die ein Gruppenmitglied verge-

ben kann, wird nach der Zahl der zu bewertenden
Aspekte (mehr Punkte bei mehr Aspekten) und der
Zahl der Beteiligten (weniger Punkte bei mehr Betei-
ligten) festgelegt. Generelles Ziel: Teilnehmende sol-
len eine klare Prioritätsentscheidung treffen (deshalb
nicht zu viele Punkte) und es soll ein möglichst diffe-
renziertes Bild entstehen (deshalb nicht zu wenige
Punkte).

b) Festlegung der Zahl der Punkte, die kumulativ für
einen Aspekt vergeben werden dürfen.

c) Ggf. verschieden farbige Punkte für unterschiedliche
Gewichtungs- bzw. Präferenzkriterien.

d) Falls Klebepunkte fehlen, tun´s auch mit Filzstiften
markierte Punkte auf den Karten.

8.5 Aspekte der Gleichstellung
Gerade in der rationalen Welt der Wissenschaft müsste
von einer geschlechtergerechten Herangehensweise an
Personalentscheidungen ausgegangen werden. Die Rea-
lität ist davon weit entfernt, wie die nüchternen Zahlen
immer wieder belegen.
Hier muss nicht die Legitimation von Gleichstellungsbe-
auftragten aufgerollt werden. Bedauerlich genug, dass es
sie geben muss. In ihren Einsatzgebieten nehmen Beru-
fungen einen besonderen Platz ein, weil sich dort Un-
gleichheit besonders leicht niederschlägt. Das Gelände
ist steinig, weil der Kritik an Personalentscheidungen,
auch wenn sie auffällig oft ein Geschlecht bevorzugen,
immer besondere Qualitätsgesichtspunkte entgegen ge-
halten werden. Das Motto: „Der Qualität folgen, aber
Ungleichbehandlung bekämpfen und bei Gleichstand im
Zweifel die Frau bevorzugen“, kippt aber – wie zu beob-
achten ist – auch in missionarische Bemühungen, nun im
Hau-Ruck-Verfahren die Missverhältnisse zu korrigieren
und nur noch Frauen einzustellen. Eine Praxis jedoch,
die früheres Unrecht fortsetzt – nur mit umgekehrtem
Vorzeichen – ist kein Fortschritt. Dort, wo (endlich)
Frauen in Professuren gelangten, ist leider oftmals fest-
zustellen, dass sie fast nur noch von Frauen umgeben
werden. Die gegenwärtige Generation junger Männer ist
aber weder für Versäumnisse früherer Generationen ver-
antwortlich, noch hat sie verdient, aus historischen
Gründen nun erstmal deutlich schlechtere Karrierebe-
dingungen vorzufinden – aufgrund ihres Geschlechts.
Frauen in diesem Amt der Gleichstellungsbeauftragten,
die den Begriff Gleichstellung ernst nehmen, setzen sich
sofort dem Vorwurf mangelnder Solidarität aus. Män-
nern in diesem Amt wird dann vorgehalten, wenn sie
nicht durchgängig Frauen bevorzugen: ein anderes Ver-
halten sei von einem Mann auch nicht zu erwarten.
In Berufungsverfahren ist es zur Wahrung der Gleichstel-
lung auf jeden Fall notwendig, andere als gewohnte Per-
spektiven einzubringen, Verständnis für andere Lebens-

muster zu wecken und manche Männer daran zu hin-
dern, ihre Entscheidungen von abenteuerlichen Kli-
schees und Vorurteilen abhängig zu machen.  
Eine andere Argumentation verdient hier diskutiert zu
werden:
In neuerer Zeit wird im Verhältnis von jüngeren und äl-
teren Bewerber/innen als Argument eingebracht, der
Umfang des Werkes könne kein Argument sein, denn
diese Differenz sei allein altersmäßig begründet. Bei Er-
reichen eines vergleichbaren Alters könne mit einem
ähnlichen Werk gerechnet werden, dieser Quantitätsun-
terschied sei also kein Argument gegen eine jüngere Be-
werbung. Diese Begründung – auch bei weiblichen Be-
werberinnen mit Familienphase eingebracht – zeigt
zunächst nur die Sackgasse, die Quantität mit Qualität
mehr oder weniger gleichsetzt (allerdings verknüpft mit
dem Publikationsort und dem dortigen Review-Verfah-
ren) und dabei aus der Menge auch auf Kreativität und
Produktivität schließt. Mit der üblich werdenden Forde-
rung, nur die 5 wichtigsten Schriften einzureichen, ist
diesen Spekulationen ein Riegel vorgeschoben. Dieses
Vorgehen lässt es zu, die Qualität zu prüfen, sodass Ge-
samtmengen stärker in den Hintergrund treten.

8.6 Begründung des Berufungsvorschlages
Nach Landesrecht NRW soll ein Dreiervorschlag vorge-
legt werden. Die Kommission und der Fachbereich sol-
len diesen „insbesondere im Hinblick auf die von der
Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber zu erfüllenden
Lehr und Forschungsaufgaben ausreichend begründen.
Dem Berufungsvorschlag sollen zwei vergleichende Gut-
achten auswärtiger Professorinnen oder Professoren bei-
gefügt werden.“ Im Rahmen der Soll-Vorschrift sind Ab-
weichungen möglich.
Angesichts der Fülle der Aufgaben ist erstaunlich, dass
zwar mit „insbesondere“, andere Begründungen nicht
ausgeschlossen werden, aber explizit nur die Eignung für
Lehr und Forschungsaufgaben zu begründen ist. Auch
hier wird versäumt, die Kommissionen auf breitere Krite-
rien auch nur hinzuweisen, geschweige denn sie verbind-
lich zu machen. Immer häufiger wird allerdings eine Ein-
bettung des Besetzungsvorschlages in eine Entwicklungs-
planung des Fachbereichs oder der ganzen Hochschule
verlangt, was den Blick öffnet aus einer evtl. Einzelfal-
lentscheidung auf längerfristige Entwicklungsfolgen.

9. Eignung der Verfahren zur Vorbereitung
von Berufungsentscheidungen

Die Auswahlverfahren müssen zwei Anforderungen er-
füllen:
• Feststellung der Eignung (Qualifikationsniveau sowie

Übereinstimmung mit dem Anforderungsprofil) und 
• die Prognose, ob ausgewählte Kandidat/innen sich in

die Entwicklung des Faches, der Forschung und der
Studiensituation am Ort so einbringen werden und
weiterbildungswillig sind, wie erwartet.

Für die Prüfung und Beantwortung der vorgenannten
beiden Punkte sind die traditionellen Bestandteile
bzw. Kriterien des Berufungsverfahrens nur unzurei-
chend geeignet.
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Die erste Aufgabe wird zeitgemäß zu lösen versucht,
indem z.B. ein Kriterienraster zu den heutigen Anforde-
rungen des Berufes entwickelt und die Erfüllung der Kri-
terien geprüft wird, Außerdem werden – bereits weitge-
hend üblich – Sicherheitsschleifen vorgesehen, z.B. ex-
terne Gutachter oder vergleichende Gutachten herange-
zogen. Geschieht dies nicht, dann finden diese Anforde-
rungen einerseits keinen Eingang in die Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses und dann ist anderer-
seits im Berufungsverfahren auch keine Prognose darü-
ber möglich, ob der Kandidat/die Kandidatin diesen An-
forderungen gerecht werden wird. 
Die Prognose bleibt ein Problem, und Kommissionen
sitzen immer wieder Fehleinschätzungen auf. Mit wel-
chen Mitteln ist eine solche Prognose zutreffender zu
gestalten? Da müssten schon Anleihen beim modernen
Personalmanagement aufgenommen werden, deren Er-
gebnisse dem Fachbereich bzw. der Hochschulleitung als
Beratungsmaterial zur Verfügung stehen (vgl. den Bei-
trag von W. Müller in ds. Heft).

10. Manipulationsversuche
Schon im Vorfeld von Berufungen gibt es zahlreiche Ver-
suche, die Ergebnisse positiv für sich zu beeinflussen.
Das reicht von legitimen Strategien, z.B. dem Knüpfen
von Netzwerken, bis in Grauzonen zwischen Kavaliers-
delikt, etwa der Atomisierung von Ergebnissen/Publika-
tionen (um das eigene Schriftenverzeichnis aufzublähen
und sich öfter ins Gespräch zu bringen) und inakzepta-
blen, der Grundidee von Wissenschaft als Suche nach
Wahrheit widersprechenden Techniken, wie der Mani-
pulation von Rezensionen, Erstellung von Gefälligkeits-
gutachten oder dem Aufbau von Zitationszirkeln.
Die Zusammensetzung von Berufungskommissionen
kann ein solches Manipulationsinstrument sein, indem
dort aus sachfremden Gründen starke Befürworter be-
stimmter Bewerbungen untergebracht werden. Ebenso
inakzeptabel ist es, Scheinrufe zu erzeugen, um am Her-
kunftsort das Hausberufungsverbot auszuhebeln oder
sich über (auf diese Weise manipulierte) Bleibeverhand-
lungen materielle Vorteile zu verschaffen. Die Skandale
der letzten Jahre haben eindringlich daran erinnert, dass
wir zwar eine Berufsgruppe vor uns haben, die beruflich
der Wahrheit verpflichtet ist, die aber menschlich mit
ihren Fehlern dem Durchschnitt aller Berufe entspricht.
Über Ethik-Codices. Mahnungen und Kontrollen wird
versucht, solchen Versuchen, die Realität zu verfälschen,
entgegen zu wirken. Der Atomisierung von Ergebnissen
wird dadurch begegnet, dass nur noch die 5 wichtigsten
Arbeiten zur Prüfung eingefordert werden. Die schiere
Zahl von Publikationen verliert damit an Gewicht. 

11. Verknüpfung von Nachwuchsförderung
und Berufungen – Rolle des 
Hausberufungsverbots

Wenn alle Welt sich international auf der Jagd nach Pro-
minenz befindet, stellt sich die Frage, ob die Berufungs -
chancen von Nachwuchskräften für befriedigend gelöst
gehalten werden. Vieles an der heutigen Situation des

Nachwuchses wird von Personen zu optimistisch gese-
hen, die keinerlei Existenzängste zu haben brauchen.
Der Bundesbericht zum Wissenschaftlichen Nachwuchs
kommt da zu anderen Ergebnissen (Bundesbericht
2013). Aus vielen Weiterbildungen mit Doktorand/ -
innen und Postdocs drängt sich die Vermutung auf, dass
in der Betreuung dieser Gruppe nicht über die realisti-
schen Chancen einer akademischen Laufbahn aufgeklärt
wird. An einigen Universitäten besteht auch eine gewis-
se Zurückhaltung in der Bereitschaft, durch Aus- und
Weiterbildung in die Zukunft dieser Gruppe zu investie-
ren. Dahinter stehendes Argument: Wegen des Hausbe-
rufungsverbots bilden wir dann eigentlich für den Nut-
zen anderer Hochschulen aus. Die intenbsiv geförderte
Gruppe läuft auseinander; davon haben wir nichts. Das
gleicht einer Aufkündigung der Solidargemeinschaft, die
die Hochschulen untereinander bilden. Nur wenn alle
intensiv fördern, haben alle etwas davon. 
An dieser Stelle müssen die Gründe für die Einführung
der Juniorprofessur nicht neu diskutiert werden. Aber
Deutschland hat ja schon einmal, in den 1970er/80er
Jahren, ein Nachwuchsmodell in den Sand gesetzt: Die
Assistenzprofessur. Die Universität Bremen hat seinerzeit
Erfahrungen damit gesammelt. So stellt sich die Frage,
ob die Juniorprofessor/innen ausreichend Chancen
haben, in ihrer Vertragszeit eine unbefristete Professur
zu erreichen und nicht mit den Vertragszeiten zu oft im
Ungewissen zu landen, wie der Bundesbericht über die
Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses feststellt
(Bundesbericht 2013).
Das Hausberufungsverbot sorgt in Berufungsverfahren
regelmäßig für Debatten. Die Hochschulgesetze haben
dieses (historisch ohnehin im deutschsprachigen Raum
entstandene und bis heute weithin darauf beschränkte)
Verbot inzwischen gelockert. Berufen werden darf dieje-
nige Person, die auch im überregionalen Vergleich der
Bewerbungen die eindeutig bessere ist. Auch manche
Berufungskommissionen haben die Neigung, interne Be-
werber/innen zur Berufung vorzuschlagen. Auf der einen
Seite besteht eine hohe Unsicherheit, externe Bewer-
ber/innen ohne nähere Kenntnis zu berufen. Den oder
die Bewerber/innen aus dem eigenen Hause dagegen
kann die Kommission viel besser einschätzen. Auf der
anderen Seite fällt es den dann Berufenen schwer, am ei-
genen Fachbereich aus der Rolle des „Eleven“ herauszu-
treten und ein eigenes Standing, ein den etablierten
Kollegen vergleichbares, eigenes Gewicht zu gewinnen.
Allzu häufig entsteht der Eindruck, die junge
Kollegin/der Kollege wolle sich „wichtig machen“, wenn
sie, die jahrelang bescheiden am Fachbereich gearbeitet
haben, selbstbewusst ihre Forderungen verfolgen.
Schon im 19. Jh. erwies sich beim Aufblühen der For-
schungsuniversität in der Zeit äußerst dynamischer Ex-
pansion der Wissenschaften (vor allem in der alten Phi-
losophischen Fakultät) das Hausberufungsverbot als
äußerst hinderlich. Als Professur gab es nur den Ordina-
rius. Auf der einen Seite wollte eine Universität begab-
tem wissenschaftlichen Nachwuchs, der (meist als Pri-
vatdozent) ein ganz neues Forschungsgebiet aufgebaut
hatte, eine Existenz sichern und adäquat mit dem Spezi-
algebiet einstufen. Auf der anderen Seite waren Beru-
fungschancen nach außen gerade durch die Spezialisie-
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rung minimiert. Das Gebiet gab es naheliegenderweise
an keiner anderen Universität, also wurde dafür auch
keine Stelle ausgebracht. Daraufhin wurde „die kleine
Professur“ erfunden, die außerordentliche im Unter-
schied zur ordentlichen Professur (ordentlich, weil sie
den ordo, den Kernbestand der Fächer lehrte). Dieser
plausible Funktionszusammenhang ging im Laufe der
weiteren Entwicklung verloren. Die ehemalige C 3/C 4-
Differenz und die heutige W 2/W 3-Differenz ist so
nicht mehr zu rechtfertigen – sie geht eher auf den Fi-
nanzminister zurück. Auch hier wäre die Rückführung
auf den einstigen Funktionszusammenhang sinnvoll. 
Soweit diese besonderen Umstände nicht gegeben
waren, sorgte das Hausberufungsverbot historisch im-
merhin dafür, dass der begabte Nachwuchs gezwungen
war, auch einen Ruf an eine kleinere bzw. regional peri-
phere Universität anzunehmen, wie zahlreiche Biogra-
phien ausweisen. Das stützte die Annahme einer im
Grundsatz gegebenen Gleichheit zwischen den Univer-
sitäten (wobei jeweils spezifische Differenzen selbstver-
ständlich bestanden und gesehen wurden).
Das US-amerikanische Hochschulsystem kennt derartige
Regelungen nicht. Im Tenure Track ist das Hausberu-
fungsverbot aufgehoben. Ist das eine positive Entwick-
lung? Das Hausberufungsverbot kann als Verbot in
Deutschland nur dort berechtigt sein, wo die Lage des
Faches in Deutschland außerhalb des eigenen Standor-
tes genügend „Marktchancen“ bietet, berufen zu wer-
den. Bei traditionell kleinen Fächern (finn-ungrische
Sprachen, Ägyptologie, sogar Bildungssoziologie, Geo-
grafie usw.) ist das schon nicht der Fall. Aber es gibt
auch Dynamiken mittlerer Fächer nach unten, weil sie
der Profilbildung zum Opfer fallen. Im Kontext von Be-
rufungen gefährdet Profilbildung den Markt solcher
Fächer. Ob ein Fach durch Kürzungen inzwischen zum
kleinen Fach geworden ist, wissen Berufungskommissio-
nen oft nicht in ausreichendem Maße. Im Rahmen der
Länderspezifika oder sogar der Autonomie der Hoch-
schulen können Fächer jeweils vor Ort zusammengestri-
chen worden sein oder sogar auslaufen, ohne dass die
überregionalen Summeneffekte bekannt werden.

12. Wer trifft letztlich die 
Personalentscheidung – und mit 
welcher Leitidee?

Nach der heutigen Rechtslage autonomer Hochschulen
beruft die Hochschulleitung. Nach wie vor gibt es Dis-
kussionen darüber, ob das ein Vorteil oder Nachteil ge-
genüber der Zeit davor darstellt, in der die Entscheidung
im Ministerium lag? Das Ministerium, bei dem alle Beru-
fungen des Landes zusammenliefen, konnte einen ande-
ren Überblick gewinnen als eine Einzelhochschule und
u.U. nach übergreifenden Maßstäben entscheiden oder
doch die Hochschule zu einem erheblichen Begrün-
dungsaufwand drängen (vgl. das HM-Gespräch in dieser
Ausgabe). Dieser Zwang zur Legitimation der Berufungs-
vorschläge durch die Hochschulen diente auch als Qua-
litätssicherung. Das setzte allerdings entsprechende Re-
ferenten mit Weitblick und Flexibilität im Ministerium
voraus. Die Hochschulseite war nicht immer davon

überzeugt. Deshalb wurden die wachsenden Rechte in
Berufungsfragen von den Hochschulen sehr begrüßt. Sie
setzten allerdings starke Hochschulleitungen voraus. Die
Frage, die sich nun stellte: Reicht die Unabhängigkeit
des Präsidiums bzw. Rektorats aus, um notfalls eine Be-
rufungsentscheidung gegen einen ungeeignet erschei-
nenden Berufungsvorschlag des Fachbereichs zu treffen?
Oder geraten die Hochschulen dann nicht in das Muster,
dass das Präsidium bzw. Rektorat strukturell ein Stück
weit aus solchen Abhängigkeiten gelöst werden muss,
indem es nicht mehr allein vom akademischen Senat ge-
wählt, sondern unter länderspezifisch unterschiedlicher
bis starker Einflussnahme des Hochschulrates bzw. Stif-
tungsrates ins Amt kommt? (Wann das Präsidium bzw.
Rektorat zu dem Schluss kommen kann, ein Berufungs-
vorschlag sei in seiner Rangreihe oder sogar in Gänze
ungeeignet s.u.). Inzwischen gibt es zahlreiche Beispiele,
dass diese Unabhängigkeit vorhanden ist.
Insbesondere die Hochschulleitungen achten im Zeichen
des Wettbewerbs darauf, dass die Ausrichtung und Be-
setzung von Professuren in eine Entwicklungsperspekti-
ve eingebettet ist, die vorher von den Gremien der
Hochschule entwickelt und vereinbart worden ist.

13. Berufungsverhandlungen bzw. 
-vereinbarungen: Die Person gewinnen

Die Erteilung des Rufes löst sehr unterschiedliche Reak-
tionen aus. Das hängt vom Status beider Seiten ab. Je
nachdem, in welcher Position einer informellen Rangrei-
he sich die berufende Institution befindet (die Hoch-
schule, die einzelne Fakultät oder das betreffende Insti-
tut), kann sie in einem Kontinuum zwischen zwei Polen
entweder von zusätzlicher Attraktivität ihres guten Rufes
ausgehen (bis hin zum Gnadenakt, diese Person in das
Kollegium einlassen zu wollen) oder hat hier kein angeb-
bares Plus, sondern muss im Gegenteil die Konkurrenz
prestige-höherer Institutionen ins Kalkül ziehen. Sie
kann nicht einmal mehr hoffen, eine vielversprechende
Nachwuchskraft am Beginn ihrer Karriere zu gewinnen,
weil auch prestige-höhere Institutionen längst auf der
Suche nach jungen Wissenschaftler/innen sind, wenn sie
vielversprechend erscheinen. Die zu berufende Person
zu gewinnen, entscheidet sich zunächst an Merkmalen
der zu besetzenden Stelle (z.B. einer relativ weiten Aus-
richtung der Professur), Einstufung der eigenen Stelle,
der Gehaltshöhe/Honorierung und Beihilferegelungen
(Berufungszusagen, Verfügungsrahmen), Befugnissen,
Arbeitsmöglichkeiten und deren Ausstattung (z.B. der
Einwerbung einer neuen bzw. Wiederbesetzung einer
vorhandenen Stelle im Kreis der Mitarbeiter/innen). In
allen Fällen – ob prominente Person, die der Institution,
der sie angehört, weiteres Prestige verleiht oder Nach-
wuchskraft, die aber Konkurrenzangebote zur Auswahl
hat – spielen jetzt auch die sogenannten weichen Stan-
dortfaktoren eine steigende Rolle. Nicht umsonst kann
es sich Berlin wegen der umfangreichen „weichen Stan-
dort-Faktoren“ offensichtlich leisten, in der W-Besol-
dung mit die schlechtesten Gehälter der Republik anzu-
bieten. Zu diesen Faktoren zählen: Ruf der Hochschule,
allgemeines „Klima“ der Hochschule, Grad des Interes-
ses der Studierenden an den Studieninhalten (ihre klu-
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gen und interessierten Fragen; Argument zur Rufannah-
me an Ivy-League Universitäten der USA), angemessene
Perspektive für den Partner (Stichwort Dual Career);
geographische Lage, klimatische und sonstige Merkmale
der (Welt-)Gegend, Attraktivität der Stadt, Verkehrsan-
bindung; angemessenes Schulangebot; Kultur- und Frei-
zeitangebot; Hilfe bei der Wohnungssuche; attraktiver
Standort insgesamt. Das jeweilige Land steuert über
Haushaltsentscheidungen (bei Globalhaushalten zumin-
dest mit Zielvereinbarungen) solche Entwicklungen mit.
Erfreulicher Weise sind hier die Flexibilitäten immer
größer geworden, denn auch das Land will seine Hoch-
schulen für den Wettbewerb rüsten.

14. Binden der Person: Weitere Förderung
und Rufabwendung, um institutionellen
Nutzen zu maximieren

14.1 Erfahrungen mit dem Probejahr an FH
Im Unterschied zu anderen Bundesländern bestand in
NRW die Regelung, bei Berufungen an Fachhochschulen
die frisch Berufenen zunächst in ein Probejahr zu
schicken. Um diese Probezeit (bei vollen Rechten und
Pflichten) von Seiten der Hochschule verantwortlich be-
urteilen zu können, wurde den Kolleg/innen ein Jahr
lang eine Begfleitung aus mehreren Personen beigesellt,
die im Laufe des Jahres sich mehrfach ein Bild von den
dienstlichen Leistungen des Kollegen/der Kollegin ma-
chen sollten.
Wie auch vorhersehbar, erwies sich dies als problema-
tisch in mehrfacher Hinsicht. Personen in attraktiven Be-
rufs-positionen bewarben sich erst gar nicht, weil nie-
mand dieses Risiko eingehen wollte. Ein Umzug kam in
den ersten 12 Monaten ohnehin nicht in Frage, bei
einem DI/MI/DO-Professor war die kollegiale Integrati-
on in den Fachbereich, in die Selbstverwaltung und in
den Studienbetrieb erschwert. Und eine Gefahr kam
hinzu, mit der zunächst niemand gerechnet hatte. In die
Begleitung des ersten Jahres ließen sich auch Personen
wählen, die gegen die Berufungsentscheidung gewesen
waren. Sie hofften, die Entscheidung noch nachträglich
durch abträgliche Beurteilung zu Fall bringen zu können.
Der Verfasser wurde von ahnungsvollen Kanzlern mehr-
fach als eine Art Obergutachter engagiert. Er verschaffte
sich selbst gründlich (durch eine Art informelles Assess -
mentcenter), Veranstaltungshospitation und weitere
wirksame Schritte ein eigenes Bild von der Situation und
den Kandidat/innen und legte dann ein Gutachten vor.
Ähnliche Wege (außerhalb dieser Art Probezeit) könnten
auch in Normalverfahren eingeschlagen werden und zu
erheblich höherer Prognosesicherheit über erwartbare
Leistungen führen.
Die Idee selbst, eine solche Probezeit einzurichten, kann
nicht weiter empfohlen werden.

14.2 Weitere Förderung, um institutionellen Nutzen zu
maximieren
Schon Enders/Teichler stellten 1995 fest, dass deutsche
Hochschullehrer/innen im internationalen Vergleich von
13 Ländern die geringste Bindung bzw. Identifikation
mit der Hochschule aufwiesen, der sie angehörten. Oft

ist die Bindung an die Fachgesellschaft bzw. informelle
Community überregional deutlich stärker. Bis herunter
zum Fachbereich dienen diese Strukturen vor allem der
Beförderung der eigenen Karriere. Es sind keine Studien,
aber auch keine Einzelfaktoren bekannt geworden, die
Anlass böten, die anhaltende Gültigkeit dieser Ergebnis-
se heute anzuzweifeln. Insofern sind – immer mit indivi-
duellen Ausnahmen – die individuellen und institutio-
nellen Interessen allenfalls teilidentisch (niemand möch-
te einer in der Reputation absteigenden Hochschule an-
gehören). Aber die Hochschulen profitieren natürlich
von einem steigenden Erfolg ihrer Mitglieder. Insofern
kann der individuelle und institutionelle Nutzen iden-
tisch werden. Es lohnt also auch für das institutionelle
Interesse, den individuellen Erfolg der Hochschulmit-
glieder zu fördern.

Resümee
Berufungen in eine Hochschulprofessur sind eine
äußerst komplexe Aufgabe für die berufenden Stellen.
Die Entscheidungsqualität hat sehr nachhaltige Folgen.
Außerdem entfalten die Verfahren und ihre Kriterien ex-
treme Steuerungswirkungen auf die Karriereplanung
und das Verhalten des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Aus allen diesen Gründen lohnt es, diese Verfahren
selbst zu professionalisieren, u.a. um die Prognosewir-
kung zu steigern. Auch die traditionellen Verfahren las-
sen sich noch erheblich verbessern. Daher hat der vor-
stehende Aufsatz die Verfahrensmuster durchleuchtet
und Verbesserungsbedarf gefunden. Nun liegt es bei den
Fachbereichen, Optimierungsmöglichkeiten für sich zu
erkennen und umzusetzen.
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Berufungen als Aspekt strategischen 
Personalmanagements an Universitäten

Sascha SpounAnne Friedrichs

Mit Blick auf die vielfältigen Herausforderungen im Wis-
senschaftssystem und eine partielle Erweiterung der
Handlungsspielräume öffentlicher Universitäten in den
vergangenen Jahren gehen Hochschulleitungen allmäh-
lich dazu über, ein strategisch orientiertes Personalma-
nagement zu entwickeln, um Talente zu gewinnen und
Defizite auszugleichen, z.B. mit Blick auf ungleiche Gen-
derverteilungen. Entscheidend ist insbesondere die Be-
rufung von Professorinnen und Professoren. Ausgehend
von den Erfahrungen an der Leuphana Universität Lüne-
burg plädiert der Beitrag für eine pro-aktive Berufungs-
politik, die Schaffensfreiräume auf Grundlage von stren-
gen Leistungskriterien in Verbindung mit universitären
Entwicklungszielen ermöglicht.

1. Wandel im Wissenschaftssystem 
Die Universitäten in Deutschland erleben seit einigen
Jahren eine Phase des Strukturwandels. Das Wissen-
schaftssystem wird umfänglich reformiert; die Hoch-
schulreformen führten zu komplexen rechtlichen sowie
organisatorischen Veränderungen. 
Universitäten, die in den vergangenen Jahrzehnten als
staatliche Organisationen weitestgehend durch die zu-
ständigen Ministerien gesteuert wurden, erhielten in
diesem Zuge vielfach Optionen zur Selbststeuerung, um
einerseits die Einsparungen ohne zu große politische
und inhaltliche Schäden durchzuführen und anderseits
sich eigenständiger als profilierte Wissenschaftsstandor-
te zu behaupten und wettbewerbsfähige Profile ent-
wickeln zu können. An die Stelle von Detailsteuerung
durch die Ministerien traten gewisse Freiheitsgrade, um
sich zu professioneller geführten Einrichtungen zu ent-
wickeln und Chancen für eine für Studierende und Leh-
rende attraktivere Profilierung zu nutzen. Somit haben
Universitäten Handlungsspielräume gewonnen. Letztlich
konnte in allen Bundesländern seit der Novelle des
Hochschulrahmengesetzes Steuerungspotentiale für die
Hochschulen gewonnen werden (vgl. Pfeiffer et al.
2007). Jedoch ist die Autonomie mithin begrenzt, u.a.
da die gewonnenen Freiheitsgrade in Teilen unter dem
Einfluss einer regulierenden Budgetpolitik seitens der
Länder stehen.
Gleichzeitig wurde in diesem Kontext der Wettbewerb
unter den Universitäten gefördert und gewissermaßen
als Steuerungsprinzip etabliert. Wettbewerb, der in Tei-

len auch Kooperation und Netzwerkbildung erfordert,
ist für Universitäten mithin auf verschiedenen Ebenen
spürbar: Wettbewerb um staatliche Grundausstattun-
gen, um Zusatzausstattungen und Fördermittel, Wettbe-
werb auf der Ebene wissenschaftlicher Leistungen,
Wettbewerb um die besten Köpfe, d.h. Wissenschaftler,
Lehrende und Wissenschaftsmanager, um Studierende,
um Profile und Systeme sowie Kooperationen. Zuneh-
mend gilt dies auch auf internationaler Ebene; die Glo-
balisierung schreitet auch im Wissenschaftssystem stetig
voran (vgl. Wissenschaftsrat 2013). Entwicklung im Be-
reich der digitalen Medien und des mediengestützen
globalen Lehrens und Lernens verdeutlichen dies. 
Letztlich wurde durch die vielfältigen Reformen ein Kul-
turwandel an Universitäten herbeigeführt. Stärker als
zuvor sind Universitäten dem Leistungsprinzip ver-
pflichtet. Stärker als zuvor gilt es, zu konsolidieren und
zielgerichtet zukunftsfähige Profile aufzubauen. Doch
insbesondere die Exzellenzinitiative der Bundesregie-
rung zeigt, dass Hochschulen Steuerungspotentiale zu-
kunftsfähig – beispielsweise in der Bildung von interna-
tional wettbewerbsfähigen Forschungsprofilen – zu nut-
zen wissen.
Diese Anforderungen an Universitäten sind letztlich An-
forderungen an deren Mitglieder. Leistungsfähige Uni-
versitäten sind auf leistungsfähige, Wissenschaftler wie
Wissenschaftsmanager und Verwaltungsmitarbeiter an-
gewiesen, deren Aufgabenprofile sich vor dem Hinter-
grund der beschriebenen Entwicklungen zunehmend er-
weitern, wobei die wirklichen Talente wie immer knapp
sind. Daher verwundert es nicht, dass seit einiger Zeit,
das Human-Ressource-Management oder deutsch: Per-
sonalmanagement an Universitäten an Bedeutung ge-
winnt, und an den Entwicklungslinien der Universität
ausgerichtete Personalstrategien zum wichtigen Element
der Hochschulentwicklung werden.

Claas-Philip Zinth
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Das Personalmanagement ist inzwischen sowohl als wis-
senschaftliche Teildisziplin insbesondere der Betriebs-
wirtschaftslehre, als auch in der Praxis von Unternehmen
als relevante Managementfunktion etabliert. In Wissen-
schaftseinrichtungen hingegen gewinnt es erst sehr all-
mählich an Bedeutung (vgl. Stifterverband 2006, sowie
Hanft 2008). Dieser Bedeutungsgewinn geht einher mit
den beschriebenen Wandlungen im Wissenschaftssys -
tem sowie dem Autonomiegewinn der Hochschulen.
Hochschulen erkennen, dass für eine erfolgreiche Profi-
lierung und Positionierung im Wettbewerb tradierte Per-
sonalverwaltungsprozesse entlang der Funktionen Pla-
nung, Einstellung, Betreuung und Entlassung nicht un-
eingeschränkt hinlänglich sind. Vielmehr wird es für eine
erfolgreiche Profilierung und Positionierung im Wettbe-
werb sowie vor dem Hintergrund sich erweiternder An-
forderungen an die Mitglieder der Hochschulen heute
und zukünftig darauf ankommen, auch und gerade stra-
tegisch ausgerichtete Rekrutierungs- und Personalent-
wicklungsprozesse zu etablieren. 
Ungeachtet dessen hat sich im Wissenschaftssystem ge-
wissermaßen eine eigene Art der Rekrutierung sowie
Karriereentwicklung und -förderung entwickelt und zu-
nehmend verfestigt. Diese ist stark an Fächerstrukturen,
-kulturen sowie Institutsanforderungen ausgerichtet.
Dieses System war und ist erfolgreich – nur wurden zu-
sätzliche Professionalisierungspotentiale und Entwick-
lungschancen für die Gesamtinstitution, bspw. in Form
eines professionellen Recruitments oder Talent-Mana-
gements, verschenkt, die in Zeiten wachsender Anfor-
derungen an Universitäten und deren Mitglieder erfor-
derlich sind. 
Personalmanagementbezogene Professionalisierungspo-
tentiale werden von Hochschulen sowie wissenschafts-
nahen und -fördernden Einrichtungen derzeit insbeson-
dere für die Entwicklung des wissenschaftlichen Perso-
nals diskutiert (vgl. bspw. Schlüter/Winde 2009). Dies-
bezüglich wird bspw. erörtert, inwieweit sich an Univer-
sitäten Karriereentwicklungs- oder Kompetenzentwick-
lungssysteme etablieren lassen, insbesondere um junge
Wisenschaftlerinnen und den Nachwuchs zu fördern.
Dies ist vor dem beschriebenen Hintergrund aus zwei
Gründen sinnvoll und notwendig. Zum einen stehen
Universitäten mit Blick auf Personalentwicklung vor
mehreren Herausforderungen, die eine systematische
Verankerung des Themas – so wie es bspw. in Unterneh-
men gängige Praxis ist – erschweren: Zu nennen sind
hier u.a. die – die Attraktivität der Wissenschaftstätig-
keit begründende – Freiheit, die zu einem starken Auto-
nomiebedürfnis des wissenschaftlichen Personals führt,
die hohe Fluktuation von Mitarbeitenden aufgrund be-
fristeter Stellenbesetzungen, die Karrierelogik des Wis-
senschaftssystems sowie die vorherrschende Ressour-
cenknappheit. Vor diesem Hintergrund steht die Frage
nach „nachhaltigen“ Maßnahmen im Raum, welche die
Interessen der Einzelnen mit denen der Universität sinn-
voll zusammenführen. Zum anderen sind wissenschaftli-
che Karrierepfade – insbesondere in wirtschaftsnahen
und berufsorientierten Fächern – nur eingeschränkt at-
traktiv, da das Wissenschaftssystem nur sehr wenige
feste Stellen bereithält (vgl. Dörre/Neis 2008). Eine wis-

senschaftliche Laufbahn einzuschlagen heißt, einen Le-
bensweg in Kauf zu nehmen, der von Ortswechseln,
mittelfristigen Arbeitsverträgen und Unsicherheit ge-
prägt sein kann. In der jüngeren Vergangenheit wurden
diesbezüglich sogar Diskussionen über eine Prekarisie-
rung geführt (vgl. ebd 2008).
Umso wichtiger ist es, jungen Wissenschaftlern, die sich
bewusst für die Wissenschaft entschieden haben und
entscheiden wollen, Orientierung und Unterstützung zu
geben, wohl wissend, dass der Karrierewege nur für eine
kleine Gruppe mit der Berufung auf eine Professur be-
lohnt wird (vgl. Jaksztat/Schindler/Briedis 2010).

2. Berufungen als Aspekt strategischen 
Personalmanagements

Mit Blick auf die skizzierten Herausforderungen, denen
Hochschulen im Sinne einer Notwendigkeit zur wettbe-
werbsorientierten Profilierung gegenüberstehen, ist ins-
besondere die gewonnene Autonomie in Berufungsver-
fahren entscheidend. Zum einen, da Professoren als
Führungskräfte der Universität profilbilden wirken, Res-
sourcen akquirieren und letztlich die Qualität des Kern-
geschäfts der Universitäten (Forschung und Lehre) maß-
geblich gestalten. Zum anderen können gewonnene
Freiheitsgrade in Berufungsverfahren strategieorientiert
zur Stärkung ausgewählter Bereiche der Universität ge-
nutzt werden; dies betrifft vor allem die Leitungsebe-
nen, die vermehrt Verantwortung für die Entwicklung
der Universität und die Positionierung der Hochschule
im Wettbewerb tragen. Nicht zuletzt über das nieder-
sächsische Stiftungsmodell konnte ein relativ großer Au-
tonomiegewinn generiert und damit Steuerungspoten-
tiale für die Hochschulen erreicht werden. So verfügen
Stiftungshochschulen bspw. über ein volles Berufungs-
recht sowie die Dienstherrenfähigkeit. Den Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrats folgend, haben auch andere
Ländern inzwischen das Berufungsrecht an die Univer-
sitäten übertragen. Auch die Professorenbesoldungsre-
form sowie die Einführung von Globalhaushalten brach-
ten den Universitäten Verhandlungs- und Entschei-
dungsspielräume. 
Zugleich sind die Anforderungen an die Berufungspro-
zesse in den vergangenen Jahren gestiegen. Dies liegt
u.a. an der wachsenden Zahl an Hochschulen und Wis-
senschaftlern und damit einhergehend an der Ausdiffe-
renzierung von Forschungsprofilen. Es geht nicht mehr
nur darum, die Besten in einem überschaubaren Feld zu
identifizieren. Vielmehr müssen Möglichkeiten ersicht-
lich und Profile abgewogen werden. Berufungsprozesse
werden somit zunehmend komplexer. Es geht nicht
mehr allein darum, die besten Forschenden in spezifi-
schen und übersichtlichen Feldern zu identifizieren.
Vielmehr sollten Möglichkeiten, die sich über verschie-
dene Profilierungen und inhaltliche Optionen ergeben,
abgewogen sowie vor dem Hintergrund von Wettbe-
werbssituationen und der Ressourcenausstattung be-
wertet und gestaltet werden. 
In den letzten Jahren wurde mit Blick auf Rekrutierungs-
strategien und Berufungen an Hochschulen insbesonde-
re die Prozess-Qualität hinsichtlich der Transparenz und
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Langwierigkeit von Berufungsverfahren in den Blick ge-
nommen (vgl. Wissenschaftsrat 2005). Vor dem Hinter-
grund der skizzierten Bedingungen wird es jedoch zu-
nehmend relevant, personalstrategische Zielsetzungen
in wechselseitiger Beziehung zur Organisationspolitik in
den Fokus zu rücken (vgl. Berthel 2010). Der Stifterver-
band für die deutsche Wissenschaft hat bereits 2006
prinzipiell auf die Notwendigkeit personalstrategischer
Konzeptionen hingewiesen (vgl. Stifterverband 2006).
Dabei tragen Hochschulen auch Verantwortung für das
Karrieresystem Wissenschaft. 

3. Berufungen an der Leuphana Universität
Lüneburg im Zuge des tiefgreifenden
Neuausrichtungsprozesses

Mit Blick auf die beschriebenen hochschulpolitischen
Veränderungen und Diskussionen standen die Beru-
fungsprozesse an der Leuphana Universität Lüneburg in
enger Verbindung zur Neuausrichtung der Universität.
Nachdem der Erhalt eines Hochschulstandorts in Lüne-
burg nach langwieriger und intensiver Debatte im Rah-
men des Hochschuloptimierungskonzepts (HOK) be-
schlossen war, galt es, die Universität gemäß dem ge-
setzlichen Auftrag einer Modelluniversität für den Bolo-
gnaprozess inhaltlich und strukturell neu zu positionie-
ren. Grundlegend hierfür waren die um 2002 in Nieder-
sachsen an Durchschlagkraft gewinnenden Bestrebun-
gen, den Hochschulen mehr Autonomie und Selbstver-
antwortung zum Zwecke der Bildung von international
wettbewerbsfähigen Profilen zu verschaffen. 2005 wur -
de die Universität Lüneburg mit der Fachhochschule
Nordostniedersachen fusioniert und in die 2003 ge-
schaffene und nunmehr erweiterte Stiftung überführt.
Mit dem Wechsel der Hochschulleitung im Jahr 2006
wurde zudem der erforderliche Weg einer Neuausrich-
tung konsequent beschritten.
Seit diesem Zeitpunkt durchlief die Leuphana Universität
Lüneburg einen grundlegenden Prozess der Neu aus -
richtung, der auf die Entwicklung eines innovativen Uni-
versitätsprofils unter Einbeziehung vorhandener Stärken
und bereits erkennbarer Potentiale zielte. Die konzeptio-
nelle, inhaltliche und strukturelle Neuausrichtung ist am
Leitbild einer humanistischen, nachhaltigen und hand-
lungsorientierten Universität orientiert. Die Leuphana
Universität Lüneburg verbindet gemäß diesem Leitbild
Persönlichkeitsbildung und Fachausbildung der Studie-
renden miteinander und stellt den Prozess des Wissens -
erwerbs in konkrete Anwendungskontexte. Studium und
Lehre sollen den Erwerb von Kompetenzen ermöglichen,
die für ein verantwortungsvolles, aktives und auf Eigeni-
nitiative basierendes Handeln und Denken in der moder-
nen Zivilgesellschaft erforderlich sind (vgl. Spoun 2012).
Auch hat die Leuphana Universität Lüneburg den Bolo-
gna-Gedanken zum Anlass genommen, ein grundlegend
neues Studienmodell für den Bachelor in Anlehnung an
die im angloamerikanischen Raum verbreiteten Liberal
Arts-Studienprogramme zu etablieren. 
Darüber hinaus wurden neue Dachstrukturen im Rah-
men der Neuausrichtung geschaffen, um vorhandene

Stärken der Leuphana herauszustellen und weiterzuent-
wickeln. Die wissenschaftlichen Expertisen der For-
schenden und der Lehrenden sind in vier transdis -
ziplinären Wissenschaftsinitiativen als übergreifende
Schwerpunkte der Leuphana gebündelt, die jeweils von
den vier Fakultäten der Universität getragen werden:
den Fakultäten Bildung, Kulturwissenschaften, Nach-
haltigkeit und Wirtschaftswissenschaften. Für die stu-
dienstrukturelle Expertise und Verantwortung sind drei
Schools eingerichtet worden, die jeweils für eine eigen-
ständige, an Zielgruppen orientierte Bildungsidee ste-
hen: das College, die Graduate School und die Profes-
sional School.
Im Zuge dieser Neuausrichtung der Universität war die
strategisch orientierte Berufung von neuen Professorin-
nen und Professoren ein grundlegender Pfeiler zur Profi-
lierung, auch da in der Zeit der Erarbeitung und Verab-
schiedung eines neuen Universitätsentwicklungsplanes
während zwei Jahren die Berufungsprozesse zunächst
zurückgestellt wurden. Hiermit verbunden war der An-
spruch, zuerst eine inhaltliche und strukturelle Zielidee
zu formulieren, die im Weiteren die Grundlage für die
Berufungen bilden sollte. Anknüpfend an die Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrats, Berufungsentscheidungen
in die Hochschulentwicklungsplanung einzubinden (vgl.
Wissenschaftsrat 2005), sollten somit vornehmlich Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler gewonnen wer-
den, welche die Neuausrichtung der Universität sowohl
in inhaltlicher als auch struktureller Hinsicht fördern
könnten und weitere Entwicklungsimpulse setzen kön-
nen. Die Hochschulleitung erarbeitete deshalb im Vor-
feld der Berufungen in Prozessen gemeinsam mit den
Fakultäten und Expertenkommissionen tragfähige Ziel-
bilder und Anforderungsprofile der Wissenschaftsinitia-
tiven und Professuren. Im Zuge dieser Prozesse konnten
seit 2009 über ein Drittel der Professuren der Univer-
sität neu profiliert und besetzt werden.
Gleichzeitig verbanden sich mit der Position als mittel-
große Universität spezifische Chancen, aber auch einige
größere Herausforderungen für die Rekrutierung. Die
Leuphana Universität Lüneburg entschied sich hier im
Kern, gegebene Gestaltungsoptionen möglichst weitge-
hend zu nutzen – und diese vor allem auch an ihre Mit-
glieder zu übertragen. Die Leuphana setzte daher u.a.
darauf, ihrerseits den Neuberufungen möglichst große
Gestaltungsfreiräume in Verbindung mit universitären
Entwicklungszielen zu geben. Weitere Aspekte zur Ge-
winnung der anvisierten Forscherprofile bildeten das
verbesserte Betreuungsverhältnis zwischen Professuren
und Studierenden (1:50), das durch die Einführung eines
Numerus clausus verbunden mit Auswahlgesprächen er-
reicht worden war, oder die Campusentwicklung, die
Zusammenarbeit und Transdisziplinarität fördert und
einfordert. Weniger Veränderungspotential bot sich hin-
gegen im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Fi-
nanzmittel, die gerade im Vergleich zu süddeutschen
Universitäten deutlich abfielen. 
Bezüglich der anvisierten Neuberufungen orientierte
sich die Leuphana Universität Lüneburg damit vor allem
an drei Zielvorstellungen, die in enger Beziehung zuei -
nander stehen:
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1. dem Ziel, herausragende Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler trotz Ressourcenbeschränkungen zu
gewinnen, die zur Reputation der Hochschule bei-
tragen;

2. der Anforderung, Forscherpersönlichkeiten zu identi-
fizieren, die Gestaltungsfreiräume unter Einbeziehung
gesamtuniversitärer Ziele und Entwicklungschancen
nutzen können und wollen;

3. dem Vermögen, potentielle Synergien zwischen Per-
sonen und Institution und/ oder deren Teile wahrzu-
nehmen und pro-aktiv herzustellen.

Zur Realisierung dieses Zielbilds wurden vielfältige In-
strumentarien im Anschluss an die Empfehlungen des
Wissenschaftsrats und unter Einbeziehung von Erkennt-
nissen aus dem Personalmanagement herangezogen und
für die Anforderungen an der Leuphana weiterent-
wickelt (vgl. Wissenschaftsrat 2005). Hierzu gehörten
die vorwiegende Einsetzung von externen Kommissio-
nen, eine international ausgerichtete aktive Suche nach
Talenten und die Einrichtung eines professionellen Beru-
fungsmanagement, aber auch die Orientierung an soge-
nannten Berufungsprinzipien – also auf Entscheidungen
der Hochschule basierenden Richtlinien, wie offene Pro-
file, „Person before Profile“, interne Aufstiegschancen
für Talente sowie die Herstellung von möglichst großen
Freiheitsgraden in Verbindung zur universitären Ent-
wicklungsplanung. 
An der Leuphana Universität Lüneburg wurden – und
werden – die auszuschreibenden Professuren, also die
Leistungsprofile, möglichst offen profiliert, um ein mög-
lichst vielfältiges Portfolio an Bewerberprofilen zu errei-
chen. Denn die Erfahrung zeigt: je offener die Profilie-
rung und je größer die inhaltlichen Freiheitsgrade, desto
positiver die Bewerberlage. Durch aufeinander bezoge-
ne Profilierung von Professuren bei zeitgleicher Aus-
schreibung fließen zudem strategische Erwägungen in
die Verfahren ein, die insgesamt ebenfalls positive Aus-
wirkungen auf die Bewerberlage haben. Hier zeigt die
Erfahrung: die Aussicht für Bewerberinnen und Bewer-
ber, im Verbund profilbildend wirken und gestalten zu
können, wirkt sich im Kern positiv auf die Attraktivität
der Stellen aus. Eine proaktiv-strategische Berufungspo-
litik der Hochschulleitung und die wechselseitige Ver-
bindung von Berufungsverfahren und Entwicklungspla-
nung der Universität sind hierfür ebenso grundlegend
wie die Überzeugung in der Universität, dass eine offene
Profilierung Chancen, auch für den einzelnen Forschen-
den, birgt.
Gleichzeitig wurde „Person before Profile“ zum Beru-
fungsprinzip. Eine Universität mit einer vergleichsweise
geringen Zahl an Professuren und institutionellen Aus-
differenzierung ist nicht nur in besonderem Maße auf
Forschende und Lehrende mit breit aufgestellten Profi-
len und Interessen auch in der inter- und transdizi-
plinären Zusammenarbeit angewiesen. Sie bedarf auch
wissenschaftlicher Persönlichkeiten, die nicht nur die
Forschung entscheidend prägen, sondern auch auf Stu-
dierende prägend wirken. Zugleich waren damit beson-
dere Anforderungen an die Berufungsverfahren verbun-
den, Es galt nicht nur, Synergien zwischen den Profilen
der Kandidatinnen und Kandidaten sowie den Entwick-

lungszielen der Universität zu erzielen, sondern auch
dem Faktor Persönlichkeit in besonderem Maße Rech-
nung zu tragen.
Eine Hochschule, die von ihren Mitgliedern aktive Bei -
träge zur Universitätsentwicklung erwartet, sollte für
diese einen vergleichsweise hohen Anreiznutzen schaf-
fen – vorausgesetzt, dass sie diese gewinnen und halten
will. Im Hinblick auf die Debatte über die Messung wis-
senschaftlicher Leistungen (vgl. u.a. Marx 2011) hat sich
an der Leuphana ein mehrdimensionales Leistungs- und
Evaluationsmodell, auch im Kontext von Gehaltsver-
handlungen, bewährt. Berücksichtigung finden nicht nur
Drittmittel- und Publikationszahlen, sondern verschie-
dene qualitative und quantitative Kriterien in For-
schung, Lehre und Transfer entsprechend der jeweiligen
Fachstandards – sowie der substantielle Beitrag zu öf-
fentlichen Gütern als wichtiger Teil einer lebendigen
Wissenschaftskultur und einer gesellschaftlichen Verant-
wortung der Universität.
Seit 2009 realisiert die Leuphana Universität zudem
zwei Arten des Tenure Track, um für einzelne, äußerst ta-
lentierte und für die Universität besonders wichtige For-
schende beziehungsweise Forschungsbereiche interne
Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten. Nicht nur werden,
wie bereits seit längerem üblich, Juniorprofessuren mit
Tenure Track vor allem in den Fachbereichen ausgestal-
tet, die unter Nachwuchsmangel leiden (vgl. Wissen-
schaftsrat 2001). Auch schreibt die Leuphana Universität
Professuren mit offenen Besoldungsstufen (W2/W3)
aus, um – neben einem breiten Bewerberfeld – Flexibi-
lität in den Verhandlungen zu erhalten und exzellenten
Nachwuchswissenschaftlern Karriereoptionen aufzeigen
zu können. In besonderen Fällen (und bereits über 5%
der Berufungen innerhalb von nur drei Jahren) wird he -
rausragenden Neuberufenen eine Überführung von W2
zu W3 bei Erreichen von gemeinsam vereinbarten Zielen
geboten, die weit über die Fachstandards hinausgehen
sowie in enger Verbindung zu strategischen Entwick-
lungszielen der Universität stehen. Voraussetzung hier-
für ist die Etablierung von transparenten Evaluationsver-
fahren mit verbindlich kommunizierten Leistungskriteri-
en (vgl. Marquardt 2013; Herrmann 2013) ebenso wie
eine Autonomie der Hochschule im Personalbereich
(vgl. Schiewer 2013).
Neben Karriereoptionen, die auf strengen Leistungsprin-
zipien beruhen, setzt die Universität schließlich auf in-
haltliche Freiheitsgrade, die Verbindungen zwischen In-
teressen der Neuberufenen sowie den strategischen Ent-
wicklungsfeldern der Universität fördern, denn es zeigt
sich: Die Möglichkeit, inhaltlich und institutionell ge-
stalten zu können, wirkt sich positiv auf die Gewin-
nungswahrscheinlichkeit aus. Auch werden hierzu Res-
sourcen zielorientiert eingesetzt. Insgesamt sind Anfor-
derungsprofile damit nicht per se festgelegt, sondern sie
sind Bindeglied zwischen Stellen-, Personen- und Strate-
giemerkmalen (Berthel; Becker 2010), die es in Ver-
handlungen zu erörtern gilt. Professorinnen und Profes-
soren haben damit die Möglichkeit vielfältige Schwer-
punkte, ob in Forschung, Lehre und/oder Transferakti-
vitäten zu setzen. Dabei ist insbesondere auch die ge-
sellschaftliche Verantwortung der Universität über die
Schaffung öffentlicher Güter zu entwickeln.
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4. Die Leuphana – ein Beispiel für eine 
strategische Personalrekrutierung an 
Universitäten?

Obschon sich die Bedeutung der seit 2009 erfolgten
Neuberufungen zum jetzigen Zeitpunkt noch kaum in
ihrem gesamten Ausmaß absehen, geschweige denn be-
werten lässt, so zeichnen sich doch eine Reihe positiver
Zwischenergebnisse und Entwicklungsfelder ab. Die
Leuphana hat vor allem junge Forschende mit viel Ent-
wicklungspotential und interessanten Aktivitäten beru-
fen, die zunehmend auch überregional Beachtung ge-
winnen. Dieses Gespür für die Rekrutierung von vielver-
sprechenden Forscherpersönlichkeiten bringt zweifels-
ohne auch das Risiko eines Wechsels mit sich. Tatsäch-
lich haben manche der Neuberufenen die Leuphana be-
reits wieder im Hinblick auf Konkurrenzangebote von
anderen Universitäten verlassen. Ungeachtet dessen hat
sich für die Leuphana jedoch der Weg bewährt, stärker
auf Leistungen als auf Sicherheit sowie auf sich allmäh-
lich entwickelnde überregionale Netzwerke statt auf Be-
standswahrung zu setzen. 
Gleichzeitig ist die auf eine pro-aktive Gestaltung eben-
so wie auf durchdachte Einzelfall-Lösungen ausgerichte-
te Berufungspolitik aber auch mit Mühen im Hinblick
auf Konzeption, Abstimmungsbedarf und Gespräche
verbunden. Die Leuphana Universität Lüneburg nutzt
die Berufungen gezielt zur strategischen Personal- und
Profilentwicklung. Der Beitrag plädiert für eine Beru-
fungspolitik an Universitäten, die auf einen intensiven
Arbeitsprozess der Fächer und Fakultäten mit der Hoch-
schulleitung und externer Expertise setzt, der strategi-
sche Entwicklungsoptionen ermöglicht und dann auf die
Schaffensfreiräume vor dem Hintergrund klarer Leis -
tungsprinzipien zielt. 
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größern (auf 50% zu 50%). Nach intensiver Diskussion
hatten die Gremien der Universität den Vorschlag zur
Verteilung der Professuren einer von dieser Prämisse
ausgehenden Arbeitsgruppe des Akademischen Senats
mehrheitlich akzeptiert. Es zeichnete sich aber als Resul-
tat ab, dass ein schon lange an der Universität Bremen
geltenden Sachverhalt sich drastisch auf die Gesamtent-
wicklung der Universität Bremen auswirken würde: die
Anzahl der Professuren war in vielen Fächern – relativ zu
anderen Universitäten – relativ klein – trotz starker Re-
duktion der Professuren einiger ursprünglich gut ausge-
statteter erziehungs- und sozialwissenschaftlicher Fä -
cher, z.B. der Weiterbildung, und der auf Geheiß der
staatlichen Wissenschaftsverwaltung vorgenommenen
Schließung der Sozialpädagogik. Für eine relativ große
Anzahl von Fächern (über 30) stand der Universität eine
relativ kleine Zahl von Professuren (mit im Universitäts-
schnitt von 2 Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen) zur
Verfügung. Bei der Zuweisung von Professuren musste
noch eine andere offizielle Perspektive der Universität
Bremen bedacht werden: die Notwendigkeit der inter-
disziplinären Kooperation in damals zehn „Wissen-
schaftsschwerpunkten“, z.B. Klimawandel und Meeres-
forschung, Materialwissenschaften und Produktions-
technik, Staatlichkeit im Wandel etc. 
Vor dem Hintergrund dieser Voraussetzungen musste
vom neugewählten Rektorat eine in akademischen
Sonntagsreden viel beschworene Zielsetzung ernst ge-
nommen und verbindlich verfolgt werden: die Förde-
rung der Kooperation zwischen Professorinnen und Pro-
fessoren, insbesondere in den Wissenschaftsschwer-
punkten. Zum einen wurde von allen Professorinnen
und Professoren verlangt, sich für Ihre Arbeitsgruppe
oder ihr Institut als Leitungspersonen verantwortlich zu
fühlen, auch und gerade für den wissenschaftlichen Mit-
telbau und die Mitglieder des Dienstleistungsbereichs.
Und zum zweiten beinhaltete diese Zielsetzung, die Ko-
operation und Kommunikation mit Wissenschaft ler/ -
innen des eigenen Faches und anderer Fächer verbind-
lich anzustreben – auch jenseits der Wissenschafts-
schwerpunkte. Die Erfahrung der letzten Jahre hatte ge-
zeigt, dass keineswegs alle Professorinnen und Professo-
ren diese Zielsetzung für sinnvoll ansahen bzw. diese
nicht realisieren konnten oder wollten. 
Genau in dieser Erfahrung lag das Motiv des Rektorats,
eine Personalberatungsagentur dafür zu gewinnen, die
Leitungs- und Kooperationsfähigkeit der in der Regel

Im folgenden Text möchte ich den hochschulpolitischen
Einführungsprozess für die Beteiligung von Personalbe-
rater/innen an Berufungsverfahren von Professorinnen
und Professoren der Universität Bremen beschreiben.
Deren Aufgabe sollte in der Bewertung der „nicht-fach-
lichen“ Fähigkeiten der auf einer Berufungsliste platzier-
ten Bewerber/innen und Bewerbern bestehen. Mir
kommt es nicht nur darauf an zu zeigen, warum das Rek-
torat der Universität Bremen (und darin ich als Rektor)
diese Änderung für nötig gehalten hat und welche kon-
krete Form diese Verfahrensänderung angenommen hat,
sondern ich möchte auch die inneruniversitären Wider-
stände während der Einführung und den Umgang des
Rektorats hiermit beschreiben. Das Beispiel „Verände-
rung von Berufungsverfahren“ ist insofern von allgemei-
ner Bedeutung für Hochschulreformen an deutschen
Hochschulen, als die Rekrutierung des akademischen
Personals für die Hochschulentwicklung außerordentlich
bedeutungsvoll ist und hierzu sogar Verfassungsge-
richtsurteile, insbesondere zur Mitbestimmung der uni-
versitären Statusgruppen vorliegen.
Der Text ist wie folgt gegliedert: Im ersten Abschnitt
möchte ich die Ausgangslage der Universität Bremen für
Berufungsverfahren in den Jahren 2002 bzw. 2003 be-
schreiben und in diesem Zusammenhang die hochschul-
rechtlichen Regelungen, die Motive des damaligen Rek-
torats für sowie die Konzeption des Einsatzes von Perso-
nalberater/innen. Im zweiten Abschnitt möchte ich den
Einführungsprozess dieser Reform und ansatzweise die
Akteurskonstellation dieser Reform und im Schlusskapi-
tel den heutigen Stand der Berufungsverfahren an der
Universität Bremen kurz skizzieren und ein erstes Resü-
mee ziehen. 

1. Die hochschulpolitische und gesetzliche
Ausgangslage in den Jahren 2002/2003

Als ich im Januar 2002 zum neuen Rektor der Univer-
sität Bremen gewählt wurde, hatte gerade eine Debatte
über einen neuen Hochschulentwicklungsplan der Uni-
versität Bremen begonnen. In einer Kombination von
Einsparung und Umwidmung von Stellen für den akade-
mischen Mittelbau musste auf ca. 20 Professuren (von
der alten Planungszahl 296) verzichtet werden – bei
gleichzeitiger Einhaltung eines „alten Ziels“, den prozen-
tualen Anteil der Natur- und Ingenieurwissenschaften
zulasten der Geistes- und Sozialwissenschaften zu ver-

Wilfried Müller

Personalberater in universitären Berufungsverfahren –
ein Bericht aus der Universität Bremen

Wilfried Müller
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das war den Mitgliedern des Rektorats klar – ein Tabu-
bruch, weil eine Personalberatungsagentur von vielen
Mitgliedern der Berufungskommissionen nicht als aka-
demische Organisation bewertet werden würde und
zudem in der Regel nur Erfahrungen in Wirtschaft und
Industrie vorzuweisen hat. Vor diesem Hintergrund
musste der universitätsinterne Prozess der Einführung
dieser Neuerung zielstrebig und zu gleich politisch vor-
sichtig gestaltet werden. Das Rektorat ging davon aus,
dass die innerinstitutionelle Handlungskonstellation zur
Einführung dieser Neuerung notwendigerweise neben
dem Rektorat durch zwei wichtige Akteursgruppen ge-
prägt werden würde: den Senator für Bildung und Wis-
senschaft als staatliche Instanz der Ruferteilung und die
Dekaninnen und Dekane als Leiter/innen der 12 Fachbe-
reiche der Universität Bremen.
Da der Senator für Bildung und Wissenschaft des Landes
Bremen das Recht zur Ruferteilung hat, traf das Rektorat
als erstes eine Vereinbarung mit dieser Institution, um
im Fall von Konflikten zwischen Fachbereich und Rekto-
rat eine rechtssichere Basis für die Behandlung dieses
Konfliktes zu haben. Diese Einigung mit dem Senator für
Bildung und Wissenschaft erfolgte relativ schnell (im
Frühjahr 2003). 
Komplizierter waren die Absprachen mit den Dekanin-
nen und Dekanen der 12 Fachbereiche der Universität
Bremen. Während einige sofort zustimmten, hatten die
meisten Fragen, und einige formulierten gravierende
Vorbehalte. Auf Wunsch stellte der zuständige Ge-
schäftsführer der gewonnenen externen Beratungsagen-
tur das Verfahren verschiedenen Fachbereichen vor. Auf
dieser Basis wurde auf mehreren Sitzungen der (infor-
mellen) Dekane-Konferenz über diese Neuerung und
deren Einzelheiten intensiv diskutiert. Die Einigung zwi-
schen Rektorat und Dekaninnen und Dekanen sah die
folgenden Zusagen des Rektorats vor: 
a) Das Verfahren wird nicht für alle Fachbereiche ver-

bindlich festgelegt, sondern es beginnt in zehn von
den Fachbereichen ausdrücklich freiwillig angebote-
nen „Experimenten“, 

b) die Fachbereiche sind frei in der Auswahl der Bera-
tungsagentur, 

c) das Rektorat trägt die gesamten Kosten für die Perso-
nalberatungsagentur und 

d) das Rektorat verspricht „hoch und heilig“, das mögli-
che Votum einer Berufungskommission gegen das
Gutachten der Personalberatung ernst zu nehmen,
d.h. das Rektorat beansprucht kein Interpretations-
monopol dieses dritten Gutachtens. 

Mit diesen Informationen gab auch der Akademische
Senat diesem neuen Verfahren seinen „Segen“.
Auf dieser Grundlage wurden die Einzelheiten der Auf-
gaben der Personalberatung in den jeweiligen Beru-
fungsverfahren in ausführlichen „Freigabevereinbarun-
gen“ (u.a. Denomination, Einstufung, Aufgabenfeld in
Lehre und Forschung, Kooperation in einem Wissen-
schaftsschwerpunkt, Beteiligung anderer Fachbereiche,
etc.) zwischen Rektor und Referent (später Referentin)
für Hochschulentwicklungsplanung auf der einen Seite
und Mitgliedern des Dekanats eines Fachbereichs
einschließlich des Verwaltungsleiters auf der anderen

drei auf den Berufungslisten platzierten Bewerber/in -
nen für Professuren im Rahmen eines „Assessment Cen-
ters“ zu bewerten. Von Anfang an war nicht geplant,
dieses Gutachten der Personalberatungsagentur als
k.o.-Kriterium im Berufungsverfahren zu nutzen. Es soll-
te eine zusätzliche Bewertungsdimension für zu berufe-
nen Professorinnen und Professoren unter der Voraus-
setzung ho her wissenschaftlicher Kompetenz in For-
schung und Lehre beinhalten. Nach einer öffentlichen
Ausschreibung und Anhörung von drei Agenturen ent-
schied sich das Rektorat für ein bundesweit bekanntes
Personalberatungsunternehmen, weil dieses Unterneh-
men bereits Erfahrungen mit der Personalgewinnung
und -auswahl von Chefärzten an Krankenhäusern hatte.
Deren Arbeit in den Berufungskommissionen begann
im Sommer 2003.
Eine wichtige Voraussetzung für die Gestaltungsmög-
lichkeiten des Rektorats soll nicht verschwiegen werden:
Das im Jahre 1999 von der Bürgerschaft des Landes Bre-
men verabschiedete neue Hochschulgesetz sah eine
Machtverschiebung vom Akademischen Senat in Rich-
tung Rektorat, vor allem Rektor und Kanzler vor; und
dies hieß im Hinblick auf Berufungsverfahren für das
Rektorat zweierlei: das Recht zur Freigabe einer Profes-
sur für eine öffentliche Ausschreibung und das Recht der
Letztentscheidung in der Universität über die an den Se-
nator für Wissenschaft (staatliche Wissenschaftsverwal-
tung) weiterzuleitende Berufungsliste. Dies heißt für Be-
rufungsverfahren, dass die von den Fachbereichsräten
auf der Basis von Entscheidungen von Berufungskom-
missionen verabschiedeten Berufungslisten vor der Wei-
terleitung an die staatliche Wissenschaftsverwaltung
vom Rektorat bewertet werden. Das Rektorat kann seit
dieser Zeit von der Reihenfolge der Liste des Fachbe-
reichs – nach Anhörung des zuständigen Fachbereichs –
abweichen oder ein Verfahren abbrechen. Vorausset-
zung einer Intervention des Rektorats war allerdings die
Feststellung von Verfahrensfehlern oder einer unzurei-
chende Beachtung der Ausschreibungsanforderungen
durch die Berufungskommission bzw. den entsprechen-
den Fachbereich. Nur noch im Ausnahmefall (Existenz
eines Minderheitenvotums) musste die Berufungsliste
des Fachbereichs vom Akademischen Senat verabschie-
det werden. In der formell vom Rektorat und vom jewei-
ligen Dekanat genehmigten öffentlichen Ausschreibung
war das Erfordernis der Kooperation im Fach und mit
anderen Fächern – wie in den Ausschreibungen vieler
Universitäten – ausdrücklich enthalten – zumal das Bre-
mische Beamtengesetz ausdrücklich von Befähigung und
Eignung der zu berufenen Professorinnen und Professo-
ren spricht. Zusammengefasst: die inhaltlichen Anforde-
rungen an eine gesonderte Bewertung der Leitungs- und
Kooperationsfähigkeiten neu berufener Professorinnen
und Professoren waren hochschulrechtlich im Lande
Bremen verankert – allerdings noch nicht die Überprü-
fung dieser Fähigkeiten durch eine externe Personalbe-
ratungsagentur.

2. Der Einführungsprozess
Die Einbeziehung von externen Personalberatern als
Gäste in die Arbeit einer Berufungskommission war –
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Seite festgelegt (wohlgemerkt: bei freier Auswahl der
Agentur). Auffällig war der Sachverhalt, dass die Deka-
ninnen und Dekane von Fachbereichen mit umfassen-
den Evaluationserfahrungen ihrer Forschungs- und
Lehrleistungen wesentlich weniger Probleme mit dem
neuen Verfahren hatten und sich freiwillig anboten,
„Pioniere“ in dieser Angelegenheit zu werden, als Fach-
bereiche mit geringerer Evaluationserfahrungen bzw.
geringerer Erfahrung mit Gutachter/innen. Unabhängig
hiervon gab es allerdings Vorbehalte in und von Fä -
chern, in denen die Professorinnen und Professoren be-
rufliche Erfahrungen in der Wirtschaft hatten (Inge -
nieurwissenschaftler) oder die in ihrer eigenen Disziplin
eine gewisse wissenschaftliche Kompetenz in Personal-
auswahl und – bewertung besaßen (Betriebswirtschafts-
lehre, Psychologie). Vor diesem Hintergrund konnten
im Herbst 2003 die ersten Berufungsverfahren unter
Einbeziehung der vom Rektorat ausgewählten Personal-
beratungsagentur beginnen.
Das Rektorat hatte den Senator für Wissenschaft und
die Dekaninnen und Dekane der 12 Fachbereiche der
Universität umfassend informiert und mit allen eine Ei-
nigung über die konkrete Gestaltung der Verfahren er-
zielt, aber – wie sich schnell zeigte – war eine wichtige
Akteursgruppe unserer Berufungsverfahren nicht aktiv
für das neue Verfahren gewonnen worden: die Vorsit-
zenden und Mitglieder der Berufungskommissionen der
Fachbereiche. Bereits in den ersten Verfahren zeigte
sich, dass hier trotz der Zustimmung durch die jeweili-
gen Dekane große Vorbehalte gegenüber der Beteili-
gung von Personalberatungsagentur bestanden, insbe-
sondere in den geisteswissenschaftlichen Fachberei-
chen der Universität Bremen. Es wurden zwei Vorwürfe
formuliert: Erstens, Personalberater/innen hätten keine
Erfahrung mit akademischen Berufungsverfahren und
würden dementsprechend außerwissenschaftlichen Fä -
higkeiten zu viel Gewicht beimessen. Und zweitens, die
Integration von Personalberater/innen in Berufungsver-
fahren sei ein weiterer Schritt in Richtung „Ökonomisie-
rung“ der Universitäten: Es ginge im „Assessment“
letztlich nur um die Bewertung der Managementfähig-
keiten angehender Professorinnen und Professoren.
Über diese Vorbehalte wurden auf mehreren Sitzungen
zwischen Rektorat und Dekaninnen, z.T. In Anwesen-
heit von Mitarbeiter/innen der Personalberatungsagen-
tur und auch der Frauenbeauftragten der Universität
Bremen diskutiert. 
Das Rektorat nahm diese Vorbehalte sehr ernst, auch
wenn es sie im Kern nicht für berechtigt hielt. Mit zwei
Argumenten wurde den Kritikern erwidert: Erstens, die
externe Personalberatungsagentur hatte zwar noch
keine Erfahrungen mit Berufungsverfahren an Univer-
sitäten, aber die nicht-fachlichen Fertigkeiten von Aka-
demiker/innen konnte das Unternehmen kompetenter
als die Mitglieder unserer Berufungskommissionen beur-
teilen. Zweitens, es ging dem Rektorat nicht um eine
weitere „Ökonomisierung“ der Universitäten, sondern
um eine Stärkung der Kooperationsfähigkeit und vermit-
telt darüber um eine Stärkung der Erfolge unserer Pro-
fessorinnen und Professoren in Forschungswettbewer-
ben. Hierzu nur ein kleiner Hinweis: Die Universität Bre-
men hatte schon seit langem große Anstrengungen un-

ternommen, in der koordinierten und kooperativen For-
schung (z.B. Sonderforschungsbereiche der DFG) erfolg-
reich zu sein, und hierfür wurden kooperationsfähige
Wissenschaftler/innen benötigt. 
Allen Vorsitzenden von Berufungskommissionen wurde
schriftlich mitgeteilt, welche Ziele das Rektorat mit die-
ser Veränderung beabsichtigte. Von der grundsätzlichen
Entscheidung ging das Rektorat aber nicht ab. Wichtig
für die Akzeptanz des Verfahren war das Angebot an die
Fachbereiche, andere Agenturen mit leicht modifizier-
tem Verfahren gewinnen zu dürfen. Einer der Fachbe-
reiche (später ein zweiter) machten von diesem Recht
Gebrauch.
Problematischer waren für die zwischen Rektorat und
Dekanaten verabredeten Verfahren allerdings diejenigen
Berufungskommissionen, die sich informell darauf ver-
ständigt hatten, die Gutachten der externen Beratungs-
agentur nicht ernst zu nehmen. Gewann das Rektorat
diesen Eindruck, bat es eindringlich den jeweiligen
Dekan und den Vorsitzenden der Berufungskommission
nachträglich um eine Bewertung dieses externen Gut-
achtens. Häufig waren diese Antworten allerdings ge-
prägt durch Kritik am Verfahren.
Vor diesem Hintergrund beauftragte das Rektorat am
Ende der experimentellen Phase (im Sommersemester
2005) eine empirische Sozialforscherin der Universität,
pro und contra sowie die bisherigen Erfahrungen der
Kommissionen mit der Personalberatungsagentur zu
evaluieren: D.h. Diese erste Runde der Einführung en-
dete mit der Evaluation dieses neuen Verfahrens durch
eine Befragung der beteiligten Akteursgruppen (Vorsit-
zende der Berufungskommissionen, Dekaninnen und
Dekane sowie Rektoratsmitglieder). Ziel des Rektorats
war es, über die mögliche Kritik das Verfahren evtl. er-
neut zu modifizieren, ohne allerdings die Grundidee
aufzugeben. 
Auf Einzelheiten soll an dieser Stelle nicht eingegangen
werden; aber so viel darf gesagt werden: Die positive
Beurteilung des Verfahrens sank vom Rektorat über die
Dekanate bis zu den Vorsitzenden der Berufungskom-
missionen, und sie sank auch von Fachbereichen, die
sich ohne Umschweife für diese Ergänzung des Verfah-
rens ausgesprochen hatten, bis zu jenen mit großen Vor-
behalten während der Einführungsphase. Diese Ergeb-
nisse wurden intensiv mit den Dekaninnen und Kien-
baum besprochen und führten zu folgenden gravieren-
den Veränderungen:
• Alle während des Assessment Centers durchzuführen-

den Übungen bekamen strikt universitären Charakter
(in der Anfangsphase waren Übungen aus der Bewer-
tung von Führungskräften der Wirtschaft angeboten
worden).

• Das Verfahren wurde stärker als bisher auf die Bewer-
tung geschlechtsspezifischer Unterschiede hin ausge-
richtet. Diese Veränderung betraf vor allem die Beru-
fung von Frauen in den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften.

• Es wurden den Fachbereichen zwei Alternativen ange-
boten: Das „kleine“ und das „große“ Verfahren. Das
kleine Verfahren bestand im Durchlaufen des Assess -
ment Centers des ausgewählten Personalberatungsun-
ternehmen und das „große Verfahren“ dagegen darin,
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dass die Mitarbeiter/innen des Personalberatungsun-
ternehmens nicht nur das Assessment durchführten,
sondern von der ersten Sitzung an sich an den Sitzun-
gen der Berufungskommission als Gäste beteiligten.
Darüber hinaus waren die Fachbereiche frei in der Ge-
winnung einer anderen Agentur (sollte diese teurer als
die ausgewählte Agentur sein, hatten sie allerdings die
Differenz aus eigenen Mitteln zu zahlen).

• Das Rektorat verlangte nur noch bei der Freigabe einer
W3-Professur die Beteiligung eines Personalbera-
tungsunternehmens; für W2-Verfahren konnten die
Fachbereiche sich freiwillig dafür entscheiden oder es
ablehnen, und für W1-Professuren war diese Verfah-
rensänderung nicht vorgesehen.

Während das Rektorat auf der Basis der intensiven Dis-
kussion mit Dekaninnen und Dekanen und auch den
Vorsitzenden der Berufungskommissionen mit den Ver-
antwortlichen des Personalberatungsunternehmens eine
Reihe von Vorschlägen zur Änderung des Verfahrens er-
arbeitete – in der Hoffnung auf einen Anstieg der Akzep-
tanz –, gab es die Idee als solche nie auf: Es sollten sorg-
fältiger als bisher die nicht-fachlichen Fähigkeiten der
Bewerber/innen und Bewerber bewertet werden, weil in
einer mittelgroßen, eher finanziell schwach ausgestatte-
ten Universität die interne Kooperation ein Schlüssel für
Erfolg in Lehre und Forschung ist. Entscheidend war für
das Rektorat nicht die Durchsetzung des ursprünglich
ausgewählten konkreten Verfahrens (Assessment Cen-
ter), sondern die sorgfältigere Bewertung der Leitungs-
und Kooperationskompetenzen der Bewerber/innen un -
ter Mithilfe einer professionellen Personalberatungs-
agentur. Und dieses Ziel konnte das Rektorat mit vielen
Zugeständnissen an die Berufungskommissionen
schließlich durchsetzen. Hilfreich für die Einführung war
zweifellos der Anstieg der Macht des Rektorats in Beru-
fungsangelegenheiten, weniger – wie man vielleicht
denken konnte – über das Recht zur abschließenden
universitären Entscheidung über eine Berufungsliste als
vor allem durch das Recht zur Freigabe der Ausschrei-
bung einer Professur auf der Basis eines umfassenden
Vereinbarung mit dem entsprechenden Fachbereich. 
Im abschließenden Abschnitt sollen keine Einzelheiten
der Verfahren erläutert werden, weil die Vertraulichkeit
im Umgang mit Personalvorgängen gewahrt werden soll.
Ich möchte aber abschließend einige allgemeine Wir-
kungen der Einbeziehung von Personalberater/innen in
Berufungsverfahrens kurz erläutern.

3. Zusammenfassende Betrachtung: 
Folgen der Verfahrensänderung

Seit Frühjahr 2009 ist die Hinzuziehung professionellen
externen Sachverstands für die Feststellung der außer-
fachlichen Eignung fester Bestandteil einer überarbeite-
ten und vom Akademischen Senat verabschiedeten völ-
lig neuen Berufungsordnung, in der neben der Einho-
lung eines externen Gutachtens für die Bewertung der
„außer-fachlichen“ Fähigkeiten viele weitere Änderun-
gen vorgenommen wurden, z.B. die Möglichkeit einer
Beschleunigung der Verfahren durch eine Minderung
der Mitgliederzahl der Berufungskommissionen, die Ein-

führung eines in Anlehnung an die Evaluationsverfahren
von Sonderforschungsbereichen so genannten „fach-
fremden Beraters“ etc.. Auf einer Sitzung des Rektorats
mit den Dekaninnen und Dekanen sowie den „fachfrem-
den Beratern“ im Jahre 2010 war die allgemeine Zufrie-
denheit mit der Einbeziehung externer Personalbera-
ter/innen relativ – im Verhältnis zu früher – sehr groß,
speziell mit dem sogenannten „großen Verfahren“. Die
Einbeziehung von Personalberaterinnen oder Personal-
beratern scheint also heute weitgehend bei den Profes-
sorinnen und Professoren der Universität Bremen akzep-
tiert zu sein. Kritische Töne aus Berufungskommissionen
sind nicht ganz verschwunden, aber doch deutlich
schwächer geworden. 
In der Zwischenzeit gehen die Berufungskommissionen
sehr viel sorgfältiger mit der Überprüfung und Bewertung
der fachinternen oder auch fachübergreifenden Koopera-
tionswilligkeit und -fähigkeit der Bewerber/innen um. In
einigen Fällen ist bei gleich großen Kompetenzen von
zwei oder drei konkurrierenden Bewerber/innen diese
spezielle soziale Anforderung sogar ausschlaggebend für
die Listenplatzierung gewesen. Es gibt offensichtlich drei
allgemeine Wirkungen der Integration der Personalbera-
tungsagenturen in Berufungskommissionen:
• Insgesamt achten die Berufungskommissionen sehr

viel sorgfältiger auf die sozialen Kompetenzen als das
vor der Veränderung der Fall war: Leitungs- und Ko-
operationsfähigkeit werden heute ernster als früher
genommen. 

• Implizite Urteile oder gar „Vorurteile“ über die sozia-
len Fertigkeiten einzelner Bewerber/innen müssen
heute expliziert werden. Alle Mitglieder einer Kom-
mission werden „sanft“ gezwungen, ihre Urteile über
die Kompetenzen einzelner Bewerber/innen mündlich
offen darzulegen.

• Und schließlich ist fast allen Kommissionen in der Zwi-
schenzeit aufgefallen, dass die Bewerberinnen im Hin-
blick auf ihre Leitungs- und Kooperationsfähigkeiten
wesentlich selbstkritischer sind als ihre männlichen
Kollegen. D.h. die Wissenschaftlerinnen stehen ihren
männlichen Kollegen in der Leitungs- und Kooperati-
onsfähigkeit in nichts nach, sie sind nur selbstkritischer.

Abschließend wage ich ein allgemeines Resümee dieser
Reform: Grundlegendere Veränderungen (in diesem Fall
von Berufungsverfahren) sind durchaus an Universitäten
möglich, wenn an den Hochschulen die folgenden Re-
geln beachtet werden: 
• Die Information und Kommunikation zwischen den

verschiedenen Akteursgruppen ist die entscheidende
Voraussetzung für eine gewisse inneruniversitäre Ver-
ständigung. Ohne diese regelmäßige Diskussion zwi-
schen den Entscheidungsträgern kann die berechtigte
oder auch nicht berechtigte Kritik an der Neuerung
nicht konstruktiv gewendet werden.

• Die Beteiligung der betroffenen Statusgruppen ist not-
wendig und ein wesentliches Element der langfristigen
Akzeptanz der Reformen.

• Der Prozess hat zwar viel länger als geplant gedauert,
dafür ist er aber auch heute stabil; d.h. diese Verände-
rung hat in der Zwischenzeit eine hohe Akzeptanz 
erfahren.
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Zusammengefasst: Die Handlungskonstellationen für
grundlegende Innovationen sind an deutschen Univer-
sitäten zwar kompliziert; aber wenn das Rektorat die
hochschulpolitisch relevanten Akteure an dem Verände-
rungsprozess beteiligt, können gravierende Veränderun-
gen realisiert werden: der Einführungs- und Umset-
zungsprozess wird allerdings relativ lange dauern!

n Dr. Wilfried Müller, Hochschulberater,
Rektor der Universität Bremen von 2002-2012, 
E-Mail: wmueller45@t-online.de
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1. Human Resources in der 
Wissensgesellschaft

In der Wissensgesellschaft ist die Suche und Gewinnung
von Talenten die zentrale Beschaffungsaufgabe von Or-
ganisationen. Dies gilt insbesondere für Organisationen,
deren Kapital überwiegend aus Träger/innen von Talen-
ten besteht. Um sie ist der „War for Talent“ (Michaels et
al. 2001) entbrannt: es ist zukunftsentscheidend für Or-
ganisationen, sie zum geeigneten Zeitpunkt in geeigne-
ter Zahl zu finden und zu binden. Im Maße wie Organi-
sationen in der Wissensgesellschaft entstehen und
wachsen, wächst auch deren Bedarf nach herausragen-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Handlungs-
optionen potenzieller Bewerber/innen vergrößern sich
mithin zunehmend, nicht zuletzt durch bessere Zugänge
zu den internationalen Arbeits- und Beschäftigungs-
märkten. Organisationen reagieren und entwickeln fle-
xible Personalgewinnungsstrategien, um geeignetes Per-
sonal in die eigene Organisation zu holen. Dabei spielen
verschiedene Aspekte eine Rolle wie z.B. Ausstattung
der Stelle oder persönliches Gehalt. Im Personalgewin-
nungsverfahren gerät dabei der Faktor Zeit immer stär-
ker ins Augenmerk – Zeit sowohl im chronometrischen
Sinne (wie lange dauern Verfahren der Gewinnung ins-
gesamt) als auch im chronologischen Sinne (wie viele
zeitbindende Gewinnungsschritte gibt es, in welcher
Abfolge und wie lange dauern sie). Lange Verfahren, ein
wenig transparenter Auswahlprozess und ein unsicherer
Ausgang können in hochkompetitiven, dynamischen Ar-
beitsmärkten zu einem KO-Kriterium für Bewerber/ -
innen werden: solche Bedingungen führen entweder
nicht zur Bewerbung oder das Bewerbungsverfahren
wird durch den Bewerber/die Bewerberin von sich aus
vorzeitig beendet. 

2. People Business an Hochschulen 
Hochschulen sind Akteure in der Wissensgesellschaft
und mithin gilt der oben skizzierte Sachverhalt auch für
sie. So hat zudem u.a. der Wandel der Hochschulen im
Zuge der Bolognareform und des damit verbundenen
Konzeptes der unternehmerischen Hochschule sowie
der damit einhergehenden Internationalisierung dazu

geführt, dass Hochschulen miteinander stärker als früher
im Wettbewerb stehen. Davon abgesehen wird es auch
im Sinne des für Akkreditierungen geforderten und zu
Recht ausgebauten Qualitätsmanagements immer wich-
tiger, qualifiziertes Personal zu rekrutieren. Auch für
Hochschulen ist der eingangs erwähnte War for Talent
ausgebrochen. Er umfasst dabei sowohl die traditionel-
len Bereiche der Hochschullehre (Professor/innen, wis-
senschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/innen) als
auch die Administration (Hochschulverwaltung, -mana-
gement). Daneben tritt der neue dritte Bereich: die Ent-
wicklung neuer Personalkategorien, in denen die strikte
Unterscheidung zwischen Administration und Wissen-
schaft/Kunst immer mehr verschmilzt: blended profes-
sionals (Whitchurch 2008, S. 6), Third Space Professio-
nals (ebd., S. 7), neue Hochschulprofessionen (Klumpp/
Teichler 2006, S. 120).
Für die Auswahlprozesse aller Personengruppen – der
traditionellen wie der neueren – gilt, dass die Art und
Weise, wie und wie lange diese ablaufen, das Ansehen
der Institution in der Öffentlichkeit als guter oder weni-
ger guter Arbeitgeber bestimmt (vgl. Universität Biele-
feld 2008) und dadurch ein Erfolgs- oder Misserfolgsfak-
tor bei der Personalgewinnung werden.

3. Gewinnung/Berufung von Professor/innen
– warum so wichtig?

Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind für Hochschulen in allen Bereichen be-
deutsam: für Studium und Lehre, Forschung und Ent-
wicklung und die Dienstleister. Im Folgenden werden
die Überlegungen auf die Gruppe der zu gewinnenden
Professor/innen begrenzt. Die besondere Bedeutung
von neuberufenen Professoren und Professorinnen ist
zum einen durch die Grundlegung einer langfristigen
Ausrichtung in Lehre und Forschung, zum anderen
durch die hohen Erwartungen der anderen Hochschul-
mitglieder begründet, die mit einer Neuberufung ver-
knüpft sind. So schreiben Bloch und Burkhardt (2010, S.
75), die Neuberufenen sollten „[…] Ideen- und Impuls-
geber für Qualitätsentwicklung, Positionierung und Ver-
änderung sein, sie sollen kreativ und innovativ For-
schung und Lehre gestalten und erfolgreich prägen.

Herbert Grüner & Anke Schmidt

Die Gewinnung professoralen Personals 
an künstlerischen Hochschulen: 
Strategieüberlegungen zur Qualität von
Berufungsverfahren unter chronologischen
und chronometrischen Aspekten

Anke SchmidtHerbert Grüner
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Kurz um: Sie sind Hoffnungsträger der Entwicklung und
Veränderung von Forschungspotenzialen und Lehrprofi-
len und mit hohen Erwartungen bezüglich der Qualitäts-
entwicklung belegt. Sie sind die Träger und Verantwort-
lichen der künftigen Hochschulentwicklung.“ 

4. Berufungsverfahren – warum so schwierig?
Die allgemeine Problematik der langwierigen Beru-
fungsverfahren an deutschen Hochschulen wurde bereits
zu Beginn des Millenniums vom Wissenschaftsrat er-
kannt, erforscht und belegt. Die vom Wissenschaftsrat
darauf basierenden Empfehlungen wurden 2005 veröf-
fentlicht. Trotz der Kenntnis über die Schwierigkeiten
solcher Verfahren scheinen manche Ursachen schlicht
nicht behebbar: so verfügen etwa nicht alle Hochschu-
len über das Berufungsrecht, wodurch die Landesregie-
rung als Verhandlungspartner gesetzt ist; ein Umstand,
der die Verfahren weiter verzögern kann. Berufungsver-
fahren sind außerdem über Gesetze stark reglementiert
und in der Ausgestaltung an diese gebunden. Neu ein-
gesetzte Vorsitzende der Berufungskommission sind oft
nicht ausreichend über die rechtlichen Bedingungen in-
formiert und kennen die Prozessabläufe nicht. 
Durch verschiedene Probleme im Prozessablauf wie
etwa dem Absprung des/der Erstplatzierten, rechtliche
Verstöße oder Befangenheit eines Berufungskommissi-
onsmitgliedes und/oder eines/einer Gutachters/Gutach-
terin verzögern sich die Verfahren mitunter um Jahre.
Laut Große et al. (2007) verzögern sich Berufungsverfah-
ren auch durch „[…] eine Vielzahl von verwaltungstech-
nischen und juristischen Hürden. Deutsches Sonderrecht
führt zu einer potenziellen Klagemöglichkeit von Bewer-
bern. Gutgemeinte Regelungen und Gesetze wirken sich
stark nachteilig auf den Verlauf der Berufungsverfahren
und die Kommunikation zwischen Bewerbern und Kom-
mission aus.“ Die vielschichtige Problematik der Beru-
fungsverfahren gilt deutschlandweit. Das zeigt sich
unter anderem auch an der Tatsache, dass z.B. CHE
einen sogenannten „OnlineCHEck Berufungen“ anbie-
tet. Immer mehr Hochschulen greifen wegen des hohen
Arbeitsaufwandes, der Komplexität und der damit ein-
hergehenden Störanfälligkeit der Verfahren auf speziali-
sierte Personalberater zurück, so etwa auf Leaders in
Science des Deutschen Hochschulverbandes (DHV). 
Solche und andere Probleme sind für lange Berufungs-
verfahren verantwortlich und ein Wettbewerbsnachteil,
da u.U. die Erstplatzierten sich währenddessen schon
anderweitig orientiert haben und nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Extern schaden sie nicht zuletzt der Repu-
tation der Hochschule als Arbeitgeber. Intern können sie
dazu führen, dass dringend benötigte Lehre nicht sicher-
gestellt werden kann. Außerdem besteht die Gefahr,
dass bei einem langandauernden Berufungsverfahren
manche Mitglieder der Berufungskommission ausschei-
den, was zu einer weiteren Verzögerung führt. 
Den Hochschulen werden diese Probleme zunehmend
bewusst. Sie reagieren und beginnen ein Berufungsma-
nagement auf- bzw. auszubauen. Erste Qualitätskriterien
dazu haben sich etabliert. So vergibt beispielsweise der
Deutsche Hochschulverbund ein Gütesiegel für „Faire
und transparente Berufungsverfahren“. 

5. Chronometrische und chronologische 
Befunde zu Berufungsverfahren am 
Beispiel einer kleinen Spezialhochschule

Im Gegensatz zu Hochschulen des Typus Universität oder
Fachhochschule sind künstlerische Hochschulen durch
eine Reihe von Besonderheiten gekennzeichnet. Dies
trifft u.a. auch auf die erforderliche Qualifikation ihrer
Professor/innen zu, die durch künstlerische und nicht
durch wissenschaftliche Leistungen charakterisiert ist. Sie
ist anders zu definieren und ihre Eignungsfeststellung be-
darf der besonderen Prüfung. Dennoch gelten auch für
künstlerische Hochschulen – zwar mit Ausnahmen – im
Wesentlichen die Auswahlverfahren, die aus der univer-
sitären Tradition stammen und oftmals nur bedingt pas-
sen. So weisen u.a. zur Thematik der einzuholenden Gut-
achten über die Feststellung der Eignung von Bewer -
bern/innen Dölle und Schröder (2014) darauf hin, dass
sich Gutachten nur bedingt zur Messung künstlerischer
Leistungen eignen. 
Die Hochschule für Künste Bremen (HfK) ist eine Spezial-
hochschule mit rund 900 Studierenden in den beiden
Fachbereichen Kunst & Design und Musik und 65 Profes-
soren und Professorinnen. In der Gruppe der künstleri-
schen Hochschulen liegt sie gemessen an der Studieren-
denzahl ungefähr im Mittelfeld. Zum Vergleich: die größ-
te künstlerische Hochschule in Deut schland (Universität
der Künste Berlin) hat rund 3.500 Studierende.
Die HfK Bremen besitzt nicht das Berufungsrecht, dieses
steht der Landesregierung (Senatorin für Bildung und
Wissenschaft) zu. Nach der Stellenfreigabe durch das
Land beginnt der Prozess der Personalgewinnung, der
mit der Berufung durch den/die Senator/in bzw. die Ruf -
annahme des Bewerbers/der Bewerberin endet. 
Der Berufungsprozess ist kleinteilig, kompliziert und
somit höchst labil. Im Rahmen des Benchmarking-Clubs
zu Berufungsverfahren an Musikhochschulen von Frank
Dölle und Thomas Schröder1 (Deutsches Zentrum für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung & HIS Hoch-
schulentwicklung 2014) in Zusammenarbeit mit der
Hochschule für Künste Bremen wurde der Prozess unter-
sucht und in seinen Einzelheiten dargestellt. Auf diese
Einzelheiten kann hier nicht näher eingegangen werden,
jedoch veranschaulicht die Darstellung des Berufungs-
prozesses an der HfK Bremen die Komplexität dessel-
ben. In der Analyse wurden zwei Ebenen unterschieden:
die Ebene der am Berufungsprozess beteiligten Ak -
teur/innen und die Ebene der verschiedenen Prozess-
schritte im Zeitablauf. Beteiligte Akteur/innen sind: Die
Senatorin für Bildung und Wissenschaft (SBW), der
Kanzler, das Rektorat, der/die Dekan/in, die Fachbe-
reichsverwaltung, der Fachbereichsrat, der/die Vorsit-
zende der Berufungskommission, die Berufungskommis-
sion, das Dezernat Personal, der/die Bewerber/in,
der/die Gutachter/in, die Schwerbehindertenvertretung
und die Frauenbeauftragte. Die fünf Phasen teilen sich

1 Frank Dölle & Thomas Schröder. Benchmarking-Club Musikhochschulen,
2010-2013, siehe dazu den Artikel in diesem Heft, Dölle, F./Schröder,  T.
(2014): Wer sucht, der findet – wer besser sucht, findet besser. Empfeh-
lungen zur Gestaltung von Berufungsverfahren an Musikhochschulen. Bie-
lefeld. 
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auf in Phase I: Vorbereitung, Prüfung, Freigabe und Aus-
schreibung; Phase II: Bewerbung und Erstauswahl,
Phase III: Berufungsvortrag, Endauswahl, Listenbe-
schluss, Berufungsvorschlag durch den Fachbereich;
Phase IV: Zustimmungsverfahren und Ruferteilung und
letztlich die Phase V: Berufungsverhandlungen, Rufan-
nahme, Ernennung/Berufung. Jede Phase umfasst zwi-
schen 8 und 29 Schritte, so dass insgesamt 113 Prozess-
schritte erfasst worden sind, bei Vorliegen von Bewer-
bungen Schwerbehinderter 115 Prozessschritte.
Der untersuchte Prozessverlauf wird zwar in  allen Hoch-
schulen ähnlich sein, kann jedoch bei kleineren Spezial-
hochschulen mit einer geringen Zahl von Akteur/innen
in der akademischen Selbstverwaltung und der Hoch-
schulverwaltung mit häufig weniger Routineerfahrung
negative Zeiteffekte haben.
An der HfK Bremen wurden im Betrachtungszeitraum
von 2008 bis 2012 insgesamt 8 Berufungen durchge-
führt, die alle erfolgreich verliefen. Der niedrigste Wert
lag im Jahr 2009 bei 0 (keiner Berufung), der höchste
Wert im Jahr 2010 bei 3 Berufungen. Durchschnittlich
gab es in o.g. Zeitraum 2 Berufungen pro Jahr. 50 Prozent
der Berufungen erfolgte durch eine Zweierliste, 38 Pro-
zent durch eine Dreierliste und 13 Prozent durch eine
Einerliste. Die durchschnittliche Dauer der Berufungsver-
fahren betrug 9 Monate, wobei die maximale Dauer bei
13 Monaten, die minimale Dauer bei 4 Monaten lag. 
Im Vergleich zu großen Hochschulen führen künstleri-
sche Hochschulen wie die HfK wenige Verfahren pro
Jahr durch. Ein umfangreiches Routinewissen wie in den
großen Hochschulen mit vielen Verfahren kann deshalb
bei einer Reihe von am Verfahren beteiligten Personen
kaum entstehen. Zeitliche Verzögerungen können eine
Folge hiervon sein, aufgrund von z.B. möglicher höherer
Fehlerhäufigkeit und deren Beseitigung oder des Er-
werbs von relevantem Grundwissen. Deshalb werden
bei der Gewinnung von Ideen zur Beschleunigung des
Berufungsprozesses die Besonderheiten kleiner künstle-
rischer Hochschulen berücksichtigt und allgemeine
Empfehlungen spezifisch geprüft. 

6. Ideen zur Beschleunigung der 
Personalgewinnung am Beispiel 
einer kleinen Spezialhochschule 

Das Berufungsverfahren der HfK Bremen wird derzeit,
auch anhand der Ergebnisse des Benchmarking-Clubs
der Musikhochschulen, mit dem Ziel überarbeitet, Ver-
fahren schlanker, transparenter und zügiger zu gestalten.
Dies ist sowohl für die Bewerber/innen eine Verbesse-
rung als auch für die HfK-Beteiligten. Zur Gewinnung zu-
sätzlicher Ideen werden weitere Empfehlungen verwen-
det. Dazu gehört der o.g. OnlineCHEck Berufungen von
CHE mit den Schwerpunkten: 
„• Serviceorientierung gegenüber den 

Bewerber(inne)n
Unterstützungsangebote und orientierende Informa-
tionen der Hochschule für die Bewerber(innen).

• Wertschätzung der Bewerber(innen)
Achtung der Person, Interessen, Konzepte und Bedar-
fe der Bewerber(innen) im Auswahlverfahren.

• Strategieorientierung des Verfahrens
Enge der Verzahnung zwischen Strategien/Zielen der
Hochschule und dem Berufungsverfahren.

• Qualitätssicherung im Verfahren 
Qualitätssicherung in der Vorbereitung und Durch-
führung des Berufungsprozesses und im Hinblick auf
das Ergebnis des Verfahrens.

• Transparenz und Controlling des Verfahrens
• Professionalität und Effizienz des Verfahrens

Klare Zuständigkeitsverteilung und umfassende Infor-
miertheit der für die Ausschreibung und Verfahrens-
durchführung Verantwortlichen.

• Diversity-Management des Verfahrens 
Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenslagen der
Bewerber(innen) und der Bestimmungen des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes.“

Hinsichtlich der Personalgewinnung weisen z.B. Dölle
und Schröder (2014), der Wissenschaftsrat (2005, S. 5)
und die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen
(2007, S. 10) auf die Wichtigkeit einer „aktiven Rekrutie-
rung“ von Bewerber/innen hin. Statt nur durch Aus-
schreibungen auf Bewerbungen zu warten, sollten ge-
eignet erscheinende Personen aktiv angesprochen wer-
den. Auch sog. Scheinbewerbungen im Rahmen von
Bleibeverhandlungen an der eigenen Hochschule verzö-
gern oftmals Berufungsverfahren un nötig, weshalb die
aktive Rekrutierung ein geeignetes Mittel ist. Ob der
durch seine Besonderheit z.T. gut überschaubare Kunst-
betrieb mit einer begrenzten Anzahl von Akteur/innen
und deren gegenseitiges Kennen für dieses Verfahren
geeignet ist, bedarf jedoch der sehr genauen Prüfung
möglicher Vor- und Nachteile. Die Bekanntschaft von
Bewerben/innen und Berufungskommissionsmitgliedern
kann durchaus hilfreich sein, darf jedoch nicht zu einer
Befangenheit führen.
Ein Element im Berufungsverfahren stellen die Gutach-
ten zur Eignungsfeststellung dar. Sie sind im Bremischen
Hochschulgesetz benannt (§18,2) und werden i.d.R.
nach Eingrenzung der Bewerber/innen durch die Beru-
fungskommission eingeholt. Gegenwärtig ist somit aus-
geschlossen, das von Dölle und Schröder empfohlene
Auswahlinstrument der Lehrprobe anstelle von Gutach-
ten anzuwenden. Allerdings gilt es zu prüfen, ob von der
geübten Praxis der Einholung mehrerer Einzelgutachten
zugunsten eines vergleichenden Gutachtens abzuwei-
chen ist. Das könnte unter Zeitgesichtspunkten vorteil-
haft sein: man ist nicht auf die zeitnahe Zulieferung
mehrerer Gutachter/innen angewiesen. Des Weiteren ist
zu prüfen, ob nicht auch die Vorgabe einer Gutachten-
struktur sowohl den Gutachtern/innen als auch den
Nutzer/innen hilft und somit positive Zeiteffekte er-
bringt. Schließlich ist die Benennung von Berufungsbe-
auftragten, die in allen Verfahren begleitend mitwirken
und sich dann Routinewissen aneignen können, für viele
Hochschulen ein qualitätssteigerndes und zeiteinsparen-
des Verfahren. Für die speziellen Belange einer künstle-
rischen Hochschule wäre dies näher zu untersuchen,
nicht zuletzt aufgrund des knappen Personalbestands.
Alternativ dazu kann ein elaborierter Berufungsleitfaden
Routinen der Akteure ersetzen, ein Leitfaden, der die
einzelnen Schritte des Prozesses, die Zuständigkeiten
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und Fristen klar benennt und dessen Anwendung z.B.
dem/der Berufungskommissionsvorsitzenden obliegen
könnte (Wissenschaftsrat 2005, S. 35f.). 
Ebenso hilfreich erscheint es, die Berufungskommission
auch in der vorlesungsfreien Zeit tagen zu lassen (Wis-
senschaftsrat 2005, S. 35). Wenngleich Hochschulen als
„Saisonbetriebe“ damit Schwierigkeiten haben, ist die
Zeitgewinnung ein schlagendes Argument hierfür. 

7. Abschlussbemerkung
Die richtige Person für eine bestimmte Stelle zu finden,
ist für den Erfolg der suchenden Organisation zentral. In
der Wissensgesellschaft gilt dies in besonderer Weise, da
Human Resources der ausschlaggebende Erfolgsfaktor
sind. Deshalb sind Personalgewinnungsstrategien in ho -
her Qualität erforderlich – dem Zeitfaktor kommt dabei
eine wichtige Bedeutung zu.
Zusammenfassend für Hochschulen lässt sich konstatie-
ren, dass ein qualitativ hoher Standard in der Durch-
führung von Berufungsverfahren ein essentieller Faktor
hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit und der strate-
gischen Ausrichtung darstellt und somit grundlegend für
die Hochschulentwicklung ist. Die gesetzlich streng ge-
regelten Auswahlverfahren aus der Tradition der Univer-
sitäten sind nicht immer mit den besonderen Bedingun-
gen kleiner Spezialhochschulen kompatibel. Ein wesent-
licher Baustein zur Verbesserung von Berufungsverfah-
ren stellt die zeitliche und prozessuale Verkürzung der
Verfahren dar. Um hoch motivierte Mitarbeiter/innen zu
gewinnen, bedarf es seitens der Hochschule darüber
hinaus auch einer aktiveren Herangehensweise (mögli-
che Direktansprache) und einer Nutzung von geeigneten
Verfahren und Instrumenten bei den Berufungsprozes-
sen. Ergebnis hiervon kann eine deutliche Steigerung
der Qualität dieser Prozesse sein.
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Die Berufung von Professorinnen und Professoren ist ein
zentrales strategisches Instrument zur Steuerung, Profil-
bildung und Entwicklung einer Hochschule. Dies trifft
auf Musikhochschulen in gleichem Maße wie beispiels-
weise auf Universitäten und Fachhochschulen zu. Die
Betrachtung von Berufungsverfahren beschränkt sich in
der Regel auf Berufungsverfahren für wissenschaftliche
Professuren an Universitäten (vgl. Hermann 2007;
Birke/Brünner 2010; Zimmermann 2006). Diese Beru-
fungsverfahren unterscheiden sich jedoch an relevanten
Stellen von Berufungsverfahren zur Feststellung geeig-
neten künstlerischen Personals an Musikhochschulen.
Mit Blick auf die Situation von Musikhochschulen lassen
sich folglich spezifische Herausforderungen benennen,
die es bei der Durchführung von Berufungsverfahren zu
berücksichtigen gilt und die eine gesonderte Betrach-
tung für diesen Hochschultypus rechtfertigen. Daraus re-
sultieren unterschiedliche Fragestellungen, beispielswei-
se um welche konkreten Spezifika es sich handelt, inwie-
fern sich diese auf die Gestaltung der Berufungsverfah-
ren auswirken und welche Empfehlungen sich daraus
ableiten lassen. Um Antworten darauf zu finden, haben
sich in 2013 insgesamt acht Musikhochschulen im
„Benchmarking-Club der Musikhochschulen“ intensiv
mit dem Thema „Berufungsverfahren an Musikhoch-
schulen“ auseinandergesetzt und Empfehlungen zur Ge-
staltung von Berufungsverfahren für diesen Hochschul-
typus erarbeitet, auf die im vorliegenden Beitrag einge-
gangen wird.

1. Spezifika von Berufungsverfahren an 
Musikhochschulen

Berufungsverfahren haben maßgebliche Auswirkungen
auf das fachliche Renommee der Hochschule, da die
Auswahl geeigneter Personen einen wesentlichen Faktor
für die Sicherung einer hohen Qualität in den für Musik-
hochschulen zentralen Aufgabenfeldern Lehre und
künstlerische Entwicklung darstellt (vgl. Zimmermann
2006, S. 86). Das für andere Hochschultypen relevante
Aufgabenfeld der Forschung tritt hingegen in den Hin-
tergrund und ist lediglich bei Berufungsverfahren für
wissenschaftliche Professuren von Belang, die jedoch
nur einen geringen Anteil der Professuren an Musik-
hochschulen ausmachen.

Entsprechend gestalten sich Berufungsverfahren als
komplexe und differenzierte Prozesse zur Feststellung
der jeweils am besten für die ausgeschriebene Position
geeigneten Person und zur Gewinnung herausragenden
künstlerischen und wissenschaftlichen Personals. Vor
diesem Hintergrund ist das Anliegen der Hochschulen
verständlich, Berufungsverfahren mit entsprechender
Sorgfalt zu planen, durchzuführen und schließlich erfol-
greich abzuschließen. Die Beteiligung einer Vielzahl
verschiedener Akteure sowohl aus dem akademischen
Bereich als auch dem Verwaltungsbereich sowie die
Laufzeit der Verfahren, die sich meist über mehrere 
Monate, manchmal sogar über Jahre erstrecken kön-
nen, erfordern entsprechende übergeordnete Maßnah-
men der Qualitätssicherung und Koordination des ge-
samten Verfahrens.
Bei der Durchführung von Berufungsverfahren lassen
sich für Musikhochschulen folgende spezifische Heraus-
forderungen benennen:
• Die einzelnen Berufungsverfahren haben für Musik-

hochschulen aufgrund deren geringer Größe (gemes-
sen am künstlerischen und wissenschaftlichen Perso-
nal, der Zahl der in der Administration Beschäftigten,
der Zahl der Studierenden sowie am Budget) erhebli-
che Auswirkungen. Fehlberufungen wirken sich im be-
sonderen Maße nachhaltig negativ aus, insbesondere
bei Professuren mit herausragender Bedeutung, den
sogenannten Eckprofessuren. Dieser Umstand ist mit
einem entsprechenden Erfolgsdruck auf alle am Beru-
fungsverfahren Beteiligten verbunden.

• Musikhochschulen verfügen im Vergleich zu Univer-
sitäten über eine kleinere, wenngleich professionell ar-
beitende Administration. Die Arbeitsbelastung durch
Berufungsverfahren, insbesondere wenn diese erfolg-
los verlaufen, kann in weit geringerem Ausmaß als bei
größeren Hochschulen kompensiert werden. Dement-
sprechend ist die Notwendigkeit für effiziente und ef-
fektive Prozesse in besonderem Maße gegeben.

• Musikhochschulen weisen Besonderheiten im Studi-
enablauf auf, die sich in speziellen Unterrichtsformen
und didaktischen Konzeptionen widerspiegeln. Bei-
spielhaft dafür sind der hohe Anteil von Einzelunter-
richt oder die musikalische Frühförderung musikalisch
Hochbegabter (vgl.  Jacob 2009, S. 60ff.; RKM 2011, 
S. 19f. und S. 37). Zum Selbstverständnis der Musik-

Frank Dölle & Thomas Schröder

Wer sucht, der findet – wer besser sucht,
findet besser. 
Empfehlungen zur Gestaltung von 
Berufungsverfahren an Musikhochschulen Thomas SchröderFrank Dölle
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hochschulen gehört die Einheit von Lehre, Kunstaus -
übung und Forschung, letztere insbesondere in der be-
sonderen Form künstlerischer Entwicklungsvorhaben
(vgl.  RKM 2011, S. 28). Diese Rahmenbedingungen
haben wesentlichen Einfluss darauf, dass sich die Kri-
terien und der Ablauf bei der Auswahl geeigneter Per-
sonen an Musikhochschulen von denen im wissen-
schaftlichen Bereich an Universitäten unterscheiden.
Zwangsläufig hat dies Auswirkungen auf das Vorgehen
und die Entscheidungsfindung im Rahmen von Beru-
fungsverfahren an Musikhochschulen. Der pädagogi-
schen Eignung kommt besondere Bedeutung zu und
die Fragestellung „Was ist gute Kunst?“ ist weniger
greifbar und schwieriger zu beantworten, als die Fest-
stellung von Kompetenzen, die für wissenschaftliche
Professuren erforderlich sind.

• Einen weiteren zu berücksichtigenden Faktor in Beru-
fungsverfahren an Musikhochschulen stellt die kleine
Fachcommunity dar, aus der sich einerseits der für eine
Berufung geeignete Personenkreis rekrutiert, in der
andererseits aber auch geeignete unabhängige Gut-
achter oder hochschulexterne Beteiligte am Beru-
fungsverfahren zu finden sind. Dies bringt zum einen
zeitliche Rückwirkungen auf Berufungsverfahren mit
sich. Zum anderen sprechen sich Qualitätsmängel in
Berufungsverfahren schneller herum und können das
Image der Hochschule in der jeweiligen Fachcommu-
nity nachhaltig beeinträchtigen. 

2. Vorgehensweise
Ausgehend von den genannten Überlegungen setzten
sich die im Benchmarking-Club Musikhochschulen zu-
sammenarbeitenden Musikhochschulen in mehreren
Workshops intensiv mit dieser Thematik auseinander.
Am „Benchmarking-Club Musikhochschulen“ beteiligen
sich seit der zweiten Jahreshälfte 2010 die Hochschule
für Künste Bremen, die Hochschule für Musik Detmold,
die Folkwang Universität der Künste Essen, die Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, die
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover,
die Hochschule für Musik und Tanz Köln sowie die
Hochschule für Musik und Theater Rostock. Im Jahr
2013 ist die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
hinzugestoßen. Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, in
Form eines systematischen Vergleichs und kontinuierli-
chen Austauschs relevante strategische Fragestellungen
zu bearbeiten und Empfehlungen für die Handlungspra-
xis zu erarbeiten. Im Zentrum der jüngsten Workshop -
reihe wurde in 2013 das Thema „Berufungsverfahren an
Musikhochschulen“ gemeinsam bearbeitet. Daraus sind
die in diesem Beitrag vorgestellten Empfehlungen zur
Gestaltung von Berufungsverfahren an Musikhochschu-
len hervorgegangen.
Der Benchmarking-Club hat seinen Ausgangspunkt in
der Zusammenarbeit und dem Austausch der Kanzlerin-
nen und Kanzler der beteiligten Musikhochschulen. Je
nach Art der behandelten Fragestellung werden jedoch
die Entscheidungsebenen oder Beteiligte des akade-
misch-künstlerischen Bereichs der beteiligten Hochschu-
len in die Arbeit eingebunden. Ausdrückliches Ziel der
Beteiligten ist es, über einen kontinuierlichen gemeinsa-

men Lernprozess zwischen den Hochschulen gewonne-
ne Erkenntnisse in die Handlungspraxis der Hochschulen
zu überführen. Im Mittelpunkt steht dabei der Aus-
tausch über unterschiedliche Verfahrensweisen, damit
verbundene Erfahrungen und daraus abgeleitete vorteil-
hafte Praktiken (sog. good practice bzw. best practice).
Die inhaltlich-konzeptionelle sowie moderative Unter-
stützung erfolgt durch das Deutsche Zentrum für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung (DZHW, ausgegrün-
det aus der früheren HIS GmbH) unter Einbindung der
Arbeitsbereiche Hochschulmanagement sowie Steue-
rung, Finanzierung und Evaluation. Diese Form der Zu-
sammenarbeit dient gleichermaßen der Qualitätssiche-
rung sowie der Überparteilichkeit des Verfahrens.
Die beteiligten Musikhochschulen widmeten sich 2013
im Rahmen einer dreiteiligen Workshop-Reihe dem
Thema „Berufungsverfahren an Musikhochschulen“. Im
Rahmen eines strukturierten und moderierten Erfah-
rungsaustauschs wurden die Berufungsprozesse der be-
teiligten Musikhochschulen erfasst, visualisiert und ein-
gehend analysiert. Darüber hinaus wurden die zugrun-
deliegenden Berufungsordnungen der Musikhochschu-
len in den Vergleich einbezogen und statistische Daten
über Berufungsverfahren erfasst. Auf Basis der daraus
gewonnenen Erkenntnisse wurden übergeordnete Maß-
nahmen identifiziert, mit denen sich die Effektivität und
Effizienz der Berufungsverfahren verbessern und auf die
spezifischen Bedürfnisse von Musikhochschulen anpas-
sen lassen. Die nachfolgend vorgestellten Empfehlungen
basieren auf den im Rahmen des Benchmarking-Clubs
Musikhochschulen gemeinsam erarbeiteten Ergebnissen
und sind auf andere Musikhochschulen übertragbar. Um
zu gewährleisten, dass die Empfehlungen möglichst un-
terschiedliche Perspektiven abdecken, waren neben den
Kanzler/innen der Musikhochschulen Vertreter/innen
des künstlerischen Bereichs sowie Mitarbeiter/innen der
Administration einbezogen. Somit konnte sichergestellt
werden, dass möglichst vielfältige Interessen und Stand-
punkte bei den Empfehlungen Berücksichtigung finden.
Die vorgestellten Empfehlungen basieren folglich auf der
Handlungspraxis und den praktischen Erfahrungen der
Beteiligten. Sie bündeln somit das Erfahrungswissen der
in Berufungsverfahren involvierten Personen der betei-
ligten Musikhochschulen und treten damit bewusst
neben theoretische Überlegungen zur Gestaltung von
Berufungsverfahren.
Die sich anschließende Darstellung der Empfehlungen
erfolgt chronologisch entlang des Ablaufs eines Beru-
fungsverfahrens, d.h. sie sind prozessual zusammenge-
stellt. Dementsprechend ist ihre Reihung nicht einer Pri-
orisierung gleichzusetzen, sondern soll eine Zuordnung
der Empfehlungen zu den einzelnen Phasen eines Mus -
ter-Berufungsverfahrens ermöglichen. Die Priorisierung
der einzelnen Empfehlungen kann dabei für die einzel-
nen Musikhochschulen individuell durchaus unter-
schiedlich gestaltet sein.

3. Empfehlungen zur Gestaltung von 
Berufungsverfahren an Musikhochschulen

Berufungsverfahren sind als hochkomplexe und differen-
zierte Prozesse aufzufassen, an denen eine Vielzahl von
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Personen beteiligt ist und in denen entsprechend zahl-
reiche Schnittstellen auftreten. Aufgrund dessen sind
Berufungsverfahren hochgradig anfällig für Störungen.
Umso größere Bedeutung erhalten Standards oder Emp-
fehlungen für den erfolgreichen Ablauf von Berufungs-
verfahren.

1. Außenwirkung von Berufungsverfahren und Umgang
mit Bewerber/innen
In Berufungsverfahren sind neben zahlreichen hoch -
schul internen Akteuren vor allem die externen Bewer-
ber/innen involviert. Der Ablauf des Verfahrens sowie
der persönliche Umgang und Kontakt der Musikhoch-
schule und ihrer Angehörigen mit den Kandidat/innen
hinterlässt bei diesen eine entsprechende Außenwir-
kung. In diesem Sinne bewerben sich nicht nur die Kan-
didat/innen an der Musikhochschule sondern umge-
kehrt wirbt auch die Musikhochschule um die für sie at-
traktiven Kandidat/innen. Zudem erhalten die externen
Bewerber/innen durch das Berufungsverfahren Einblick
in die Abläufe und Strukturen der Musikhochschule.
Dies ist speziell in Hinblick auf eine oftmals kleine, über-
schaubare Fachcommunity zu berücksichtigen.
Zentrale Qualitätsmerkmale einer positiven Außenwir-
kung sind in diesem Zusammenhang einerseits der per-
sönliche wertschätzende Umgang mit den Bewerber/ -
innen und andererseits die Gestaltung des Verfahrens,
wozu beispielsweise die logische Abfolge von Prozess-
schritten, die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungskri-
terien sowie die Transparenz des zeitlichen Ablaufs und
Vorgehens zählen.
Aufgrund dessen ist fortwährend zu prüfen, wie das Be-
rufungsverfahren aus Perspektive der Bewerber/innen
wahrgenommen wird. Die hochschulinternen Verfah-
rens-Beteiligten (z.B. Berufungskommissionsmitglieder,
Mitarbeiter/innen der Administration) sind durch die
Hochschulleitung dafür zu sensibilisieren, so dass den
Bewerber/innen eine entsprechende Wertschätzung und
freundlicher Umgang entgegengebracht wird. Der Ab-
lauf des Verfahrens ist dabei transparent und nachvoll-
ziehbar zu gestalten. Hierzu gehört auch Eingangs -
bestätigungen an die Bewerber/innen, verbunden mit
einer Information über die inhaltliche Ausgestaltung
und zeitliche Abfolge des Berufungsverfahrens, zu ver-
senden. Der Stand des Verfahrens sollte auf der Website
der Hochschule abrufbar sein und mit aktuellen Infor-
mationen hinterlegt werden. Schließlich ist nicht nur bei
Zusagen, sondern auch im Falle einer Absage an die Be-
werber/innen auf die „richtige“ Wortwahl zu achten,
damit ein entsprechender Image-Schaden der Hoch-
schule vermieden wird. Ziel sollte es sein, dass die Kan-
didat/innen trotz Absage ein positives Bild der Hoch-
schule mitnehmen und transportieren.

2. Arbeitsaufwände des Wissenschaftsbereichs und der
Verwaltung reduzieren
Die Durchführung von Berufungsverfahren ist sowohl für
das künstlerische und wissenschaftliche Personal als
auch für die Administration einer Musikhochschule mit
erheblichen zeitlichen Aufwänden verbunden, die
neben den üblichen Aufgaben wahrzunehmen sind. Auf-
grund dessen sind die durch Berufungsverfahren entste-

henden Aufwände in Grenzen zu halten. Die Professio-
nalisierung von Berufungsverfahren trägt dazu bei,
indem in den Hochschulen verbindliche Standards und
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den han-
delnden Akteuren als Richtschnur dienen. Der Einsatz
von Berufungsbeauftragten wirkt in die gleiche Rich-
tung: Sie kennen die Abläufe und Standards an ihrer
Hochschule und unterstützen bei der Strukturierung des
jeweiligen Berufungsverfahrens. Damit werden wesentli-
che Voraussetzungen für die Effizienz und Effektivität
jedes einzelnen Verfahrens geschaffen.
Um die Aufwände von Berufungsverfahren zu reduzie-
ren, sind geeignete Maßnahmen zur Steigerung von Effi-
zienz und Effektivität zu ergreifen. Einen wesentlichen
Beitrag dazu liefert eine Prozessanalyse, mittels der die
Musikhochschulen die in Berufungsverfahren ablaufen-
den Prozessschritte offenlegen und bewerten können.
Hierbei ist zu prüfen, ob die Anordnung der einzelnen
Tätigkeiten einer logischen Abfolge entspricht, die Zahl
der Schnittstellen gering gehalten wird und die Einbin-
dung von Akteuren stets unter der Maßgabe der Redu-
zierung zu erbringender Aufwände erfolgt. Eine struktu-
rierende Funktion können dabei Dokumente, wie bei-
spielsweise eine Berufungsordnung und ein Berufungs-
leitfaden einnehmen (siehe auch Punkt 5). Beide Doku-
mente tragen dazu bei, einerseits eine zweckmäßige Rei-
henfolge einzuhalten und andererseits Fehler im Ablauf
des Verfahrens zu vermeiden.

3. Einbindung des Berufungsverfahrens in Strategiepla-
nungen
Die Besetzung und Ausstattung einer Professur ist an
einer übergeordneten Strukturplanung der Hochschule
zu orientieren, die wiederum Aussagen zur strategischen
Planung, zur inhaltlich-fachlichen Ausrichtung und zum
Profil der Hochschule vornimmt.
Die Besetzung und Ausstattung einer Professur ist in
mittel- bis langfristige strategische Überlegungen einzu-
binden. Damit kann eine ad-hoc-Planung angesichts der
plötzlichen Notwendigkeit der Wiederbesetzung der
Professur vermieden werden. Eine frühzeitige Festle-
gung des Ausstattungsrahmens verhindert zudem unrea-
listische Einschätzungen von Seiten der fachlichen Orga-
nisationseinheiten und bietet einen verlässlichen Rah-
men für die späteren Berufungsverhandlungen. Wichtig
ist darüber hinaus, dass die langfristigen strategischen
Planungen losgelöst von der Besetzung einer offenen
Stelle, d.h. mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf, erfol-
gen sollten. Damit wird gewährleistet, dass die strategi-
schen Überlegungen von konkreten Berufungsverfahren
abgekoppelt werden, um eine gegenseitige nachteilige
Beeinflussung zu verhindern.

4. Nutzung von Profilpapieren
Die Einbindung der zu besetzenden Professur in die
übergeordneten Strategieplanungen der Hochschule
sollte durch den Einsatz von Profilpapieren konkretisiert
werden. Das Profilpapier hat die Aufgabe, Informatio-
nen zur Einordnung der auszuschreibenden Professur in
den Kontext bestehender Fächer und Angebote der Mu-
sikhochschule zu liefern, das zukünftige Aufgaben- und
Tätigkeitsspektrum der Professur zu umschreiben und



104 HM 3+4/2014

Politik, Entwicklung und strukturelle Gestaltung HM

die mit der Besetzung der Professur verfolgten Zielset-
zungen zu benennen. Im Vorfeld eines Berufungsverfah-
rens wird zu diesem Zweck von der Fachgruppe/dem
Fachbereich/der Fachabteilung in Abstimmung mit der
Hochschulleitung ein entsprechendes Profilpapier er-
stellt, das die Voraussetzung für den Beginn der Aus-
schreibung ist.
Anstelle eines Profilpapiers existiert an einigen Hoch-
schulen ein Punkte-Katalog, der anhand festgelegter Ka-
tegorien Informationen zur zu besetzenden Professur
abfragt. Diese Punktepapiere beinhalten z.B. Angaben
zur zugeordneten Organisationseinheit, die bisherige
und zukünftige Benennung sowie eine Funktionsbe-
schreibung der Professur, fachliche Bezüge zu bestehen-
den Professuren, die Beteiligung der Professur an Studi-
engängen, erwartete Aktivitäten der Professur (z.B. For-
schungsvorhaben, Einwerbung von Drittmitteln etc.),
Einschätzungen der Bewerber/innenlage, die geplante
personelle und finanzielle Ausstattung oder Hinweise
zum Ausschreibungstext etc. Sowohl Profilpapier als
auch Punktekatalog zielen darauf, im Vorfeld der Wie-
derbesetzung einer Professur, diese unter verschiedenen
Aspekten zu betrachten und die zugrundeliegenden
Überlegungen zu strukturieren.
Vor Beginn der Ausschreibung ist für die neu bzw. wieder
zu besetzende Professur ein Profilpapier zu erstellen bzw.
ein Punkte-Katalog zu erarbeiten. Durch die Organisati-
onseinheit, der die zu besetzende Professur zugeordnet
ist (z.B. Fachbereich, Institut, Fachgruppe, Fachabtei-
lung), sind in dem Profilpapier Angaben hinsichtlich der
Ausrichtung der Professur und der ihr zugeordneten Auf-
gaben und Tätigkeiten zu machen, sowie die mit der Be-
setzung verfolgten Zielsetzungen zu nennen. Damit wird
zu Beginn des Verfahrens eine klare Zielbestimmung vor-
genommen, die anhand des Profilpapiers allen Beteilig-
ten kommuniziert wird, dem kontinuierlichen Nachhal-
ten der eingangs definierten Ziele dient und inhaltliche
Grundlage des gesamten Berufungsverfahrens ist.
Im Profilpapier sind zudem Spielräume der Ausstattung
einer Professur zu bedenken. Allerdings zeigen die Er-
fahrungen aus abgeschlossenen Berufungsverfahren an
Musikhochschulen, dass es keinen allgemeingültigen
Grad der Konkretisierung gibt. Die Konkretisierung hin-
sichtlich inhaltlicher, personeller und sächlicher Aspekte
sollte daher fallweise vorgenommen werden. Grundsätz-
lich gilt, dass Fragen der Ausstattung immer dann im
Profilpapier Berücksichtigung finden sollten, wenn sie
das sächliche Profil prägen. Vor Erstellung des Profilpa-
piers ist grundlegend zu klären, wann und in welcher
Form das Präsidium bzw. Rektorat Einfluss auf die in-
haltliche Ausgestaltung des Profilpapiers nehmen kann.

5. Leitfaden für das Berufungsverfahren
Um Berufungsverfahren erfolgreich durchzuführen und
zum Abschluss zu bringen, ist eine Vielzahl von Aspek-
ten zu berücksichtigen. Allerdings sind die in Berufungs-
verfahren involvierten Akteure (z.B. Berufungskommissi-
ons-Mitglieder und Berufungskommissions-Vorgesetzte)
häufig nicht mit dem Ablauf der Verfahren vertraut,
haben ggf. noch keine Erfahrungen der Mitarbeit in Be-
rufungen sammeln können bzw. liegen diese Erfahrun-
gen bereits einige Zeit zurück. Umso wichtiger ist es

daher, dass die an der Hochschule einzuhaltenden Krite-
rien schriftlich fixiert und allen Beteiligten zugänglich
gemacht werden, damit diese die zugrundeliegenden
Regeln kennen und adäquat damit umgehen können.
Berufungsordnungen stellen den rechtlichen Rahmen für
das Vorgehen dar und umschreiben, welche Regelungen
einzuhalten sind. Ein Leitfaden hat demgegenüber die
Aufgabe, den Beteiligten Hilfestellung zur Durchführung
des Verfahrens, verbunden mit konkreten Handlungsan-
weisungen zu bieten. Um eine verbindliche Anwendung
der zuvor von der Hochschule festgelegten Standards
und Fristen sicherzustellen, sind diese in einem Leitfa-
den zu dokumentieren und den am Berufungsverfahren
beteiligten Personen zur Verfügung zu stellen.
Um hochschulweit die Einhaltung allgemeingültiger
Standards bei Berufungsverfahren zu gewährleisten,
wird für jede Musikhochschule jeweils die Erstellung
und Anwendung eines Leitfadens zur Durchführung von
Berufungsverfahren empfohlen. Der Leitfaden umfasst
sowohl Informationen zum generellen Ablauf des Beru-
fungsverfahrens als auch zu den zu berücksichtigenden
Aspekten und stellt ein Instrument der Qualitätssiche-
rung dar. Er hilft den Beteiligten, sich auf ihre Aufgaben
vorzubereiten und mögliche Verfahrensfehler im Verlauf
des Berufungsverfahrens zu vermeiden. Ein Berufungs-
leitfaden sollte verbindliche und von den Beteiligten
einzuhaltende Vorgaben zu unterschiedlichsten Aspek-
ten machen; unter anderem betrifft dies die generellen
Inhalte und den zeitlichen Ablauf des Verfahrens, die
Anforderungen an den Ausschreibungstext, die Stellen-
freigabe, die Zusammensetzung der Berufungskommissi-
on, die Auswahl von Bewerber/innen, den Umgang mit
Befangenheiten, die Berücksichtigung von Beteiligungs-
belangen, die Aufgaben der beteiligten Akteure und
Gremien (Kommissions-Mitglieder und Berufungskom-
missions-Vorsitz), die Durchführung von Probelehrver-
anstaltungen, das Einholen von Gutachten, die Festle-
gung der Auswahlkriterien etc. Des Weiteren sollte der
Leitfaden Empfehlungen zum Umgang mit Hausberufun-
gen bzw. internen Bewerber/innen umfassen. Sowohl in
der Berufungsordnung als auch in den Verfahrensrichtli-
nien sollten schließlich Abstimmungsregeln und -modi
verbindlich geregelt sein. Dies umfasst beispielsweise
Teilnahmeberechtigungen, das Erreichen von Mehrhei-
ten oder den Umgang mit Abwesenheiten von Abstim-
mungsberechtigten im Zusammenhang mit der Entschei-
dungsfindung.

6. Besetzung der Berufungskommission
Die Besetzung der Berufungskommission ist ein zentra-
les qualitätssicherndes Element der Berufungspraxis
einer Musikhochschule. Die Mitglieder der Berufungs-
kommission müssen über hinreichende Qualifikationen
verfügen, um die Eignung der Kandidat/innen für die zu
besetzende Stelle und die Passung zu den definierten
Kriterien beurteilen zu können. Die Besetzung der Beru-
fungskommission sollte dabei möglichst frühzeitig von
Seiten des Präsidiums bzw. Rektorats angestoßen und in
enger Abstimmung mit der jeweiligen Fachgruppe, mit
dem Fachbereich bzw. der Fachabteilung vorgenommen
werden. Dies eröffnet bei der Auswahl der Kommissi-
onsmitglieder die Möglichkeit einer sachbezogenen
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Auswahl und ist gleichzeitig die Voraussetzung für eine
frühzeitige Einbindung der Berufungskommission in das
Verfahren.
Die Hochschulleitung sollte ihre Möglichkeiten eines
(informellen) Einflusses bei der Besetzung der Beru-
fungskommission aktiv nutzen. Bei der Benennung der
Berufungskommissions-Mitglieder ist darauf zu achten,
dass die Qualifikation der künftigen Mitglieder eine dif-
ferenzierte Entscheidung der Berufung ermöglicht. Die
Berufungskommissions-Mitglieder sollten dementspre-
chend unterschiedliche Erfahrungshorizonte in Beru-
fungsverfahren aufweisen und zudem sowohl fachlich-
inhaltliche Kompetenzen zur Beurteilung der Eignung
von Kandidat/innen als auch Kompetenzen zur Feststel-
lung der pädagogischen Eignung aufweisen. Bei der Be-
nennung der Kommissionsmitglieder ist zudem zu
berücksichtigen, dass sich Berufungsverfahren über
einen längeren Zeitraum erstrecken können. Um Nach-
haltigkeit des Verfahrens zu gewährleisten, ist deshalb
auf Kontinuität der Mitglieder der Berufungskommission
und insbesondere der bzw. des Berufungskommissions-
Vorsitzenden zu legen. Bei der Besetzung der Berufungs-
kommission sollte zudem erwogen werden, hochschul -
externe Mitglieder zu gewinnen. Die dadurch ermög-
lichte Außenperspektive dient nicht nur unmittelbar der
Qualitätssicherung, sondern könnte auch eine Möglich-
keit sein, die begrenzte Eignung von Gutachten im
künstlerischen Bereich zu kompensieren.

7. Frühe Einbeziehung der Berufungskommission
Die prozessuale Betrachtung der Berufungsverfahren
verschiedener Musikhochschulen hat gezeigt, dass die
Konstituierung der Berufungskommission zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten stattfindet, zum Teil sogar erst
nach Eingang der Bewerbungen. Aus qualitativen Grün-
den sollte die Festlegung der Auswahlkriterien jedoch
unabhängig von der Bewerber/innenlage erfolgen. Da-
durch wird eine nachträgliche Anpassung der Kriterien
an die Kandidat/innen und eine möglicherweise unbe-
wusste Bevorzugung bzw. Benachteiligung einzelner
Kandidat/innen vermieden.
Die Bildung der Berufungskommission ist möglichst früh-
zeitig vorzunehmen, um die Auswahlkriterien im Vorfeld
des Eingangs von Bewerbungen unter Einbeziehung der
Berufungskommissionsmitglieder zu definieren. Damit
einhergehend ist eine zeitliche Planung für das weitere
Vorgehen vorzunehmen, damit die Zeitspanne zwischen
Bildung der Berufungskommission und der ersten konsti-
tuierenden Sitzung möglichst minimiert wird.

8. Bewerber/innenlage
Die erfolgreiche Besetzung einer Professur ist maßgeb-
lich von der Bewerber/innenlage abhängig. Sofern die
Anzahl geeigneter potenzieller Bewerber/innen nicht
gegeben ist, wird auch ein qualitativ gutes Berufungs-
verfahren nicht zu einem erfolgreichen Abschluss ge-
bracht werden können. Aufgrund dessen sind im Vorfeld
eines Berufungsverfahren entsprechende Überlegungen
anzustellen, ob eine adäquate Bewerber/innenlage vor-
handen ist.
Vor Ausschreibung einer Position ist durch die Musik-
hochschule und dort wiederum durch die jeweilige Or-

ganisationseinheit (z.B. Fachbereich, Institut, Fachgrup-
pe, Fachabteilung) die Sondierung der Bewerber/innen-
lage und möglicher Kandidat/innen vorzunehmen. Zu
diesem Zweck ist zu prüfen, ob eine ausreichende An-
zahl qualifizierter Bewerbungen zu erwarten ist. Das
setzt allerdings voraus, dass das Bewerber/innenfeld
überschaubar ist. Dies ist erforderlich, um nicht zuletzt
auch eine qualitativ hochwertige Dreier-Liste erstellen
zu können. Damit verbunden sind auch Überlegungen
anzustellen, eine aktive Rekrutierung, d.h. eine direkte
Ansprache potenzieller Kandidat/innen vorzunehmen,
um diese für eine Bewerbung zu ermuntern bzw. deren
Bereitschaft einer möglichen Bewerbung zu erkunden.

9. Lehrprobe/pädagogische Eignung
Wesentliche Kriterien für ein erfolgreiches Berufungsver-
fahren sind die jeweilige künstlerische und pädagogi-
sche Eignung der Bewerber/innen. Bezogen auf die
künstlerische Reputation der Bewerber/innen bestehen
im Vorfeld des Verfahrens meist bessere Möglichkeiten
einer (Vor-)Einschätzung als in Hinblick auf die pädago-
gische Eignung. Die pädagogische Eignung der im Beru-
fungsverfahren einbezogenen Kandidat/innen spielt
aber insbesondere im Hinblick auf die hohen Anteile an
Einzel- und Kleingruppenunterricht in der Musik und
der daraus resultierenden Beziehungen zwischen Studie-
renden und Lehrenden eine große Rolle. Die Diskussion
im Benchmarking-Club Musikhochschulen hat gezeigt,
dass aufgrund dessen der Lehrprobe als „Korrektiv der
Aktenlage“ eine nicht zu unterschätzende Bedeutung
beizumessen ist. Dies gilt umso mehr, da den in Verbin-
dung mit der Besetzung künstlerischer Professuren ein-
geholten Gutachten nur eine eingeschränkte Bedeutung
eingeräumt wird.
Der Lehrprobe kommt an allen Musikhochschulen eine
zentrale Rolle zu, um die pädagogische Eignung festzu-
stellen. Um allen Mitgliedern der Berufungskommission
eine Teilnahme an den Lehrproben zu ermöglichen und
damit auch die formale Richtigkeit des Verfahrens im
Abstimmungsverfahren zu sichern, wird eine frühzeitige
Terminierung der Lehrprobentermine und möglichst
eine zeitliche Bündelung der Termine empfohlen.
Außerdem sollten die Kriterien und Anforderungen, die
im Rahmen der Lehrprobe zu erfüllen sind, im Vorfeld
eindeutig definiert und benannt werden. Eine Beteili-
gung externer Berufungskommissionmitglieder in die
Lehrproben erscheint dabei ebenso sinnvoll wie die Ein-
bindung von Mitgliedern, die gezielt die pädagogische
Eignung der Kandidat/innen beurteilen können. Die Dis-
kussion im Benchmarking-Club unter Beteiligung von
Lehrenden machte gerade aus Sicht der Beteiligten aus
dem akademisch-künstlerischen Bereich der Hochschu-
len deutlich, dass nicht nur problemlos verlaufende
Lehrproben ihren Wert haben, sondern gerade der Um-
gang mit in den Lehrproben auftretenden Schwierigkei-
ten Hinweise auf die pädagogischen Fähigkeiten der Be-
werber/innen gibt. 

10. Bedeutung von Gutachten bei künstlerischen Beru-
fungen
Die Einbeziehung von Gutachten zum Nachweis künst-
lerischer Leistungen ist an den Musikhochschulen unter-
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schiedlich geregelt: Schreiben die gesetzlichen Grundla-
gen bzw. Berufungsordnungen einiger Musikhochschu-
len die Einholung einer bestimmten Zahl von Gutachten
vor, so gibt es an anderen Musikhochschulen keine ent-
sprechenden Vorgaben zur Einholung von Gutachten.
Außerdem werden von manchen Musikhochschulen die
Bewerber/innen in den Berufungsverfahren aufgefor-
dert, bereits mit Abgabe der Bewerbung selbst einge-
holte Gutachten abzugeben, während üblicherweise die
Einholung externer Gutachten durch die Berufungskom-
mission erfolgt. Die von den Bewerber/innen einge-
brachten Gutachten sind grundsätzlich von den unab-
hängig angeforderten „externen Gutachten“ hinsichtlich
der Unabhängigkeit des Gutachtens zu unterscheiden. 
Während Gutachten bei Berufungsverfahren für wissen-
schaftliche Professuren ein maßgebliches Kriterium zur
Beurteilung der Eignung darstellen, scheinen künstleri-
sche Gutachten nur begrenzt aussagekräftig, da die Be-
wertung des künstlerischen Schaffens in dieser Form nur
unzureichend gelingt. Für Musikhochschulen erscheinen
hier andere Kriterien und Instrumente zur Feststellung
der Eignung und künstlerischen Qualität der Bewer -
ber/innen wie beispielsweise Lehrproben sinnvoll.
Zudem ist die „Community“, aus der die Gutach ter/ -
innen stammen, oft von begrenzter Größe, so dass Be-
fangenheiten zwischen Gutachter/in und Bewerber/in
häufiger eintreten können und den Nutzen des Gutach-
tens relativieren. Bezüglich der gegenwärtigen Praxis
kommen die Teilnehmer/innen des Benchmarking-Clubs
Musikhochschulen zu der Erkenntnis, dass Gutachten an
künstlerischen bzw. musischen Hochschulen, insbeson-
dere im Vergleich zu Gutachten in wissenschaftlichen
Berufungsverfahren, keinen wesentlichen Beitrag zur
Findung geeigneter Kandidat/innen leisten.
Es wird empfohlen, bei der Besetzung von künstleri-
schen Professuren an Stelle von Gutachten in Berufungs-
verfahren auf Maßnahmen zurückzugreifen, die die Fest-
stellung der Eignung und Qualität der Kandidat/innen
besser ermöglichen. Dazu zählt beispielsweise die Be-
wertung der künstlerischen und didaktischen Eignung
durch Fachkolleg/innen und Studierende im Rahmen
von Probelehrveranstaltungen (siehe Punkt  9). Über-
haupt sind Studierende zur Feststellung der pädagogi-
schen Eignung im Laufe des Berufungsverfahrens fest zu
involvieren. Gutachten bei der Besetzung von wissen-
schaftlichen Professuren an Musikhochschulen werden
als zweckmäßiges Instrument angesehen, sofern sie be-
stimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu zählt einerseits,
dass es sich um vergleichende Gutachten handelt, die
die verschiedenen Kandidat/innen miteinander in Bezug
bringen und darauf basierend eine vergleichende Bewer-
tung ermöglichen. Andererseits sind die Gutachten nur
dann hilfreich, wenn sie vor der Reihung der Kandi -
dat/innen auf Listenplätze Berücksichtigung finden.
Wenngleich Gutachten bei der Besetzung von künstleri-
schen Professuren als wenig sinnvoll betrachtet werden,
sind diese zum Teil von gesetzlicher Seite vorgeschrie-
ben und damit unvermeidbar. Für diesen Fall ist zu emp-
fehlen, dass den Gutachter/innen von der ausschreiben-
den Hochschule eine Struktur zur Erstellung bzw. zum
Inhalt des Gutachtens vorzugeben ist, an deren Struktur
sich die Gutachter/innen zu orientieren haben. Eine Al-

ternative zur Gutachtenerstellung liegt in der Besetzung
der Berufungskommission mit hochschulexternen Mit-
gliedern, die in besonders unabhängiger Form die künst-
lerische Eignung der Kandidat/innen beurteilen helfen.

11. Zeitdimension von Berufungsverfahren
Zeit ist ein wesentlicher Faktor mit erheblichen Auswir-
kungen auf den Ausgang von Berufungsverfahren. Sich
lange hinziehende Berufungsverfahren haben zum einen
zur Folge, dass sich die Wiederbesetzung einer offenen
Professur verzögert und die Lehrnachfrage der Studie-
renden nicht ausreichend befriedigt werden kann. Zum
anderen kann ein lange andauerndes Verfahren auch
dazu führen, dass geeignete Bewerber/innen zwi-
schenzeitig an andere Musikhochschulen berufen wer-
den bzw. ihre Kandidatur aus anderweitigen Gründen
zurückziehen. In diesem Zusammenhang stellt ein zügi-
ges Berufungsverfahren einen Wettbewerbsvorteil dar.
Auch die Kontinuität der Besetzung der Berufungskom-
mission ist bei längeren Verfahren schwieriger zu ge-
währleisten, da einzelne Mitglieder im Verlauf eher aus-
scheiden. Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, dass die
Hochschule Sorge für eine reibungslose und schnelle
Durchführung des Berufungsverfahrens trägt.
Der Laufzeit von Berufungsverfahren ist besondere Be-
achtung zu schenken. Sie ist durch geeignete Maßnah-
men zu reduzieren. Durch eine Überprüfung des Ver-
fahrensablaufs ist beispielsweise die Notwendigkeit
sowie Anordnung einzelner Prozess-Schritte zu über-
prüfen und eine Verringerung von Abstimmungsbedar-
fen und somit von Schnittstellen vorzunehmen. Als ein
Beispiel lässt sich die Erstellung von Gutachten an-
führen, die mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand
verbunden ist, die für die Entscheidungsfindung bei
künstlerischen Professuren jedoch, wie schon darge-
legt, nur einen begrenzten Mehrwert bietet. Prozess-
schritte in Berufungsverfahren sind aufeinander abzu-
stimmen und die Zuordnung von Verantwortlichkeiten
klar zu benennen, um die zügige Bearbeitung zu ge-
währleisten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch
die übergeordnete Koordination des Berufungsverfah-
rens, die eine übergreifende Betrachtung und Kontrolle
des Ablaufs ermöglicht. Manche Musikhochschulen
haben zu diesem Zweck die Verantwortung dafür an Be-
rufungsbeauftragte delegiert.

12. Benennung von Berufungsbeauftragen
Die vergleichende Betrachtung der Berufungsverfahren
an Musikhochschulen hat gezeigt, dass der Einsatz von
Berufungsbeauftragten zur Qualitätssicherung beiträgt.
Die Aufgabe von Berufungsbeauftragten besteht u.a.
darin, die Einhaltung definierter Standards und Verfah-
rensweisen bei Berufungsverfahren zu prüfen, die Beru-
fungsverfahren administrativ zu unterstützen (z.B. durch
Vorsortierung von Bewerbungsunterlagen, Erstellung
vergleichender Übersichten, Einladung zu Sitzungen der
Berufungskommission, Übernahme des Schriftverkehrs
etc.), Verfahrenstransparenz sicherzustellen, Hilfestel-
lung bei der Umsetzung von Richtlinien und Einhaltung
von Verfahrensvorschriften zu bieten und eine ab -
schließende Stellungnahme zum Verfahren gegenüber
der Hochschulleitung zu geben.
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In Abhängigkeit der verfügbaren personellen Ausstat-
tung ist durch die Hochschule die Funktion des/der Be-
rufungsbeauftragten zu vergeben. Bestenfalls wird diese
Funktion einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter der
Hochschulverwaltung übertragen und ist möglichst der
Hochschulleitung bzw. dem Kanzler/der Kanzlerin un-
terstellt. Die Aufgaben des/der Berufungsbeauftragten
sind dabei zu definieren und seine/ihre Aufgaben und
Verantwortlichkeiten im Rahmen des voranstehend
empfohlenen Leitfadens darzustellen (siehe Punkt 5).
Diese zentrale Organisation der Berufungsverfahren hat
eine normierende Funktion und trägt zur Qualitätssiche-
rung bei. Damit die Berufungsbeauftragten ihren Aufga-
ben uneingeschränkt nachkommen können, müssen sie
unparteiisch und neutral agieren. Dies setzt voraus, dass
sie aus Konflikten, die sich im Verlauf eines Berufungs-
verfahrens ergeben, systematisch herausgehalten wer-
den und diese auf übergeordneter Ebene durch die ver-
antwortliche Ebene (z.B. durch die Hochschulleitung)
ausgetragen werden. Zum Gelingen von Berufungsver-
fahren trägt bei, wenn das Zusammenspiel zwischen Be-
rufungsbeauftragten, der Hochschulleitung sowie dem
Berufungskommissions-Vorsitz optimal aufeinander ab-
gestimmt ist.

13. Berufungsverhandlung
Mit der Berufungsverhandlung findet das Berufungsver-
fahren seinen Abschluss. Dazu wird die/der erstplatzier-
te Kandidat/in von der Hochschulleitung eingeladen,
um über die persönlichen Bezüge, die Höhe der sächli-
chen und personellen Ausstattung sowie die von der
Kandidatin bzw. dem Kandidaten zukünftig zu erbrin-
genden Leistungen zu verhandeln. Darauf basierend ent-
scheidet die Kandidatin bzw. der Kandidat über die Ru-
fannahme. Bei der Berufungsverhandlung stehen sich
die Hochschule und die zu berufende Person erstmalig
miteinander verhandelnd gegenüber. Beide Seiten
haben dabei die Möglichkeit, ihre Erwartungen und
Wünsche zu adressieren und die Rahmenbedingungen
einer zukünftigen Zusammenarbeit zu beschreiben. Der
Berufungsverhandlungen ist ein gewisses Überra-
schungsmoment inhärent, da das persönliche Anliegen
bzw. die Wünsche der zu berufenden Person doch häu-
fig erst während des Gespräches deutlich werden.
Berufungsverhandlungen bieten der Hochschule die
Möglichkeit, konkrete Erwartungen an die zu berufende
Person in Form konkreter Vereinbarungen zu fixieren,
die schriftlich als Berufungsvereinbarung niedergelegt
sind. Dementsprechend sind Berufungsverhandlungen
mit entsprechender Sorgfalt vorzubereiten und zu
führen. Sofern die Berufungsverhandlungen seitens der
Hochschule vom Präsidium bzw. Rektorat geführt wer-
den, sollte der Einbezug der fachlichen Entscheidungs -
ebenen vor dem Hintergrund der Organisations- und
Entscheidungsprinzipien der Hochschule geklärt sein.
Darüber hinaus ist die Berufungsverhandlung bereits Teil
einer Willkommenskultur, tritt man doch potenziellen
zukünftigen Mitarbeiter/innen gegenüber und „krönt“
damit nach Möglichkeit den Abschluss eines für beide
Seiten bedeutsamen, auf zukünftige Zusammenarbeit
gerichteten Prozesses. Aufgrund dessen ist den Ge-
sprächspartner/innen in Berufungsverhandlungen mit

entsprechendem Respekt und Wertschätzung entgegen-
zutreten und ein Interesse an der Rufannahme zu signa-
lisieren. Um ein Gespräch auf Augenhöhe zu ermögli-
chen, können die Kandidat/innen aufgefordert werden,
sich inhaltlich vorzubereiten und mit den Rahmenbedin-
gungen der Tätigkeit an einer Musikhochschule ausein-
anderzusetzen (z.B. Regelungen der W-Besoldung) so -
wie Ziele für ihre Tätigkeit zu formulieren. Um den Ge-
sprächen eine vergleichbare Struktur zu geben, wird die
Verwendung eines Fragen-Katalogs empfohlen, die die
vollständige Thematisierung unterschiedlicher Aspekte
ermöglicht. Inhalte der Berufungsverhandlung sind als
Grundlage für überprüfbare Zielvereinbarungen zu nut-
zen und dementsprechend schriftlich zu fixieren.

14. Begleitung von Professor/innen vor und nach Antritt
ihrer Tätigkeit
Die Berufungsverhandlung und darauf basierend die
Ruf annahme und der Vertragsabschluss beenden formell
den Abschluss des Berufungsverfahrens. Damit der bzw.
die Berufene gut in der Hochschule ankommt und
erfolg reich die Tätigkeit aufnehmen kann, erscheinen je-
doch noch weitere Schritte erforderlich, die ein schnel-
les Zurechtfinden innerhalb der Organisation sowie die
Gelegenheit zum Kennenlernen aller relevanten An-
sprechpartner/innen zulassen. Dies ermöglicht, dass die
volle Energie in die Lehre und künstlerische Tätigkeit
fließen kann und nicht durch aufwändige Orientierungs-
phasen und negative Erfahrungen aufgrund mangelnder
Integration in die Musikhochschule aufgezehrt wird.
Die Musikhochschulen können den neu Berufenen durch
entsprechende Maßnahmen ihren Start erleichtern und
Orientierung in den ersten Tagen bzw. Monaten bieten.
Dazu gehört an erster Stelle eine Willkommenskultur.
Dies kann beispielsweise in Form eines pro Semester
oder Jahres stattfindenden Empfangs der Hochschullei-
tung erfolgen, bei dem alle neuen Beschäftigten der
Hochschule eingeladen und begrüßt werden. Darüber
hinaus können Willkommens- oder Infomappen den Ein-
stieg erleichtern, die sowohl allgemeine Informationen
über die Musikhochschule, konkrete Handlungsanwei-
sungen (z.B. Vorgehen bei Reisekostenabrechnungen,
Beschaffung von Instrumenten oder Literatur etc.) als
auch die zuständigen Ansprechpartner/innen beinhalten.
Ziel sollte es auch sein, den neu Berufenen den Start an
der Musikhochschule zu erleichtern und das Gefühl zu
vermitteln, dass ihre Anwesenheit und Tätigkeit ge-
schätzt wird. Eine weitere hilfreiche Maßnahme könnte
zudem ein Mentor/innen-Programm darstellen, in des-
sen Rahmen den neuen Mitarbeiter/innen erfahrene Kol-
leg/innen für einen begrenzten Zeitraum unterstützend
zur Seite stehen. Weitere Maßnahmen, die dem „An-
kommen“ der neuen Professor/innen förderlich sind,
sind beispielsweise die Unterstützung der Partner/innen
im beruflichen Umfeld („Dual Career“) sowie die Unter-
stützung im familiären Umfeld (Bereitstellung bzw. Fin-
den von Betreuungsangeboten für Kinder).

15. Nachhaltigkeit und Regelkreis
Wie anfangs aufgezeigt, stellt die Berufung von Profes-
sor/innen ein zentrales strategisches Instrument zur
Steuerung, Profilbildung und Entwicklung von Hoch-
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schulen dar, da die Auswahl geeigneter Personen eine
wesentliche Voraussetzung für die Sicherung einer
hohen Qualität in den für Musikhochschulen zentralen
Aufgabenfeldern Lehre und künstlerische Entwicklung
darstellt. Es ist zu erwarten, dass sich die voranstehen-
den Empfehlungen zu den Elementen und Phasen eines
Bewerbungsverfahrens in unterschiedlichem Maße und
in unterschiedlicher Qualität an vielen Musikhochschu-
len finden. Die Arbeit im Benchmarking-Club Musik-
hochschulen hat aber gezeigt, dass nur in den wenigsten
Fällen einen umfassende und ganzheitliche Betrachtung
der Verfahren erfolgt. 
Die ganzheitliche hochschulinterne Reflexion des Beru-
fungsverfahrens vor dem Hintergrund der hier gegebe-
nen Empfehlungen und deren an die jeweiligen Hoch-
schulgegebenheiten angepasste Implementierung er-
scheint für alle Hochschulen sinnvoll. Dabei sollten alle
an den Berufungsverfahren teilnehmenden Statusgrup-
pen in diese Reflexion einbezogen werden. Auf diesem
Weg lässt sich eine nachhaltige Verbesserung oder Si-
cherung der Qualität der Verfahren an den Hochschulen
am ehesten erreichen.
Zugleich sollte sich jedem einzelnen erfolgreich oder
nicht erfolgreich abgeschlossenen Verfahren eine kri-
tisch analytische Nachbetrachtung anschließen. Ange-
lehnt an den üblichen Regelkreis des Controllings ist
dabei ausgehend von der jeweiligen Zielsetzung kriteri -
en orientiert eine Bewertung des jeweiligen Verfahrens
zu ermöglichen, um die wesentlichen Erkenntnisse für
spätere Berufungsverfahren zu nutzen und ggf. weitere
Schritte einer Verfahrensverbesserung einzuleiten.

4. Zusammenfassung
Eine Reihe der hier ausgeführten und orientiert am Pro-
zess des Berufungsverfahrens gereihten Empfehlungen
gelten in ähnlicher Form auch für Berufungsverfahren
aller Hochschulformen und finden sich zum Teil in ähnli-
cher Form in entsprechenden Leitfäden (vgl. WKN
2005). Bezogen auf die an Musikhochschulen durchzu-
führenden Berufungsverfahren sind jedoch alle Empfeh-
lungen auf die speziellen Rahmenbedingungen dieser
Hochschulform zu beziehen und beeinflussen somit den
Erfolg von Berufungsverfahren in spezifischer Weise. Ein
Teil der Empfehlungen hat für die Musikhochschulen
zudem eine eigene Bedeutung. Dies gilt insbesondere in
Hinblick auf die vorab genannten Empfehlungen „Be-
werber/innenlage“, „Lehrproben und pädagogische Eig-
nung“, „Bedeutung von Gutachten bei künstlerischen
Berufungen“ und „Begleitung von Professor/innen vor
und nach Antritt ihrer Tätigkeit“.
Die Zusammenarbeit der Musikhochschulen im Bench-
marking-Club hat gezeigt, dass eine gemeinsame syste-

matische Reflexion des Berufungsverfahrens den Wert
der Empfehlungen für die einzelnen Hochschulen noch
einmal steigert. Die „eigenen“ Wege bei Berufungsver-
fahren werden auf diese Weise noch einmal kritisch hin-
terfragt und Lösungen anderer Hochschulen gewinn-
bringend adaptiert. 
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Abermals stand diesjährig das Gremium Hochschulrat
(im Weiteren: HSR) auf der wissenschaftspolitischen
Agenda der Landesgesetzgeber. Seit ersten Modellversu-
chen in den 1990er Jahren hatten zwischenzeitlich fast
alle Bundesländer Aufsichtsorgane an ihren Hochschulen
eingeführt (und zuweilen auch wieder abgeschafft), die –
mal mehr, mal weniger – mit relativ vielschichtigen
Grundsatz- und Steuerungsaufgaben ausgestattet wur-
den. Der HSR soll (zumindest nach den Vorstellungen
seiner Entwickler) die Geschicke der Hochschule nicht
nur aufmerksam begleiten sondern einen richtungsge-
benden Impetus üben. Waren HSR in der akademischen
Gremienorganisation stets umstritten, formierte sich mit
den Jahren fraglos eine Akzeptanz gegenüber dem Gre-
mium als Teil hochschulischer Direktionsstrukturen.
Seither kam es einerseits zu einer durchaus als „enga-
giert“ zu bezeichnenden empirischen Auseinanderset-
zung mit dem Gremium (Röbken/Schütz 2013; Hüther
2009; Nienhüser/Jacob 2007; Bogumil et al. 2008;
Laske et al. 2007). An struktureller Organisationsfor-
schung mangelt es bei diesem Thema des Hochschulma-
nagements jedenfalls nicht, obschon bis heute ausgiebi-
ge Binneneinsichten, etwa durch qualitative Fallstudien,
nahezu gänzlich fehlen. Zum Anderen wurden zahlreiche
konzeptionelle Beiträge zur Praxis des noch jungen Gre-
miums eingebracht, die mit dem Credo der Prozessopti-
mierung („unternehmerische Hochschule“) für eine dau-
erhafte – im Lichte regelmäßig unberechenbarer Risiken
und Nebenwirkungen von Landtagswahlen – Bestands -
sicherung (und zuweilen auch Ausweitung bestehender
Kompetenzen) warben. Zwischenzeitlich mehrten sich in
den Ländern die Bestrebungen, Reformmaßnahmen an
den dort bereits oft mehrjährig eingerichteten Aufsichts-
gremien in Gang zu setzen. In Baden-Württemberg,
Hamburg und Nordrhein-Westfalen wurden die Hoch-
schulgesetze in diesem Jahr novelliert und hierbei auch
Änderungen an den Hochschulräten vorgenommen (im
Weiteren: BW, HH, NRW). 
Im vorliegenden Beitrag werden die Änderungen am
HSR in den drei Ländern systematisch umrissen und
einer analytischen Erörterung unterzogen. Im Mittel-
punkt steht hierbei zunächst das Interesse an struktu-
rellen Folgen für das Zusammenspiel der Steuerungs -
instanzen auf politischer Ebene der zentralen Hoch-
schuladministration (HSR, Präsidium, Senat). Ferner
widmet sich die Arbeit der Frage, ob die gewählten

„Reorganisationsmaßnahmen“ am HSR Veränderungen
für die Steuerungslogik des New Public Management
(NPM), welches der Einführung von HSR bekannter-
maßen als ein wesentlicher konzeptioneller Anker zu-
grunde liegt, zeitigen können. Entsprechend der vor-
nehmlich betriebswirtschaftlich inspirierten Ideenge-
bäude des NPM wird spezifisch ausgewählt das Kon-
zept der Außensteuerung mit Blick auf die HSR kurz
skiz ziert. Eine detaillierte Analyse zur Steuerungsakti-
vität von HSR hat Hüther (2009) vorgelegt und dabei
gezeigt, dass HSR divergente Architekturen und Funkti-
onsmodi aufweisen, die es erforderlich machen, Steue-
rungsaktivität respektive Einflussgrade stets länderspe-
zifisch in Augenschein zu nehmen. Von einem „Muster-
typ“ des HSR kann empirisch jedenfalls kaum die Rede
sein (vgl. Bogumil et al. 2013, S. 91; Schütz/Röbken
2012, S. 152). Zunächst werden die regionalen Ände-
rungen veranschaulicht und hiernach in Rekurs auf die
Studie von Hüther (2009) bewertet. 

1. Gesetzliche Neuerungen1

Grundsätzlich ist voranzustellen, dass es die eine herr-
schende Praxis des HSR nicht gibt. Dessen Befugnisse
sind jedoch regelmäßig so austariert, dass sie im Zusam-
menspiel der akademischen Instanzen eine kompensato-
rische Wirkung wahren. Die organisationale Rolle des
HSR ist erkennbar auch danach zu bestimmen, in wel-
cher Ausprägung Ausgleichsverhältnisse geschaffen wer-
den, die mindestens den Anschein wahren, hinsichtlich
Disposition der akademischen Gremien Konfrontation
zu hemmen und Autonomie zu schützen. Dabei zeigen
die Organisationselemente in der Feingliederung der
Ordnungen einen recht hohen Standardisierungsgrad,
wenn es um Grundsatzfragen der Hochschulorganisation
geht, wie z.B. die Wahl zum HSR, die häufig auf paritäti-
schem Weg erfolgt. Das weit verbreitete Verfahren dop-
pelter Legitimation ist dem Gremium zuträglich, da es
Zweifel an seiner strukturellen Berechtigung und (akade-
mischen) „Integrationsfähigkeit“ dämpft. Derartige über

Marcel Schütz

Erneuerung der „Neuen Steuerung“?

Zu neuen (und alten) Funktionen der Hochschulaufsicht
in den Ländern: Gestaltung der Hochschulräte

Marcel Schütz

1 Es werden im Weiteren nicht sämtliche Änderungen besprochen. Die Aus-
wahl beschränkt sich auf jene, die hinsichtlich Beschlussrechten, interner
Kommunikation/Abstimmung und Verfahrensnormen des HSR als wesent-
lich anzusehen sind. Im Übrigen wird auf detaillierte Paragraphenzitation
verzichtet, da die Ausführungen primär organisationstheoretischer Analyse
dienen. Die Gesetzesstellen weist Abb. 1 aus.

Organ i sa t ions -  und  
Management fo r s chungHM



110 HM 3+4/2014

Organisations- und Managementforschung HM

Kompetenzfragen konfigurierte Puffermechanismen wir-
ken daher als „Stoßstangen“ oder „Schalldämpfer“ im
Zusammenspiel des akademischen Gremienbetriebs: Ge-
meinsame Auswahlrunden, Findungskommissionen,
Ausschüsse, Ministerialvertreter usw. können helfen,
Partizipation zu geloben und konfligierende Tendenzen
im operativen Gremiengeschäft zu hemmen. 
Wird auf die systemische Einbindung des HSR und sein
Verhältnis zu den „Traditionsgremien“ abgestellt, sind
vereinzelt beachtliche Sonderformen festzustellen. Hier
ist die (nun wieder abgeschaffte bzw. an das Ministeri-
um zurückgegebene) Dienstherrenstellung der HSR in
NRW2 ebenso zu erwähnen wie die Strukturassimilation
der Leitungsorgane an die Rechtssemantik der Aktienge-
sellschaft (Aufsichtsrat, Vorstand, Vorstandsvorsitz), wie
es nach der alten Gesetzgebung in BW zu beobachten
war. Für BW und NRW ist eine aktuelle Auswertung be-
sonders interessant, da – wie schon der obige Ausschnitt
andeutet – in beiden Ländern seit Anbeginn der HSR die
bundesweit umfangreichsten Entscheidungs- und Auf-
sichtsbefugnisse identifiziert wurden (Bogumil et al.
2013, S. 90). Derart „invasive“ Änderungen der Binnen-
struktur akademischer Expertenorganisation (vgl.
Münch 2009, S. 120ff.; ders. 2011, S. 94ff.) rücken den
Einfluss von HSR auf die akademische Entscheidungskul-
tur in den Mittelpunkt der Betrachtung. Will hierzu die
Organisationsforschung einen Klärungsbeitrag leisten,
ist eine differenzierte Feinsichtung hilfreich, die glei-
chermaßen die quantitative und qualitative Gremien-
konzeption diskutiert.

2. Konzeptionelle Auswertung

Zunächst sticht heraus die beachtliche formale Aufwer-
tung der Senate gleichermaßen als strategische Entschei-
dungspartner und operative Machtgestalter. Um sich die
neuerliche Bedeutung des Senats innerhalb der Gre-
mienkoordination bewusst zu machen, ist dessen regel-
rechte Schwächung im Zuge der Einführung von HSR in
Erinnerung zu rufen. Immerhin wurden in zahlreichen
Beiträgen die Senate geradezu als Störenfriede eines
„unternehmerischen“ Hochschulmanagements darge-
stellt (vgl. u.a.: Landfried 2000, S. 8f.; Oechsler/Reich-
wald 1997, S. 285). Stand nur irgendeine Instanz des
Hochschulmanagements im Verdacht professoraler Vor-
gestrigkeit, traf dieser die Senate, die weithin als Gegen-
stück eines gesellschaftlich-progressiv ausgerichteten
Aufsichtsrates stilisiert wurden. In der Folge wurden den

Abbildung 1: Überblick zu den neu geregelten HSR in Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen.
Quelle: Novellen bzw. Entwürfe der Länder (siehe Literaturverzeichnis).3

2 Nach dem vorherigen HG (2006) § 33 (2) war der HSR hier zugleich
„obers te Dienstbehörde“ und übte damit ehedem ministerielle Befugnisse
aus. Nach § 33 (3) war außerdem der Vorsitzende zugleich Dienstvorge-
setzter der hauptamtlichen Hochschulleitung. Nach Novelle des Gesetzes
kann das Ministerium nun teilweise und widerruflich die Dienstaufsicht an
den Vorsitzenden des HSR delegieren. Die jetzt wieder ministeriell ange-
siedelten Aufgaben der obersten Dienstbehörde können ebenfalls an die
Hochschule „jederzeit widerruflichganz oder teilweise“ übertragen wer-
den; allerdings nicht mehr an den HSR sondern nur an das Rektorat (vgl.
HZG (2014) § 33 (2)). 

3 Zu Baden-Württemberg: Für den spezifischen Hochschultyp der Dualen
Hochschule gelten gesonderte, teilweise von den Regelungen an Univer-
sitäten und Fachhochschulen abweichende Vorgaben zum HSR. Diese
werden im vorliegenden Beitrag nicht berücksichtigt. Die Darstellung be-
zieht sich also auf Universitäten und Fachhochschulen.

*) lt. Gesetz regulär rein extern, abweichend ist jedoch über die Grundordnung (sofern externe Mehrheit gewahrt bleibt) ein Mischgremium zulässig
**) Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Fachhochschule)
***) Regelung per Grundordnung
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Senaten in den Bundesländern diverse Befugnisse entzo-
gen (oder vorenthalten), die nach der Logik manageriel-
ler Umverteilung teilweise bei HSR und Präsidium ange-
siedelt wurden (vgl. von Coelln/Horst 2009, S. 174; Lan-
zendorf/Pasternack 2008, S. 57; Erichsen 2012, S. 305;
jedoch widersprechend: Borgwardt 2013, S. 67). Umso
erstaunlicher ist die regelrechte „Wiederbelebung“ des
Senats als leitende Kraft. Die Implementierung neuer
Senatskompetenzen zeigt sich bei näherer Betrachtung
nach dem Einstreuprinzip: Es werden primär an sol-
chen Stellen punktuelle Entscheidungskompetenzen
dem Senat zugesprochen, bei denen seine fehlende
Beteiligung besonders kritisiert wurde (Präsidialwah-
len, Mitbestimmung bei Struktur- und Entwicklungs-
planung, Grundsatzentscheidungen der Organisation).
Hierbei eingeführte paritätische Vermittlungsinstru-
mente (Hochschulwahlversammlung, Hochschulkonfe-
renz etc.) sollen erkennbar die Interessenpolitik der
Gremien reharmonisieren. 
Weitere Änderungsmaßnahmen kommen dem HSR mit
einer merklichen Kompetenzanreicherung in Fragen der
Wirtschaftsprüfung und Haushaltsaufsicht zu Gute. Mit-
hin kann der HSR (so HH und NRW) seine diesbezüglich
gestärkte Verantwortung auch abgeben, das heißt auch
externe Gutachter mit Haushaltskontrolle betrauen. In-
teressant ist auch, wie sich z.B. die Regelungen in NRW
und BW bezüglich einer erforderlichen Information des
Ministeriums bei (schwerwiegenden) Beanstandungen
der Wirtschaftsprüfung teils satzweise gleichen. Jeden-
falls werden entsprechende Prüfaktivitäten für die HSR
formal eine deutlich betriebswirtschaftliche Aufgaben-
konzentration erforderlich machen, soll nun auch die
Feinkontrolle über Jahresabschlüsse, Fehlbeträge und
Gremienhaushalte den Räten übertragen werden. Auch
wenn der HSR gelegentlich als besonders „manageriel-
les“ Organ angesehen wird, kann seine besondere Eig-
nung vor dem Hintergrund der personellen Zusammen-
setzung und Ressourcen, skeptisch bewertet werden. Es
ist nämlich die Frage zu stellen, welche mögliche perso-
nelle Gruppenkonzentration erst recht dann eintreten
könnte, wenn der Auftrag des Gremiums deutlich auf
Materie der Finanzkontrolle gelenkt wird. Hält sich kon-
stant eine „große Koalition“ aus Professoren und Mana-
gern in den HSR (Bogumil et al. 2013, S. 94f.), kann sich
ein gewichtiger Anteil von Wirtschaftsakteuren in Zu-
kunft als funktional notwendig erweisen, womit neue
(alte) Kritik bevorstände. Jedenfalls kann eine stark wirt-
schaftsprüfend fokussierte Kompetenz durchaus perso-
nelle Kriterien bei der Bestellung neuer HSR erforderlich
machen (vgl. Erichsen 2012, S. 307). Denn weder ver-
mag es wahrscheinlich ein noch so hoher Anteil an Pro-
fessoren und „Systemvertrauten“ der Hochschule den
vorgesehenen finanzwirtschaftlichen Anforderungen zu
genügen, noch wird ein konstanter Überhang an Wirt-
schaftsvertretern die allseitig geforderte gesellschaftli-
che Breite in HSR wahrscheinlicher machen. Geht man
davon aus, dass Professoren in der Überzahl nicht als
Lehrstuhlinhaber für Controlling, sondern statistisch zu-
meist als Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaftler (vgl.
Schütz/Röbken 2013, S. 103f.) in HSR berufen werden,
dürfte der akademische Mehrwert für die Rechnungs-
prüfung übersichtlich zu bemessen sein (vgl. Borgwardt

2013, S. 46f.). Möglich ist aber auch, dass durch die ju-
ristisch bequeme Option der „Auslagerung“ entspre-
chender Prüfpflichten sich die HSR eigenen Unterneh-
mungen in dieser Sache so gut es nur geht werden ent-
ledigen wollen und insofern von vornherein die Absi-
cherung der externen Expertise über Revisionsgesell-
schaften und Kanzleien suchen. Aber auch dieser Weg
wird wohl kaum ohne Kritik bleiben, gewährt die (öf-
fentliche) Hochschule damit zugleich Einwirkungsmög-
lichkeiten von privater Seite oder provoziert zumindest
den Verdacht, solche Einwirkung zu begünstigen. Even-
tuelle „Public-Private“-Verbandelungen wurden und
werden von der Hochschulöffentlichkeit bekannter-
maßen in nicht unwesentlichem Maße kritisch beäugt. 
Neben den dargestellten Aspekten zur Teilung und Er-
weiterung bereits bestehender Aufsichtsrechte sind in
allen drei Ländern beachtlich gleichförmige, neue
Pflichtvorgaben zur Arbeitsorganisation der HSR formu-
liert worden. Dies betrifft insbesondere die folgenden
Maßnahmen: Einführung einer Rechenschaftspflicht, Pa-
ragraphen zur Abberufung von Ratsmitgliedern, Rege-
lungen zur Transparenz des Gremiums und die Vorgabe
einer Frauenquotierung. Versucht man einen gemeinsa-
men Nenner der Einzelvorgaben zu finden, wird man
diesen aus dem Kontext Öffentlichkeit und Legitimation
herleiten können. Mit der gesetzlichen Festsetzung
einer länderübergreifenden Frauenquote besetzt der
Gesetzgeber ein Thema, welches in der langwierigen
Debatte um Aufsichtsratssitze in der Wirtschaft hohe
Beachtung erfährt. Hier wird eine besondere Gewich-
tung entsprechend gelagerter Materie deutlich – etwa
auch durch einen neuen Paragraphen für die HSR in BW,
deren Aufgabe es nun ist, Zwischenberichte zur Gleich-
stellungsplanung zu erörtern. 
Nicht minder öffentlichkeitswirksam zeigen sich die
neuen Reglements zur Rechenschaftspflicht. Alle diese
Neuerungen lesen sich – folgend einer neoinstitutiona -
lis tischen Perspektive – in Summe als gezielte Legitima-
tionsanstrengungen gegenüber der hochschulischen
Umwelt und ihren Ressourcen(ein)trägern (vgl. Hasse/
Krücken 2005, S. 22ff., S. 99; Krücken/Wild 2010, S.
59). Die (immer wieder angezweifelte) juristische, sozia-
le und organisatorische Legitimation der HSR wird also
mithilfe einer Ummantelung neuer Anforderungen und
Verpflichtungen stabilisiert. 
Nach Bündelung der allgemeinen konzeptionellen As -
pekte folgt nun die nähere Analyse zur Frage organisa-
tionaler Steuerung durch den HSR.

3. Steuerungsfähigkeit und 
Steuerungsaktivität

3.1 Steuerungsindikatoren
Vorangehend konnte gezeigt werden, dass in allen drei
Ländern Strukturangleichungen der HSR-Modelle er-
folgten. Da in den drei Ländern derzeit richtungsnahe,
sozialdemokratisch-grüne Regierungen amtieren, sind
Beobachtungs- und Adaptionsstrategien wahrscheinlich.
Trotz aller isomorpher Symbolträchtigkeit (Geschlech-
terparität, Rechenschaftsreglement etc.) bietet es sich
an, die tatsächlichen Steuerungsaktvitäten der HSR en
detail zu prüfen. Wie oben erwähnt hat Hüther (2009)
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ein Verfahren zur Analyse der HSR als Steuerungsakteure
erprobt. Die Steuerungsperspektive wird bei Hüther
entlang von vier Kerndimensionen der Hochschulbüro-
kratie entwickelt: Sach- und Personalentscheidungen,
Zusammensetzung der Gremien und Besetzungsverfah-
ren. Die jeweiligen Perspektiven geben Aufschluss über
die Wirkungsräume oder schlicht die (formalen) Macht-
spektren der Aufsichtsgremien. Hinsichtlich Sachbefug-
nissen ist eine besondere Relevanz anzunehmen, wenn
diese auf „zentrale strategische Kernbereiche“ (Hüther
2009, S. 54) referieren, es beispielsweise um die Mittel-
verteilung oder die Hochschulstruktur geht (vgl. S. 54f.).
Personalfragen werden üblicherweise mit dem Ziel sta-
biler Organisationspraktiken bzw. Betriebskontinuität
entschieden (vgl. Hüther, S. 58; Luhmann 1994, S.
309ff.; Ders. 1971, S. 208), die Gewinnung und Bindung
geeigneter Akteure (und also neuer Entscheider) kann
ebenfalls als bedeutsam für die Steuerungsaktivitäten in-
nerhalb einer Verwaltungsstruktur erwartet werden.
Personell vermittelte Entscheidungskontinuität erhält
zumindest die „Flüssigkeit“ gängiger Praktiken der Orga-
nisation. Personalentscheidungen in der Verantwortung
von HSR werden nahezu ausnahmslos für die oberste
und zentrale Ebene (Hochschulleitung) getroffen. Wer-
den Steuerungsaktivitäten in Hinblick auf den Anteil ex-
terner Einflussmöglichkeiten analysiert, ist eine solche
Außensteuerung anhand der personellen – also am Grad
der externen – Zusammensetzung der HSR zu bestim-
men (vgl. Hüther, S. 62). Nach dieser auf die personellen
Verhältnisse abstellenden Maßgabe können also Unter-
schiede bestehen zwischen Ratskollegien, die primär in-
terne Mitgliedschaft ermöglichen, solchen, die sich aus
externen Mehrheiten bilden und schließlich jenen, für
die ausnahmslos Außenstehende rekrutiert werden, die
also ein „organiationales ‚Außen‘“ (vgl. Hüther, S. 62)
darstellen. Schließlich kann ein Besetzungsverfahren
Auskunft darüber geben, welche Akteure mit welchen
Mitteln hierauf Einfluss üben dürfen (vgl. Hüther, S. 65).
Nicht unbedeutend ist im Übrigen auch die Frage, in-
wiefern auf der obersten Organisationsebene personelle
Entscheidungen nach den subtilen Mechanismen (mit
Blick auf die Entscheider des Personals) „homogener Re-
krutierung“ getroffen werden (vgl. Erfurt Sandhu 2013).

3.2 Vergleich der Steuerungsaktivitäten
Die nachfolgende Zusammenschau (Abb. 2) bündelt die
Ergebnisse der Vorgängerstudie und stellt ihnen jeweils
neue Angaben (der Gesetzesänderungen) gegenüber.
Die Übersichtsdarstellung bestätigt ungeachtet der Re-
formvorhaben weiterhin föderale Unterschiede (vgl. Bo-
gumil et al. 2013, S. 88) bei der Gremienkonstruktion.
Gleichwohl sind Angleichungen hinsichtlich der Kompe-
tenzausstattung festzustellen. Dies gilt nur sehr gering
für sächliche, maßgeblich aber personelle Kompetenzen.
Hier wird in allen drei Ländern das alleinige Wahlrecht
von HSR über die Hochschulleitungen in ein Mitwir-
kungsrecht gewandelt. Zukünftig werden die Senate an
Präsidentenwahl und -abwahl beteiligt. Die entspre-
chenden Befugnisse beziehen sich ebenso auf das Kanz-
leramt bzw. die Vizepräsidien für Wirtschaftsverwaltung,
mit der Ausnahme von HH, wo der HSR zukünftig keine
Wahlrechte über Vizepräsidenten (Ausnahme: Abwahl

des Kanzlers) mehr wahrnehmen soll. Im Übrigen geht
dort ein Personalrecht bei Abwahl des Dekanats verlo-
ren, womit in HH die wenigsten Personalbefugnisse er-
halten bleiben. Auch innerhalb einer Personalgruppe
gibt es Differenzierungen: So werden in BW zwar wei-
terhin die hauptamtlichen Rektoratsmitglieder durch
den HSR mitgewählt, dafür entfällt das Bestätigungs-
recht für das nebenamtliche Rektorat. Beim Besetzungs-
verfahren selbst bleibt indes alles beim alten.

3.3 Verhältnis von Außensteuerung und innerer Steue-
rung
Mit der Implementierung betriebswirtschaftlich moti-
vierter „Governance“-Doktrinen in öffentlichen Organi-
sationen (vgl. für den Überblick: Czerwick 2007, S. 64ff.)
und maßgeblich in der Hochschulorganisation hat der
Begriff der Außensteuerung eine gewisse Verbreitung
erfahren. Hiernach wird (zusammenfassend betrachtet)
mit den Konzepten des New Public Management
(NPM), zu deutsch: Neue Steuerung bzw. Neues Steue-
rungsmodell (vgl. Münch 2011, 2009), die Hochschul-
bürokratie sukzessive vor allem auf Wettbewerbshan-
deln, aber auch leistungs- bzw. zielgebundene Füh -
rungsprinzipien eingeschworen (siehe nur für viele: Zie-
gele 2008, S. 14ff.). 
Die HSR sind neben anderen gewichtigen Reform-
schritten stets nur als Teilmenge einer fortschreitenden
„Entstaatlichung“ bzw. „Zerfaserung“ des Wissen -
schaftssys tems und im Größeren der öffentlichen Ver-
waltung zu betrachten (vgl. Bogumil et al. 2008, S.
14ff.; Münch 2011, S. 94ff.). Der Umbau der öffentli-
chen Verwaltung im Sinne des NPM führt jedenfalls
eine weitreichende Reorganisation von Zuständigkei-
ten und Abläufen herbei. Den konzeptionellen Rah-
men hierfür bildet die Orientierung an betriebswirt-
schaftlich deklarierter Prozesslogik (vgl. Lange 2010, S.
350; Willgerodt 2002, S. 109).
Nicht nur explizit so genannte Aufsichtsorgane, auch
„Dekane und Rektoren erhalten immer mehr Macht, um
mit ihrer gestärkten Position [...] den Wegfall staatlicher
Detailregulierung zu kompensieren“ (Dainat 2005, S.
26; vgl. Kühl 2012, S. 20). Als grundlegend für diese
Entwicklung gilt die gesetzliche Lockerung von Vorga-
ben zur Innengliederung der Hochschule (vgl. Fuchs/
Reuter 2000, S. 102). Die Außensteuerung muss unwei-
gerlich Konkurrenzverhalten evozieren, um als externer
„Motor“ die inneren Steuerungskräfte der Hochschule
wirksam anzukurbeln und so einen Mehrwert für den
Wandel und Umbau der Organisation zu stiften (vgl.
Münch 2011, S. 95f.). Hochschulleiter, Kanzler und in
Sonderheit Aufsichtsräte agieren nach dieser Logik all-
mählich „zugleich als interne Vertreter externer Interes-
sen“ (Dainat, S. 26). Münch hat mit seinen Studien hier-
zu eine strukturell angelegte Konzentration der Ent-
scheidungsbildung auf der akademischen Management -
ebene darstellen können (vgl. Münch 2011, 2009). 
Außensteuerung ist jedoch ein mehrdimensionaler,
dehnbarer Terminus (vgl. Hüther 2009, S. 70), da er
neben der bevorzugt ökonomisch adressierten Semantik
(= Lobbying) auch solche Belegungen erfährt, die ihn
stärker zu entideologisieren, um nicht zu sagen: zu neu-
tralisieren suchen. Mit Blick auf den HSR ist eine solche
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Verwendung speziell mit der jovial anmutenden Charak-
terisierung „Sprachrohr der Gesellschaft“ beliebt, wie-
wohl nach empirischer Prüfung dieses Wortbild mehr
rhetorisches Kalkül denn gelebte Realität offenbart (vgl.
Röbken/Schütz 2014, S. 20f.; Diess. 2013, S. 105; Bogu-
mil et al. 2013, S. 94f.; Erichsen 2012, S. 304). Der HSR
ist bislang vor allem als Gremium der Professorenschaft
aufgefallen, ohne den „externen Stakeholder Gesell-
schaft [nicht] in signifikantem Ausmaß gestärkt“ (Bogu-
mil et al. 2013, S. 95) zu haben. Daneben besteht ein
weiteres, zweites Gewicht an Personal aus Großunter-
nehmen (ebd.; vgl. Röbken/Schütz 2013, S. 103). 
Überdies wird in der Literatur häufiger die Unterschei-
dung in teilsystemische und systemische externe Akteu-
re in Bezug auf Steuerungsfragen getroffen. Hierbei wird
differenziert zwischen Akteuren, die zwar nicht der
Hochschulorganisation angehören, in die sie berufen
werden (z.B. Professoren anderer Universitäten, daher
teilsystemisch) und solchen Akteuren, die der Umwelt
des Wissenschaftssystems (z.B. Manager, Gewerkschaf-
ter etc.) angehören (vgl. Hüther 2009, S. 52f.; Bogumil
2013, S. 93ff.). Damit wird unterstellt, dass die Art der
Außensteuerung nach den systemischen Provenienzen
ihrer Akteure divergiert, insofern Unterscheidungen zu
treffen sind in der Bemessung von Steuerungsqualität; je
nach dem, ob eine Automotive-Managerin oder ein So-
ziologieprofessor, eine Helmholtz-Präsidentin oder ein
Bertelsmann von außen in die Hochschulbürokratie ein-
treten. Solche Unterscheidungen kalkulieren mit der
Kontingenz von Verhaltensantizipation und Organisati-
onsentscheidungen (vgl. Luhmann 1965, S. 308), mut-
maßlichen Typencharakteristiken und auch wohl (min-
destens hintergründig) den erwarteten Ressourcenein-
trägen (vgl. Nienhüser/Jacob 2007). Eine solche Unter-
scheidung soll hier ausgegrenzt bleiben, da die Hoch-
schulgesetze entsprechende „System-Quoten“ nicht
kennen und insofern Präjudiz als Ankerpunkt organisa-
tionaler Analyse fehlt. Zwar sind die empirisch zu zei-
genden Verteilungsschemata bekannt, jedoch erscheint
unangemessen, aus diesen empirischen Feststellungen
pauschal steuerungslogische Erkenntnisse abzuleiten. 
Die Bewertung der Außensteuerung muss in Würdigung
der divergenten Kompetenzzuschnitte zweiseitig ausfal-
len. Zum Einen ist das Steuerungsverhältnis in Hinblick
auf die sachlichen Befugnisse von HSR nach Stand der
neuen Regularien relativ stabil geblieben bzw. wurde
um neue Schwerpunkte erweitert. Im Ganzen kann
zwar auch eine punktuelle Beschneidung vorheriger Zu-
ständigkeiten konstatiert werden (z.B. Wegfall der Ge-
nehmigung von Gebührensatzungen in HH, Wegfall der
Beschlussfassung über Funktionsbeschreibungen von
Hochschullehrern und der Zustimmung bei Änderungen
von Hochschuleinrichtungen in BW). Allein die Strei-
chung einzelner Befugnisse hat aber keine durchschla-
gende Relevanz. Allerdings kann auch außerhalb von
unmittelbaren Beschlussrechten Einfluss gewährt oder
indirekt genommen werden. So bekommen z.B. die
HSR in NRW mit ihrer Änderung einige neue Empfeh-
lungsrechte, die nebst dann auch noch folgender Stel-
lungnahme durchaus geeignet sein können, das Gremi-
enverfahren im eigene Sinne zu prägen – und sei es
„nur“ durch ein sehr ausgiebiges Vorbringen wohl ge-

meinter Ratschläge, welche sodann durchaus strate-
gisch motivierte Verfahrensbeschleunigung (oder eben
noch begehrlicher: -verzögerung) bewirken können.
Der Überschätzung „harter“ Einflussbefugnisse steht
verbreitet die Unterschätzung „weicher“ Beratungsin-
strumente gegenüber. 
Kontrastiv ist die Bewertung über Änderungen im Be-
reich der Personalentscheidungen vorzunehmen. Konnte
in BW für die Personalkompetenzen auf Management -
ebene bislang von einer potenziell intensiven Außen-
steuerung durch HSR gesprochen werden, so wird diese
mit der Novelle relativiert. Durch die Beteiligung der Se-
nate und den Wegfall zweier Mitspracherechte kann
eine klare Außensteuerung nicht mehr belegt werden.
Die zukünftig erforderlichen Vermittlungs- und Kon-
sensmechanismen bei den Wahlgängen zeigen – gleich-
sam als Puffer – stattdessen eine Mischsteuerung mit
(wie argumentiert werden könnte) Tendenz zur Binnen-
steuerung. Binnensteuerung sticht deshalb hervor, weil
nicht nur das qualitative Verfahren geändert sondern
auch das (quantitative) Bestätigungsrecht bei der Wahl
nebenamtlicher Rektoratsmitglieder abgetreten wurden.
Deutlich sind die Verschiebungen in HH und NRW, wo
man ebenfalls eine potenzielle Außensteuerung der
obersten Rekrutierungsebene in eine primäre Binnen-
bzw. Mischsteuerung zu wandeln sucht. Aussagekräftig
erscheinen können in NRW überdies die Aufhebung der
Vorgesetztenstellung des HSR gegenüber dem haupt-
amtlichem Rektorat sowie der Verlust seines amtlichen
Status als oberste Dienstbehörde. Einerseits wird damit
die Autonomie der Hochschule als „Einzelorganisation“
limitiert, andererseits kann die Maßnahme als korrektive
Reaktion in Hinblick auf anhaltende Kritik am berüchtig-
ten „Abbau“ staatlicher Verantwortung gedeutet wer-
den. So sind „managerielle“ Aufgaben nun wieder von
solchen der juristischen Kontrolle differenziert worden.
Die personelle Komponente als Kriterium der Steue-
rungsbemessung ist aber auch hinsichtlich der personel-
len Zusammensetzung relevant. Hier zeigen sich für alle
drei Länder Mischformen neben der Alternative rein ex-
terner Gremienbildung. Tendenziell ist also eine Misch-
steuerung mindestens optional angelegt, wenn auch in
BW sekundär (nur per Grundordnung der Einzelhoch-
schule als Ausnahmelösung, die aber in praxi zum Nor-
malfall werden kann) dargestellt. Bleibt noch die Frage,
wie es um das Besetzungsverfahren der HSR bestellt ist?
Hier wollen die Länder keine Änderungen vornehmen,
daher bleibt es beim Klassiker der Mischsteuerung mit
Ausnahme von HH. Dort besteht ein Mehrheitsbonus
zugunsten der Stimmrechte neu gewählter Mitglieder,
wodurch die Steuerungsparität umgangen werden kann. 
Bei diesen Herleitungen ist zu berücksichtigen, dass das
Konstrukt der Außensteuerung auch bei intensiver Aus-
stattung mit Befugnissen keinen Automatismus darstellt.
Inwiefern Außensteuerung potenziell angelegt oder pro-
voziert wird, ist auch eine Frage der faktischen Misch-
verhältnisse externer und interner Akteure. Gelten zwar
für HSR in den Ländern regelmäßig ausschlaggebende
Mehrheitsverhältnisse zugunsten externer Akteure, sind
doch konsensuelle Dynamiken eingedenk interner Ver-
treter als „systemrelevanter“ Minderheit zu berücksichti-
gen. Die Annahme, juristisch verbriefter Überhang ex-
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terner Akteure wäre allein schon in Machtbonus zu
münzen, dürfte als recht technokratische Vorstellung
von Hochschulbürokratie zu bezweifeln sein.

4. Diskussion
Nach Prüfung der organisatorischen bzw. steuerungslo-
gischen Aspekte können in Summe die folgenden Be -
obachtungen angestellt werden: Erstens wird mit den
Gesetzesnovellen der dargestellten HSR formal eine ten-
denziell paritätische (Re-)konfiguration der Steuerungs-
aktivitäten innerhalb des zentralen Gremienmanage-
ments angestrebt. Zweitens werden die Steuerungsakti-
vitäten zwischen den administrativen Hauptorganen
HSR, Präsidium und Senat über verschiedene, mithin
neuartige Ausgleichsinstrumente (Findungskommissio-
nen, Wahlversammlungen, gemeinsame Ausschüsse
etc.) strukturell harmonisiert. Die Einschätzung der Lan-
desregierung in NRW, das neue Gesetz „balanciert die
internen Kräfte der Hochschulen besser aus“ (Ministeri-
um für Innovation, Wissenschaft und Forschung 2014),
dürfte auch bezüglich BW und HH handlungsleitend er-
scheinen. Drittens gibt es zwar keine klaren Hinweise für
eine grundsätzliche Abkehr von der „manageriellen“
Gremienarchitektur der Hochschulaufsicht. Allerdings
lassen die dargestellten Tendenzen doch eine korrektive
Einflussnahme des Gesetzgebers auf die Gestaltung der
Steuerungslogik erkennen. Dies wird, so ist zu mut-
maßen, mit dem Ziel verbunden, die organisationale In-
tegration nichtakademischer (originär ökonomischer)
Steuerungsmodi gleichsam struktursensibler, um nicht
zu sagen „friedlicher“ als in bislang, zu realisieren. Ent-
sprechend einer solchen Perspektive können die geplan-
ten Novellen dann weniger im Gestus einer amtlichen
Reform als vielmehr – im Sinne ökonomischer Moden
und Mythen – Beitrag einer hochschulischen „Organisa-
tionsentwicklung“ legitimiert werden. Diese sollte je-
doch womöglich weniger mit der Motivation betriebs-
wirtschaftlicher Effizienz begriffen, sondern mehr unter
den Vorzeichen ausgeglichener Besitzstandswahrung
von Hoheitsrechten und damit symbolisch und mikropo-
litisch nachvollzogen werden. Nicht exklusiv betriebli-
che Effizienz sondern strukturelle Effektivität kann ent-
sprechende Reorganisationen nachvollziehbar machen
(vgl. Krücken/Hasse 2005, S. 50f.). Schließlich ist un -
übersehbar, wie sehr die Diskussion um die HSR maß-
geblich politisch forciert wurde. Somit waren „Korrek -
tur maßnahmen“ mittelfristig zu erwarten.
Doch ist der Anstoß für Änderungen am HSR gewiss
auch vor dem Hintergrund diverser hochschulpolitischer
Interessengruppen zu sehen. So haben Rektorenkonfe-
renz, der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
und Gewerkschaften sich vor wenigen Jahren mit
Grundsatzpapieren zur Entwicklung der HSR Gehör ver-
schafft (vgl. Schütz/Röbken 2012, S. 151f.). Eine Durch-
sicht der darin zum Teil kontrovers adressierten Erwar-
tungen und Forderungen lässt erkennen, dass wesentli-
che Statements politisch aufgegriffen wurden. Erkennbar
versuchen die Länder zumindest im oben besprochenen
Ausschnitt mit höchstmöglich konsensuellen Reformwe-
gen auch sehr disparaten gesellschaftlichen Ansprüchen
gerecht zu werden. Hochschulpolitisch kann dies inso-

fern als vorteilhaft gelten, als mit einer solchen Strategie
für die Wissenschaftsadministration wünschenswerte
Zustimmungsgrade unabhängig jeweiliger Coleur zu er-
zielen sind. Zugleich kann sich der Gesetzgeber auf die-
sem Weg wirksam Lobbying-Verdächtigungen (die ver-
mutlich beim HSR wie bei keiner anderen Instanz im
Hochschulmanagement eine Rolle spielen) erwehren
und sein Image als umsichtiger Kompensator sozialer
Interessen legitimieren. Die bereits aufgezeigten Aus-
gleichsmechanismen in der Hochschule finden somit
auch auf Makroebene der Landespolitiken ihre Ent-
sprechung. 
Neben dem kompensatorischen Feinwerk der Neuerun-
gen dürfte die Tendenz zu problematisieren sein, dass
die akademischen Aufsichtsorgane zukünftig in Fragen
der Wirtschaftsprüfung eine Kernkompetenz wahrneh-
men sollen. Es bietet sich an, diesen Fokus im Zusam-
menhang mit bisheriger Aufgabenverteilung zu betrach-
ten und hierbei nicht allein die polit-semantische Seite
eines „Gremienfriedens“ ins Auge zu fassen. Der teilwei-
se Schwenk von ehedem breit qualitativ-strategischer
Zuständigkeit hin zu einem stärker quantitativ-regulativ
ausgerichteten Wirkungsfeld mag auch der kritischen
Einschätzung tatsächlich verfügbarer, personeller, zeitli-
cher und organisatorischer Ressourcen in den Aufsichts-
räten geschuldet sein (vgl. Borgwardt 2013, S. 57; Bogu-
mil et al. 2013, S. 96; Ders. et al. 2008, S. 38f.). Ange-
sichts der aus organisationssoziologischer Sicht eher be-
scheidenen Erwartungen gegenüber der „Wirksamkeit“
von Aufsichtsgremien an Hochschulen hat Kühl auf das
Phänomen der Unterwachung hingewiesen (vgl. Kühl
2014, S. 8; Ders. 2012, S. N5). Unterwachung be-
schreibt eine Konstellation der Aufsicht bzw. Kontrolle
in Organisationen, bei der die externen (oder auch „nur“
organisational externen) Akteure in dem Maße einge-
schränkt ihrer Funktion nachkommen können, wie ihre
praktische Aufgaben-, Prüfungs- und Entscheidungslast
zunimmt. Je mehr also das Ausmaß an Einsichtnahmen
und Aufsichtspflichten, Abstimmungsaktivitäten, Stel-
lungnahmen, Begutachtungen, Durchsprachen etc. des
Ratsgremiums zunimmt, desto weniger wahrscheinlich
ist eine genügend umfassende, detaillierte Wahrneh-
mung von Leitungs- bzw. Lenkungsmacht. Die These
Kühls verspricht umso mehr Gültigkeit, als die Hälfte der
HSR durch die Rektorate bzw. Präsidialbüros mit Infor-
mationen versorgt wird (vgl. Bogumil et al. 2013, S.
96f.), und die Räte insofern angewiesen sind auf die von
dort aus organisierte Vorbereitung, Vorsichtung und Fil-
terung aller in die Zuständigkeit fallender Vorgänge. In-
formationelle Filterung und selektive Entscheidungsvor-
lage messen potenziell den Rektoren und Präsidenten
eine Systemmacht bei, die in der politischen Debatte
(was intellektuell bedauerlich erscheinen mag) aber
keine Rolle zu spielen scheint4 (vgl. Kühl 2012, S. N5).
Auch „Hochschulmanager“ scheinen sich mit diesbezüg-
lichen Einwänden kaum näher zu befassen oder/und

4 Eine diesbezügliche „Präventionsmaßnahme“ kann in einem Passus im
Hochschulgesetz Baden-Württembergs gesehen werden, wonach der HSR
ein Vorschlagsrecht bezüglich der Auswahl des Hochschulpersonals, wel-
ches ihn in seiner Arbeit unterstützten soll, genießt. Ferner wird auch ge-
regelt, dass dieses Personal dem unmittelbaren Weisungsrecht des Vorsit-
zenden des HSR untersteht. Vgl. LHG (2014) § 20 (10).
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hierauf keine nennenswerten Antworten parat zu
haben.5 Die neuerliche Kompetenzverdichtung auf
Haushaltsangelegenheiten könnte darauf hindeuten, die
„Gefahr“ der Unterwachung über Zuweisung von fach-
lich-organisatorisch eher geeigneten Aufgaben hemmen
zu wollen. Denn HSR, denen es an Ressourcen (und
womöglich auch Motivation) mangelt, sich qualifiziert
den mikropolitischen Feinheiten eines kulturhistori-
schen Instituts oder einer Fakultätsverwaltung Sozial-
pädagogik zu widmen, könnten kraft ihres oft externen
(und ökonomischen) Gewichts einen höheren Nutzen
bei der Bearbeitung auch beruflich nahe liegender Ma-
terie entfalten. Gleichwohl werden mit einem solchen
Zuschnitt womöglich neue Probleme in Fragen der Sach-
kompetenz in Kauf genommen. Und auf die Schwierig-
keit, dass eben nicht nur Manager und Betriebswirte
sondern genauso auch Literatur- und Medizinprofesso-
ren sich vornehmlich mit Haushaltsaufsicht befassen sol-
len, wurde bereits hingewiesen. Daneben bietet es sich
an, solche, womöglich nicht unwesentlich akteursspezi-
fische Kompetenzverlagerungen, nicht allein nach dem
Kalkül pragmatischer Adäquanz zu bestimmen. Aufga-
benbeschreibungen lassen sich zwar „leicht, praktisch
mit einem Federstrich ändern“ (Luhmann 2000, S. 280),
gleiches von der „Änderungsfähigkeit“ des einmal plat-
zierten Personals ebenso behaupten zu wollen, gilt aus
einer organisationssoziologischen Perspektive als höchst
zweifelhaft (vgl. Kühl 2007). Personalwechsel (was
immer auch heißt: Einschalten der einen, Ausschalten
anderer) und funktionale Umverteilung können weitaus
eher helfen, erwünschte Organisationsentscheidungen
in entsprechende Bahnen zu lenken. Eine analytische
Weiterführung bietet sich daher auch zu diesem Punkt
mit Blick auf die Bedeutung institutioneller Legitimati-
on. Nicht etwa „natürliche“ Effizienz an sich ist demnach
handlungsleitender Ausgangspunkt funktionaler Rollen-
verteilung, sondern maßgeblich die gesellschaftliche
Vorstellung über eine als verantwortungsvoll geltende,
„effiziente“ Aufgabenzuweisung, die entsprechende
Muster der Personalbesetzung bzw. -entscheidung kon-
stituiert (vgl. Walgenbach/Meyer 2008, S. 18). 
Neben dieser organisationstheoretischen Perspektive
soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass die Gesetz-
geber einzelne Änderungen auch mit Blick auf eine ver-
fassungsrechtlich bedenklich gewordene Kompetenzver-
teilung innerhalb der Gremienorganisation unternom-
men haben. In der Tat gab es in den vergangenen Jahren
wiederholt gerichtliche Entscheidungen zum Hochschul-
recht in verschiedenen Bundesländern, die mit Blick auf
die demokratische Begründung des Hochschulrates bzw.
die Partizipation der Gremien insgesamt Anlass zu Ände-
rungsmaßnahmen geben konnten.6 Es wird nun zu be-
obachten sein, ob und wie andere Bundesländer abseh-
bar mit weiteren und in Teilen womöglich ähnlich „or-
chestrierten“ Änderungen nachziehen werden.
Abschließend soll zur Relativierung der ausgiebig forma-
len Abhandlung noch für eine Perspektive geworben
werden, die in den Reformdebatten zum Hochschulma-
nagement zuweilen eher marginale Beachtung erfährt.
Unabhängig jeweiliger Richtungsprogrammatik werden
Steuerungsinstrumente regelmäßig in Hinblick auf ihre
hierarchisch-organisationale Abbildung problematisiert,

wobei bevorzugt ein genuin betriebswirtschaftlicher
Blick vornehmlich auf die „Schauseiten“ der Reformakti-
vitäten gerichtet wird. Hierbei besteht unweigerlich das
Problem einer analytischen Verengung auf die über Mar-
keting und Public Relations gesteuerte Außendarstel-
lung der (Hochschul-)Organisation (vgl. Kühl 2011). Mit
der Überbetonung formal aufgehübschter Schauseiten
geraten zugleich solche Facetten leicht außer Acht, die
sich kritisch mit den weniger „marketingförmigen“ Sei-
ten der Irrationalität, Mikropolitik und (Schein-)Legiti-
mation befassen. Für die weitere Auseinandersetzung
mit den HSR im Lichte von New Public Management
und „Governance“-Diskursen ist zu wünschen, dass die
Hochschulforschung trotz steigender Nachfrage be-
triebswirtschaftlicher „Zweckrationalisierung“ ihre in-
strumentellen Zugänge weiterhin auch auf die Ausleuch-
tung von – mit einem fast schon geflügelten Wort aus
den Studien von Nils Brunsson – irrationaler Rationalität
(vgl. Brunsson 1985) und damit die regelmäßige Entmy-
thologisierung hochschulischer Reformfreudigkeit lenkt
und weiterentwickelt. Die Ergebnisse dieses Beitrags
weisen jedenfalls darauf hin, dass der Gesetzgeber seine
Regulierungsaktivitäten beträchtlich auf die Befriedi-
gung außerakademischer Legitimationsansprüche ab-
stellt – dies aber auch mit paritätischen und effizienzlo-
gischen Maximen und den regelmäßig unschlagbaren
Waffen (lenkungs)politischer Korrektheit zu mythologi-
sieren (vgl. Kieser 1996) sucht – und hiermit en passant
auch seinen eigenen Einfluss auf den akademischen Be-
trieb in Teilen wieder intensiviert. Eben durch diese neu-
erliche Beschneidung der hochschulischen „Standortor-
ganisation“ werden – je nach interpretativem Ausgangs-
punkt – durchaus einige Relativierungen in der Politik
der Neuen Steuerung vorgenommen. Ob unabhängig
hiervon in Summe aber der Ausbau an Detailregulie-
rung, Rechenschaftspflichten und (teils nur verlager-
ten) Kontrollinstrumenten mit der Logik der auch wei-
terhin lose gekoppelten Expertenorganisation Hoch-
schule vereinbar erscheinen kann, steht – einmal wie-
der – auf einem anderen Blatt (vgl. Krücken/Meier
2005, S. 164ff.).
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„Personalentwicklung an Hoch-
schulen weiterdenken“ – unter die-
sem Titel stand der am 28. Novem-
ber 2013 von der Personal- und Or-
ganisationsentwicklung der Univer-
sität Duisburg-Essen veranstaltete
Kongress. 
Expertinnen und Experten disku-
tierten über aktuelle Herausforde-
rungen von PE an Universitäten und
Hochschulen. Insbesondere unter
dem Aspekt wie berufliche Lebens-
phasen zeitgemäß und innovativ 
begleitet werden können. Der vor-
liegende Band enthält die Beiträge
der Referentinnen und Referenten
des Kongresses und weitergehende
Artikel, die „Good-Practice“ Bei -
spiele zu erfolgreichen PE-Forma-
ten geben.
Der thematische Bogen ist weit 
gespannt. Die Beiträge zeigen unter-
schiedliche Perspektiven der Perso-
nalentwicklung auf: 
• die Verbindung von  Personal- und

Organisationsentwicklung
• Möglichkeiten der Potentialentwicklung und Personaldiagnostik  
• Faktoren des Life-Long-Learning
• Gesundheitsmanagement 
• und der ökonomische Nutzen von PE.

Der Kongressband greift die Kernthemen einer zukunftsorientierten Personal-
entwicklung auf, identifiziert Handlungsfelder und zeigt Strategien auf, um
den Anforderungen der Organisation Hochschule an PE gerecht zu werden. 

ISBN 978-3-937026-94-7, Bielefeld 2015, 269 Seiten, 
46.60 Euro zzgl. Versand
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